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Studien- und Prüfungsordnung der Universität Tübingen für die Studiengänge 

des Fachbereichs Neuphilologie der Philosophischen Fakultät mit akademi-

scher Abschlussprüfung Bachelor of Arts (B. A.)  

 
Aufgrund von §§ 19 Abs. 1 Satz 2 Ziffer 9, 32 Abs. 3 LHG in der Fassung vom 01.04.2015 
(GBl. S. 99), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 23.02.2016 (GBl. 
S. 108,118), hat der Senat der Universität Tübingen in seiner Sitzung am 11.05.2017 den 
nachstehenden Allgemeinen Teil der Studien- und Prüfungsordnung der Universität Tübin-
gen für die Studiengänge des Fachbereichs Neuphilologie der Philosophischen Fakultät mit 
akademischer Abschlussprüfung Bachelor of Arts (B. A.)  beschlossen. 
 
Der Rektor hat seine Zustimmung am 17.05.2017 erteilt. 
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I.  Allgemeine Bestimmungen 
 

§ 1  Struktur des Bachelorstudienganges, Studienaufbau, Regelstudienzeit  
 
(1) 1Der Fachbereich Neuphilologie der Philosophischen Fakultät bietet in den einzelnen 
Fächern Bachelorstudiengänge mit akademischer Abschlussprüfung Bachelor of Arts (B. A.) 
(im Folgenden: Bachelorstudiengang) an.  
 
(2) 1Im Bachelorstudiengang wird das European Credit Transfer and Accumulation System 
(ECTS) angewendet, d.h. allen Komponenten des Studiums sind ECTS-Punkte (Leistungs-
punkte, Credits, LP, CP, ECTS) zugewiesen, deren jeweilige Anzahl sich nach dem voraus-
sichtlich erforderlichen Arbeitsaufwand (workload) der Studierenden richtet.  
 
(3) 1Der Bachelorstudiengang ist modular aufgebaut. 2Im Besonderen Teil der Prüfungsord-
nung bzw. im Modulhandbuch werden Art, Umfang und Inhalt der zu belegenden Module und 
die diesen zugeordneten Leistungspunkte festgelegt. 3Für die Vermittlung von Kompetenzen 
im Bereich Studium Professionale hat vorrangig die Satzung zum Erwerb überfachlicher 
berufsfeldorientierter Kompetenzen (Studium Professionale) für Bachelorstudiengänge der 
Universität Tübingen in ihrer jeweils gültigen Fassung Geltung. 
  
(4) Der Bachelorstudiengang ist mit einem studienbegleitenden Prüfungssystem verbunden.  
 
(5) 1Im Bachelorstudiengang werden ein Hauptfach und ein Nebenfach studiert. 2Der Stu-
dienumfang entspricht 180 ECTS-Punkten. 399 ECTS-Punkte entfallen auf das Hauptfach 
(davon 12 ECTS-Punkte auf die Bachelorarbeit) und 60 ECTS-Punkte auf das Nebenfach. 
4Auf den Bereich überfachliche berufsfeldorientierte Kompetenzen (Studium Professionale) 
entfallen insgesamt 21 ECTS-Punkte.  
5Falls die Prüfungsordnung einer anderen Fakultät für das Bachelorhauptfach mehr als 99 
Leistungspunkte vorsieht, kann der Prüfungsausschuss auf Antrag und nach Abstimmung 
mit dem betroffenen Fach die Bachelorprüfung im Nebenfach um ein Modul des dritten 
Studienjahrs reduzieren. 6Im Übrigen gelten die Regelungen über die Bachelorprüfung im 
Nebenfach in den Besonderen Teilen. 7Neben der Bachelorarbeit kann auch eine mündliche 
Abschlussprüfung am Ende des Bachelorstudiums, eine mündliche Prüfung über den Inhalt 
der Bachelorarbeit und / oder ein zur Bachelorarbeit gehöriges Abschlusskolloquium vorge-
sehen werden.  
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(6) 1Die Regelstudienzeit des Studienganges bis zum Erwerb des akademischen Grades 
beträgt einschließlich aller zu erbringenden Studien- und Prüfungsleistungen sowie etwa 
geforderten weiteren Leistungen wie bspw. Exkursionen und Praktika sechs Semester. 2Alle 
Studien- und Prüfungsleistungen und Prüfungen dieser Ordnung können vor dem dazu nach 
der Studien- und Prüfungsordnung vorgesehenen Zeitpunkt erbracht werden, sofern die für 
die Zulassung zu ihnen erforderlichen Leistungen nachgewiesen sind und entsprechende 
Kapazitäten bestehen.  
 
(7) Für das Studium im Nebenfach an einer anderen Fakultät bzw. einem anderen Fachbe-
reich der Fakultät gilt die entsprechende Studien- und Prüfungsordnung der anderen Fakultät 
bzw. des anderen Fachbereichs in der jeweils gültigen Fassung. 
 
(8) Im Besonderen Teil kann vorgesehen werden, dass die Studierenden eine dem Studien-
ziel dienende praktische Tätigkeit ableisten müssen.  
 
(9) Der Besondere Teil kann Regelungen zu einem obligatorischen und/ oder einem fakultati-
ven Auslandsaufenthalt enthalten. 
 

§ 2  Graduierung 
 
Aufgrund der bestandenen Bachelor-of-Arts-Prüfung (im Folgenden: Bachelorprüfung) wird 
der akademische Grad „Bachelor of Arts“ (abgekürzt „B. A.“) verliehen. 
 

§ 3  Fächer, Fächerkombinationen, überfachliche berufsfeldorientierte Kompetenzen  
 
(1) 1Die wählbaren Module ergeben sich aus dem Besonderen Teil dieser Ordnung und wer-
den im Modulhandbuchgenauer spezifiziert. 2In einem Bachelorstudiengang können folgende 
Fächer sowohl als Hauptfach wie auch als Nebenfach gewählt werden: 
 
1. Germanistik 
2. Französisch 
3. Italienisch 
4. Spanisch 
5. Internationale Literaturen 
6. Slavistik 
7. Anglistik/Amerikanistik 
8. Allgemeine Sprachwissenschaft 
 
3Nur als Hauptfach kann gewählt werden: 
 
Deutsch als Zweitsprache – Sprachdiagnostik und Sprachförderung. 
 
4Nur als Nebenfach kann gewählt werden: 
 
1. Portugiesisch 
2. Computerlinguistik/Computational Linguistics 
3. Skandinavistik mit Schwerpunkt Mediävistik 
 
5Als Nebenfächer können je nach Berufsorientierung bis auf weiteres grundsätzlich alle 
Nebenfächer der Philosophischen Fakultät und der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftli-
chen Fakultät gewählt werden, die im Umfang von 60 Leistungspunkten ordnungsgemäß 
studiert werden können. 6Durch individuelle Beratungsgespräche wird im Bedarfsfall mit 
jeder/m Studierenden ein Studienplan ausgearbeitet, der insoweit Überschneidungsfreiheit 
zwischen Haupt- und Nebenfach gewährt, dass ein Studienabschluss in der Regelstudienzeit 
möglich ist. 7Studierenden kann auf Antrag das Studium eingerichteter Nebenfächer geneh-



Amtliche Bekanntmachungen der Universität Tübingen 2017, Nr. 7, S. 178 

migt werden, bei denen Überschneidungsfreiheit nicht gewährleistet werden kann, wenn von 
den jeweiligen Studierenden eine mögliche Verlängerung der Regelstudienzeit akzeptiert 

wird. 
8
Das Hauptfach Internationale Literaturen kann nur mit einem literarisch-philologischen 

Nebenfach, außer dem Nebenfach Germanistik kombiniert werden. 9Haupt- und Nebenfach 
sind jeweils ein Teilstudiengang. 10Das Hauptfach kann nicht gleichzeitig im Nebenfachum-
fang studiert werden. 
 
(2) 1Die Voraussetzungen für im Bereich überfachliche berufsfeldorientierte Kompetenzen 
angebotene Module ergeben sich außerdem aus der Satzung zum Erwerb überfachlicher 
berufsfeldorientierter Kompetenzen (Studium Professionale) für Bachelorstudiengänge der 
Universität Tübingen. 2Die Leistungen im Bereich Studium Professionale sind für den Zeit-
raum zwischen dem ersten und dem einschließlich sechsten Semester vorgesehen sofern im 
Besonderen Teil keine abweichenden Regelungen getroffen sind. 
 

§ 4  Prüfungsausschuss 
 
(1) 1Für die Organisation der Prüfungen und alle anderen durch diese Ordnung nicht aus-
drücklich anderweitig zugewiesenen Aufgaben bildet die Philosophische Fakultät einen Prü-
fungsausschuss. 2Die bzw. der Vorsitzende des Prüfungsausschusses, das sie bzw. ihn im 
Verhinderungsfall vertretende Mitglied, die weiteren Mitglieder sowie deren Stellvertreterin-
nen bzw. Stellvertreter werden jeweils von der Fakultät bestellt. 3Der Prüfungsausschuss 
setzt sich aus Fakultätsmitgliedern wie folgt zusammen: 

1. drei Personen aus der Gruppe der hauptberuflichen Hochschullehrerinnen und Hoch-
schullehrer,  

2. eine Person aus der Gruppe der akademischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,  

3. eine Person aus der Gruppe der Studierenden (mit beratender Stimme).  
4Den Vorsitz im Prüfungsausschuss kann, auch stellvertretend, nur eine Professorin oder ein 
Professor führen. 5Die bzw. der Vorsitzende führt im Regelfall die laufenden Geschäfte des 
Prüfungsausschusses. 6Darüber hinaus kann der Ausschuss der bzw. dem Vorsitzenden, 
soweit dies nicht ausdrücklich ausgeschlossen ist, bestimmte Aufgaben widerruflich übertra-
gen; dies gilt nicht für die Entscheidung über Widersprüche. 7Zur Erledigung der laufenden 
Geschäfte kann dem Prüfungsausschuss ein Prüfungsamt zur Seite gestellt werden. 
8Beschlüsse des Prüfungsausschusses werden mit Stimmenmehrheit der Mitglieder gefasst, 
bei Stimmengleichheit gibt die Stimme der bzw. des Vorsitzenden den Ausschlag. 
9Wiederbestellung ist – auch mehrfach – zulässig; scheidet ein Mitglied aus, so wird das 
neue Mitglied bis zum Ende der laufenden Amtsperiode bestellt; nach Ablauf der Amtszeit 
bleiben die Mitglieder bis zur Bestellung der Neumitglieder im Amt. 
 
(2) Die Amtszeit der Mitglieder beträgt drei Jahre, die der studentischen Mitglieder ein Jahr. 
 
(3) 1Der Prüfungsausschuss achtet darauf, dass die Bestimmungen dieser Ordnung einge-
halten werden. 2Er berichtet der Fakultät regelmäßig über die Entwicklung der Prüfungen und 
der Studienzeiten einschließlich der Bearbeitungszeiten für die Bachelorarbeiten sowie über 
die Verteilung der Fach- und Gesamtnoten. 3Der Prüfungsausschuss hat sicherzustellen, 
dass Leistungsnachweise und Prüfungsleistungen in den in dieser Ordnung festgelegten 
Zeiträumen erbracht bzw. abgelegt werden können. 4Zu diesem Zweck sollen die Studieren-
den rechtzeitig sowohl über Art und Zahl der zu erbringenden Leistungsnachweise und der 
zu absolvierenden Prüfungsleistungen als auch über die Termine, zu denen sie zu erbringen 
sind, und ebenso über den Aus- und Abgabezeitpunkt der Bachelorarbeit informiert werden. 
5Der Prüfungsausschuss hat außerdem sicherzustellen, dass die gesetzlichen Schutzbe-
stimmungen sowie die Bestimmungen des § 34 Abs. 1 Satz 2 LHG eingehalten werden. 
 
(4) 1Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, bei der Abnahme der Prü-
fungen beobachtend zugegen zu sein. 2Die Rektorin bzw. der Rektor oder eine von ihr bzw. 
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ihm zur Vertretung benannte Person ist ebenfalls berechtigt, bei der Abnahme von Prüfun-
gen zugegen zu sein.  
 
(5) 1Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind nichtöffentlich. 2Mitglieder des Prüfungs-
ausschusses, die sie vertretenden Personen und etwa hinzugezogene Dritte unterliegen der 
Amtsverschwiegenheit. 3Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst stehen, hat sie die bzw. der 
Vorsitzende zur Verschwiegenheit zu verpflichten. 
 
(6) 1Belastende Entscheidungen des Prüfungsausschusses oder seiner bzw. seines Vorsit-
zenden sind der Kandidatin oder dem Kandidaten unverzüglich schriftlich mit Begründung 
unter Angabe der Rechtsgrundlage mitzuteilen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu 
versehen. 2Widersprüche gegen diese Entscheidungen sind innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe der Entscheidung schriftlich an den Prüfungsausschuss zu richten. 3Hilft der 
Prüfungsausschuss dem Widerspruch nicht ab, so ist dieser dem für die Lehre zuständigen 
Mitglied des Rektorats zur Entscheidung vorzulegen. 
 

§ 5  Prüferinnen und Prüfer, Beisitzerinnen und Beisitzer 
 
(1) 1Der Prüfungsausschuss bestellt Prüferinnen und Prüfer und soweit nach den Regelun-
gen dieser Ordnung notwendig Beisitzerinnen und Beisitzer für die einzelnen Prüfungen. 2Er 
kann die Bestellung der bzw. dem Vorsitzenden übertragen. 3 Studienbegleitende Prüfungs-
leistungen finden, sofern im Allgemeinen Teil oder im Besonderen Teil des jeweiligen Fachs 
oder im jeweiligen dazugehörigen Modulhandbuch nichts Abweichendes geregelt ist, vor 
einer Prüferin bzw. einem Prüfer statt. 4Vorschläge der Kandidatin oder des Kandidaten für 
potentielle Prüferinnen oder Prüfer können berücksichtigt werden, ein Anspruch darauf 
besteht jedoch nicht. 5Die Beisitzerin bzw. der Beisitzer führt das Protokoll. 6Zur Beisitzerin 
bzw. zum Beisitzer kann nur bestellt werden, wer den Abschluss des entsprechenden Stu-
diengangs oder einen gleichwertigen Abschluss besitzt. 
 
(2) 1Befugt zur Abnahme von Prüfungen sind nur Hochschullehrerinnen und Hochschulleh-
rer, Privatdozentinnen und Privatdozenten und ferner akademische Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, denen auf Vorschlag des Dekanats vom Rektorat die Prüfungsbefugnis übertra-
gen wurde. 2Sonstige Angehörige des wissenschaftlichen Personals wie insbesondere Lehr-
beauftragte können insoweit nur dann ausnahmsweise zu Prüferinnen und Prüfer bestellt 
werden, wenn Prüferinnen oder Prüfer nach Satz 1 nicht in genügendem Ausmaß zur Verfü-
gung stehen und wenn sie über eine dem Studienabschluss, zu dem die Prüfungsleistung 
gehört, mindestens gleichwertige Qualifikation im Prüfungsfach verfügen.  
 
(3) Wird bei studienbegleitenden Prüfungsleistungen die Wiederholungsprüfung im Rahmen 
der für die jeweilige Prüfung vorgesehenen regulären Prüfungstermine durchgeführt, so ist 
dasjenige Mitglied des Lehrkörpers Prüferin bzw. Prüfer, welches als Prüferin bzw. Prüfer für 
die Prüfung an diesem regulären Prüfungstermin vorgesehen ist; wird die Wiederholungs-
prüfung nicht im Rahmen dieser Termine durchgeführt, so wird eine Prüferin bzw. ein Prüfer 
durch den Prüfungsausschuss bestellt.  
 
(4) Für Prüferinnen und Prüfer sowie Beisitzerinnen und Beisitzer gelten § 4 Abs. 5 Sätze 2 
und 3 entsprechend. 
 

§ 6  Anrechnung von Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen 
 
(1) 1Studien- und Prüfungsleistungen, Studienabschlüsse sowie Studienzeiten, die in Stu-
diengängen an der Universität Tübingen, anderen staatlichen oder staatlich anerkannten 
Hochschulen und Berufsakademien der Bundesrepublik Deutschland oder in Studiengängen 
an ausländischen staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschulen erbracht worden sind, 
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werden angerechnet, sofern hinsichtlich der erworbenen Kompetenzen kein wesentlicher 
Unterschied zu den Leistungen oder Abschlüssen besteht, die ersetzt werden. 2Die Aner-
kennung dient der Fortsetzung des Studiums, dem Ablegen von Prüfungen, der Aufnahme 
eines weiteren Studiums oder der Zulassung zur Promotion. 3Soweit Vereinbarungen und 
Abkommen der Bundesrepublik Deutschland mit anderen Staaten über Gleichwertigkeiten im 
Hochschulbereich (Äquivalenzabkommen) Studierende ausländischer Staaten abweichend 
von Satz 1 und Satz 2 begünstigen, gehen die Regelungen der Äquivalenzabkommen vor; 
darüber hinaus sind Absprachen im Rahmen von Hochschulpartnerschaften, von Koopera-
tionsvereinbarungen und von Programmen über einen Doppel- oder gemeinsamen 
Abschluss zu beachten. 4Die an der Universität Tübingen oder einer anderen deutschen 
Hochschule derselben Hochschulart in dem gleichen oder verwandten Studiengang abge-
legte Vor- oder Zwischenprüfung wird anerkannt. 
 
(2) Die Teilnahme an anerkannten Fernstudieneinheiten wird wie das entsprechende Prä-
senzstudium auf die Studienzeit angerechnet.  
 
(3) 1Außerhalb des Hochschulsystems erworbene Kenntnisse und Fähigkeiten sind auf ein 

Hochschulstudium anzurechnen, wenn  

1. zum Zeitpunkt der Anrechnung die für den Hochschulzugang geltenden Voraussetzun-
gen erfüllt sind,  

2. die auf das Hochschulstudium anzurechnenden Kenntnisse und Fähigkeiten den Stu-
dien- und Prüfungsleistungen, die sie ersetzen sollen, nach Inhalt und Niveau gleich-
wertig sind und  

3. die Kriterien für die Anrechnung im Rahmen einer Akkreditierung überprüft worden 
sind.  

2Außerhalb des Hochschulsystems erworbene Kenntnisse und Fähigkeiten dürfen höchstens 
50 Prozent des Hochschulstudiums ersetzen. 3Für die Anrechnung ist insbesondere zu prü-
fen, dass die außerhalb des Hochschulsystems erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten 
hinsichtlich der erworbenen Kompetenzen in Art und Umfang den Leistungen, die ersetzt 
werden, gleichwertig sind. 4Bei der Entscheidung ist auch die Form der Vermittlung der 
Kompetenzen zu berücksichtigen. 
 
(4) 1Werden Studien- und Prüfungsleistungen anerkannt, sind die Noten, soweit die Noten-
systeme vergleichbar sind, zu übernehmen und nach dem in § 22 angegebenen Bewer-
tungsschlüssel in die Berechnung der Gesamtnote einzubeziehen. 2Bei unvergleichbaren 
Notensystemen wird der Vermerk „bestanden“ aufgenommen, in diesem Fall erfolgt keine 
Einbeziehung in die Berechnung der Modulnoten und der Gesamtnote und die für deren 
Berechnung vorgesehenen Regelungen werden unter Berücksichtigung dieser Tatsache 
entsprechend angewendet. 3Eine Kennzeichnung der Anrechnung im Transcript of Records 
ist zulässig. 4Darüber hinaus kann der jeweils zuständige Prüfungsausschuss Regelungen 
für die Umrechnung der an einer anderen Hochschule, insbesondere einer Partnerhoch-
schule, erteilten Bewertungen festlegen.  
 
(5) 1Es obliegt der Antragstellerin bzw. dem Antragsteller, die erforderlichen Informationen 
über die anzuerkennende Leistung bereitzustellen. 2Die Beweislast dafür, dass ein Antrag 
die Voraussetzungen für die Anerkennung nicht erfüllt, liegt bei der Stelle, die das Anerken-
nungsverfahren durchführt. 3Bei der Entscheidung über die Anerkennung ausländischer Bil-
dungsnachweise sollen die Bewertungsvorschläge der Zentralstelle für ausländisches Bil-
dungswesen beim Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der 
Bundesrepublik Deutschland (ZAB) beachtet werden. 
 
(6) 1Für die Anrechnung von Leistungspunkten aus Kontaktstudien auf ein Hochschulstudium 
gelten Abs. 1, Abs. 2, Abs. 4 Satz 1-3 und Abs. 5 entsprechend, wenn zum Zeitpunkt der 
Anrechnung die für den Hochschulzugang geltenden Voraussetzungen erfüllt sind. 
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II.  Prüfungen im Bachelorstudiengang 
 

A.  Orientierungsprüfung 
 

§ 7  Zweck der Orientierungsprüfung 
 
Mit der Orientierungsprüfung zeigen die Studierenden, dass sie den Anforderungen an ein 
wissenschaftliches Studium in den von ihnen gewählten Studienfächern gewachsen sind und 
dass sie insbesondere die fachlichen und methodischen Fertigkeiten erworben haben, die 
erforderlich sind, um das Studium mit Erfolg fortsetzen zu können. 
 

§ 8  Umfang und Art der Orientierungsprüfung  
 
(1) Die Orientierungsprüfung wird studienbegleitend durchgeführt, sofern im jeweiligen 
Besonderen Teil des gewählten Haupt- und/oder Nebenfachs eine solche vorgesehen ist  
 
(2) 1Die Orientierungsprüfung besteht aus studienbegleitenden Prüfungsleistungen im Haupt- 
und/oder Nebenfach des Bachelorstudiengangs. 2Art, Inhalt und Umfang der studienbeglei-
tenden Prüfungsleistungen der Orientierungsprüfung sowie ggf. erforderliche Ergänzungs-
leistungen und etwaige weitere, besondere Zulassungsvoraussetzungen in den einzelnen 
Fächern im Bachelorhauptfach ergeben sich aus dem Besonderen Teil dieser Prüfungsord-
nung bzw. dem Modulhandbuch. 3Art, Inhalt und Umfang der studienbegleitenden Prüfungs-
leistungen der Orientierungsprüfung sowie ggf. erforderliche Ergänzungsleistungen und 
etwaige weitere, besondere Zulassungsvoraussetzungen im Nebenfach ergeben sich aus 
der Studien- und Prüfungsordnung bzw. dem Modulhandbuch der entsprechenden Fakultät 
bzw. des entsprechenden Fachbereichs in der jeweils gültigen Fassung. 
 
(3) Die Orientierungsprüfung ist bestanden, wenn alle erforderlichen studienbegleitenden 
Prüfungsleistungen der Fachprüfung/en (Haupt- und/oder Nebenfach) bestanden sind und 
die etwaig erforderlichen Ergänzungsleistungen erfolgreich erbracht wurden. 
 
(4) Die Orientierungsprüfungsleistungen sind im Rahmen der Regelungen des Besonderen 
Teils zugleich Bestandteil der studienbegleitenden Prüfungen der Bachelorprüfung. 
 

§ 9  Zeitpunkt der Orientierungsprüfung 
 
1Die gemäß § 8 für die Orientierungsprüfung erforderlichen Leistungen sind bis zum Ende 
des zweiten Semesters zu erbringen. 2Die Prüfungsleistungen können einmal wiederholt 
werden. 3Wer diese Prüfungsleistungen nicht spätestens bis zum Ende des dritten Semes-
ters erbracht hat, verliert den Prüfungsanspruch, es sei denn, die Fristüberschreitung ist von 
der bzw. dem Studierenden nicht zu vertreten. 4Hierüber entscheidet der Prüfungsaus-
schuss, dies kann auch auf Antrag der bzw. des Studierenden geschehen. 
 

§ 10  Zeugnis über die Orientierungsprüfung 
 
(1) 1Über die bestandene Orientierungsprüfung wird auf schriftlichen Antrag ein Zeugnis 
ausgestellt, welches die  Fachnote/n (Haupt- und/oder Nebenfach) und ggf. die Gesamtnote 
der Orientierungsprüfung enthält. 2Das Zeugnis ist von der bzw. dem Vorsitzenden des Prü-
fungsausschusses zu unterzeichnen. 3Es trägt das Datum des Tages, an dem die letzte zur 
Orientierungsprüfung gehörende Prüfungsleistung erbracht worden ist. 
 
(2) 1Die Gesamtnote der Orientierungsprüfung errechnet sich aus dem Durchschnitt der bei-
den Fachnoten (Haupt- und Nebenfach) der Orientierungsprüfung, wobei die Fachnote für 



Amtliche Bekanntmachungen der Universität Tübingen 2017, Nr. 7, S. 182 

das Hauptfach zweifach und die Fachnote für das Nebenfach einfach zu gewichten ist. § 22 
Abs. 2 gilt entsprechend. 2Die Berechnung der Fachnote für das Hauptfach und die Berech-
nung der Fachnote für das Nebenfach werden für die einzelnen Fächer im Besonderen Teil 
dieser Studien- und Prüfungsordnung geregelt. 3Für die Berechnung der Fachnote für das 
Studium im Nebenfach an einer anderen Fakultät bzw. einem anderen Fachbereich der 
Fakultät gilt die entsprechende Studien- und Prüfungsordnung der anderen Fakultät bzw. 
des anderen Fachbereichs in der jeweils gültigen Fassung. 
 

B.  Zwischenprüfung  
 

§ 11  Zweck der Zwischenprüfung  
 
Mit der Zwischenprüfung zeigen die Studierenden, dass sie in den von ihnen studierten 
Fächern die Grundkenntnisse, das methodische Instrumentarium und die systematische 
Orientierung erworben haben, um ihren Bachelorstudiengang erfolgreich abschließen zu 
können.  
 

§ 12  Umfang und Art der Zwischenprüfung  
 
(1) Die Zwischenprüfung wird studienbegleitend durchgeführt, sofern im jeweiligen Besonde-
ren Teil des gewählten Haupt- und/oder Nebenfachs eine solche vorgesehen ist.  
 
(2) 1Die Zwischenprüfung besteht aus studienbegleitenden Prüfungsleistungen im Haupt- 
und/oder Nebenfach des Bachelorstudiengangs. 2Art, Inhalt und Umfang der studienbeglei-
tenden Prüfungsleistungen der Zwischenprüfung sowie ggf. erforderliche Ergänzungsleistun-
gen und etwaige weitere, besondere Zulassungsvoraussetzungen in den einzelnen Fächern 
im Bachelorhauptfach ergeben sich aus dem Besonderen Teil dieser Prüfungsordnung bzw. 
dem Modulhandbuch. 3Art, Inhalt und Umfang der studienbegleitenden Prüfungsleistungen 
der Zwischenprüfung sowie ggf. erforderliche Ergänzungsleistungen und etwaige weitere, 
besondere Zulassungsvoraussetzungen im Bachelornebenfach ergeben sich aus der Stu-
dien- und Prüfungsordnung bzw. dem Modulhandbuch der entsprechenden Fakultät bzw. 
des entsprechenden Fachbereichs in der jeweils gültigen Fassung. 
 
(3) Die Zwischenprüfung ist bestanden, wenn alle erforderlichen studienbegleitenden Prü-
fungsleistungen der Fachprüfung/en (Haupt- und/oder Nebenfach) bestanden sind und die 
etwaig erforderlichen Ergänzungsleistungen erfolgreich erbracht wurden.  
 
(4) Die Zwischenprüfungsleistungen sind im Rahmen der Regelungen des Besonderen Teils 
zugleich Bestandteil der studienbegleitenden Prüfungsleistungen der Bachelorprüfung.  
 

§ 13  Zeitpunkt der Zwischenprüfung  
 
1Die gemäß § 12 für die Zwischenprüfung erforderlichen Leistungen sind bis zum Ende des 
vierten Semesters zu erbringen. 2Die Prüfungsleistungen können zweimal wiederholt wer-
den. 3Wer diese Prüfungsleistungen nicht spätestens bis zum Ende des sechsten Semesters 
erbracht hat, verliert den Prüfungsanspruch, es sei denn, die Fristüberschreitung ist von der 
bzw. dem Studierenden nicht zu vertreten. 4Hierüber entscheidet der Prüfungsausschuss, 
dies kann auch auf Antrag des Studierenden geschehen.  
 

§ 14  Zeugnis über die Zwischenprüfung  
 

(1) 1Über die bestandene Zwischenprüfung wird auf schriftlichen Antrag ein Zeugnis ausge-
stellt, welches die  Fachnote/n (Haupt- und/oder Nebenfach) und ggf. die Gesamtnote der 
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Zwischenprüfung enthält. 2Das Zeugnis ist von der bzw. dem Vorsitzenden des Prüfungs-
ausschusses zu unterzeichnen. 3Es trägt das Datum des Tages, an dem die letzte zur Zwi-
schenprüfung gehörende Prüfungsleistung erbracht worden ist. 
 
(2) 1Die Gesamtnote der Zwischenprüfung errechnet sich aus dem Durchschnitt der beiden 
Fachnoten (Haupt- und Nebenfach) der Zwischenprüfung, wobei die Fachnote für das 
Hauptfach zweifach und die Fachnote für das Nebenfach einfach zu gewichten ist. 2§ 22 Abs. 
2 gilt entsprechend. 3Die Berechnung der Fachnote für das Hauptfach und die Berechnung 
der Fachnote für das Nebenfach werden für die einzelnen Fächer im Besonderen Teil dieser 
Studien- und Prüfungsordnung geregelt. 4Für die Berechnung der Fachnote für das Studium 
im Nebenfach an einer anderen Fakultät bzw. einem anderen Fachbereich der Fakultät gilt 
die entsprechende Studien- und Prüfungsordnung der anderen Fakultät bzw. des anderen 
Fachbereichs in der jeweils gültigen Fassung. 
 

C.  Bachelorprüfung  
 

§ 15  Zweck der Prüfung 
 

Die Bachelorprüfung bildet einen ersten berufsqualifizierenden Regelabschluss. 2Mit der 
Bachelorprüfung weisen die Studierenden nach, dass 

- sie in ihrem Hauptfach über ein breites Grundwissen und eine systematische Orientie-
rung sowie über vertiefte Kenntnisse verfügen und das methodische Instrumentarium 
dieses Fachs in dem Maße beherrschen, das für die Anwendung wissenschaftlicher 
Erkenntnisse in verschiedenen Praxisfeldern notwendig ist; 

- sie in ihrem Nebenfach über Grundkenntnissen und eine systematische Orientierung 
verfügen und das wesentliche methodische Instrumentarium beherrschen, 

- sie sich durch den Erwerb von überfachlichen, berufsfeldorientierten Zusatzqualifikatio-
nen mit der praktischen Umsetzung ihrer im Bachelorstudium erworbenen wissen-
schaftlichen Erkenntnisse vertraut gemacht haben. 

 

§ 16  Umfang und Art der Bachelorprüfung 
 
(1) 1Die Bachelorprüfung besteht neben den geforderten Studienleistungen und etwaig 
geforderten Ergänzungsleistungen aus studienbegleitenden Prüfungsleistungen im Haupt-
fach und Nebenfach und der Bachelorarbeit sowie einer etwaig geforderten mündlichen 
Abschlussprüfung am Ende des Bachelorstudiums, mündlichen Prüfung über den Inhalt der 
Bachelorarbeit und / oder dem etwaig geforderten, zur Bachelorarbeit gehörigen Abschluss-
kolloquium. 2Sie ist bestanden, wenn diese erfolgreich erbracht wurden. 3Im Besonderen Teil 
bzw. dem Modulhandbuch ist geregelt, in welchen Modulen endnotenrelevante studienbe-
gleitende Prüfungsleistungen zu erbringen sind. 
 
(2) 1Art und Umfang der Prüfungsleistungen sowie die Prüfungsanforderungen und etwaige 
weitere, besondere Zulassungsvoraussetzungen im Bachelorhauptfach sind im Besonderen 
Teil dieser Prüfungsordnung bzw. im Modulhandbuch geregelt. 2Art, Inhalt und Umfang der 
studienbegleitenden Prüfungsleistungen sowie die Prüfungsanforderungen und etwaige 
weitere, besondere Zulassungsvoraussetzungen im Bachelornebenfach ergeben sich aus 
der Studien- und Prüfungsordnung bzw. dem Modulhandbuch der entsprechenden Fakultät 
bzw. des entsprechenden Fachbereichs in der jeweils gültigen Fassung. 
 
(3) Das Modulhandbuch enthält folgende Angaben zu den einzelnen Modulen: 

1. Name des Moduls, 
2. Inhalte und Qualifikationsziele, 
3. Lehrform(en) gemäß § 4 Satz 1 des Besonderen Teils, 
4. Teilnahmevoraussetzungen und -beschränkungen, 
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5. Verwendbarkeit des Moduls und empfohlenes Semester, 
6. die gemäß dieser Ordnung festgelegten Leistungspunkte, die Voraussetzungen für 

deren Vergabe, insbesondere die Prüfungsanforderungen für die jeweilige Prüfung, 
sowie ob eine Vergabe von Noten erfolgt, 

7. Häufigkeit des Angebots, 
8. Arbeitsaufwand und Dauer der Lehrveranstaltung(en). 
 

III.  Studienleistungen und studienbegleitende Prüfungsleistungen 
 

§ 17  Erwerb von ECTS-Punkten  
 
(1) 1Die für die einzelnen Module vorgesehenen ECTS-Punkte werden vergeben, wenn 
jeweils alle erforderlichen Prüfungsleistungen und / oder Studienleistungen sowie etwaige 
weitere Ergänzungsleistungen erfolgreich erbracht wurden. 2Bei benoteten Leistungen erfolgt 
die Vergabe von ECTS-Punkten unabhängig von der erteilten Bewertung, sofern diese min-
destens „ausreichend“ lautet.  
 
(2) 1Im Besonderen Teil bzw. im Modulhandbuch ist geregelt, welches die erforderlichen 
Prüfungsleistungen und Studienleistungen sowie etwaige weitere Ergänzungsleistungen in 
jedem Modul sind. 2Ist in einem Modul eine Prüfungsleistung zu erbringen, so kann für den 
Erwerb der diesem Modul zugeordneten ECTS-Punkte darüber hinaus das Erbringen von 
Studienleistungen sowie etwaigen weiteren Ergänzungsleistungen erforderlich sein. 3In den-
jenigen Modulen , in denen keine Prüfungsleistung zu erbringen ist, erfolgt der Erwerb der 
vorgesehenen ECTS-Punkte durch das Erbringen von Studienleistungen und etwaigen 
Ergänzungsleistungen.  
 
(3) Art, Form, Zahl und Umfang der erforderlichen Studien- und / oder Prüfungsleistungen 
sowie etwaigen Ergänzungsleistungen sind grundsätzlich so festzulegen, dass der für ihre 
Erbringung erforderliche Zeitaufwand den der jeweiligen Veranstaltung bzw. dem jeweiligen 
Modul zugeordneten ECTS-Punkten entspricht. 
 

§ 18  Studienleistungen und studienbegleitende Prüfungsleistungen 
 
(1) 1Studienleistungen sind individuelle schriftliche, mündliche oder praktische Leistungen, 
die von den Studierenden in der Regel im Zusammenhang mit Lehrveranstaltungen erbracht 
werden. Die Erbringung von Studienleistungen ist von der Leiterin bzw. dem Leiter der jewei-
ligen Lehrveranstaltung festzustellen. 
 
(2) 1Studienbegleitende Prüfungsleistungen im Sinne dieser Prüfungsordnung sind (jeweils 
einschließlich der dazugehörigen Wiederholungsprüfungen) die Modulprüfungen.2Diese 
Modulprüfungen können sich auch aus mehreren Prüfungsleistungen zusammensetzen. 
3Alle Vorschriften dieser Ordnung über Prüfungsleistungen gelten sinngemäß auch für jede 
einzelne Prüfungsleistung einer Modulprüfung. 4Im Besonderen Teil dieser Prüfungsordnung 
bzw. im Modulhandbuch ist festgelegt, in welcher Art die Modulprüfungen zu erbringen sind: 
mündlich und / oder schriftlich und / oder praktisch. 5Der jeweilige Besondere Teil dieser 
Ordnung kann auch andere kontrollierte, nach gleichen Maßstäben bewertbare Prüfungsleis-
tungen vorsehen. 6Die Bachelorarbeit sowie etwa zu dieser gehörige mündliche Bachelor-
prüfungen, zu dieser gehörige Kolloquien und mündliche Prüfungen über den Inhalt der 
Bachelorarbeit sind nicht studienbegleitend.  
 
(3) Der Zeitpunkt, die Art und der Umfang der studienbegleitenden Prüfungsleistungen bzw. 
Studienleistungen und etwaigen Ergänzungsleistungen sind von der Leiterin bzw. dem Leiter 
aller zum Modul gehörigen Lehrveranstaltungen – in der Regel zu Beginn der Lehrveran-
staltung – allen Studierenden, die an denselben teilnehmen, bekannt zu geben. 
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(4) 1Macht eine Kandidatin bzw. ein Kandidat durch Vorlage eines ärztlichen Attestes glaub-
haft, dass sie bzw. er wegen länger andauernder oder ständiger gesundheitlicher Beschwer-
den, Beeinträchtigungen oder Behinderung nicht in der Lage ist, Prüfungsleistungen ganz 
oder teilweise in der vorgesehenen Form abzulegen, so gestattet ihr bzw. ihm die bzw. der 
Vorsitzende des Prüfungsausschusses auf Antrag, die Prüfungsleistungen innerhalb einer 
verlängerten Bearbeitungszeit oder gleichwertige Prüfungsleistungen in einer anderen Form 
zu erbringen. 2Entsprechendes gilt für Studien- und sonstige Leistungen. 3Dasselbe gilt bei 
Krankheit eines von ihr oder ihm überwiegend allein zu versorgenden Kindes. 
 
(5) 1Beurlaubte Studierende sind unbeschadet des Satzes 2 nicht berechtigt, Lehrveranstal-
tungen zu besuchen und Prüfungsleistungen zu erbringen, anderweitige Regelungen in 
Kooperationsvereinbarungen bleiben unberührt. 2Beurlaubte Studierende, die gemäß § 61 
Absatz 3 Landeshochschulgesetz Schutzzeiten (derzeit Schutzzeiten entsprechend § 3 
Absatz 1, § 6 Absatz 1 des Mutterschutzgesetzes, Elternzeit entsprechend § 15 Absätze 1 
bis 3 des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes oder Zeiten der Pflege von pflegebedürf-
tigen nahen Angehörigen im Sinne von § 7 Absatz 3 des Pflegezeitgesetzes, die pflegebe-
dürftig im Sinne der §§ 14 und 15 des Elften Buches Sozialgesetzbuch sind) in Anspruch 
nehmen, sind berechtigt, an Lehrveranstaltungen teilzunehmen und Studien- und Prüfungs-
leistungen zu erbringen. 3Regelungen in der Zulassungs- und Immatrikulationsordnung der 
Universität Tübingen in der jeweils gültigen Fassung gehen vor. 
 
(6) 1Art, Inhalt und Umfang der Studienleistungen und studienbegleitenden und sonstigen 
Prüfungsleistungen, Prüfungsanforderungen sowie ggf. erforderliche Ergänzungsleistungen 
und etwaige weitere, besondere Zulassungsvoraussetzungen können auch im Modulhand-
buch festgelegt werden. 2Regelungen in der Studien- und Prüfungsordnung gehen den 
Regelungen im Modulhandbuch jedoch vor.  
 
(7) Die bzw. der Vorsitzende des Prüfungsausschusses sorgt dafür, dass die jeweiligen 
Prüfungstermine rechtzeitig bekannt gegeben werden.  
 

§ 19  Meldung und Zulassung zu studienbegleitenden Prüfungsleistungen 
 
(1) Für jede studienbegleitende Prüfungsleistung müssen sich die Studierenden bis zu einem 
vom Prüfungsausschuss festgelegten Termin entsprechend den vom Prüfungsausschuss 
festgelegten Regelungen anmelden.  
 
(2) 1Zu einer studienbegleitenden Prüfungsleistung kann nur zugelassen werden, wer  

1. an der Universität Tübingen im betreffenden Fach des Bachelorstudienganges einge-
schrieben ist,  

2. ihren bzw. seinen Prüfungsanspruch im betreffenden Fach des Bachelorstudienganges 
oder in einem verwandten Studiengang mit im Wesentlichen gleichem Inhalt an einer 
Hochschule nicht verloren hat,  

3. die Bachelor- bzw. Abschlussprüfung im betreffenden Fach oder in einem verwandten 
Studiengang mit im Wesentlichen gleichen Inhalt an einer Hochschule nicht endgültig 
nicht bestanden hat,  

4. die gemäß dem Besonderen Teil etwa weiteren notwendigen Voraussetzungen erfüllt.  
 
2Verwandte Studiengänge mit im Wesentlichen gleichem Inhalt sind die in den jeweiligen 
Besonderen Teilen als verwandt bezeichneten Studiengänge; über weitere Studiengänge, 
die als verwandt gelten, entscheidet der Prüfungsausschuss. 
 
(3) 1Über die Zulassung zu einer studienbegleitenden Prüfungsleistung entscheidet der Prü-
fungsausschuss. 2Wird die Zulassung abgelehnt, erhält die bzw. der Studierende innerhalb 
von vier Wochen hierüber einen schriftlichen Bescheid, der zu begründen und mit einer 
Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen ist. 3Die Zulassung ist zu versagen, wenn  
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1.  die in Absatz 2 genannten Voraussetzungen nicht erfüllt sind,  
2.  die Unterlagen unvollständig sind und trotz Aufforderung nicht fristgemäß vervollstän-

digt worden sind.  
4Die Zulassung kann darüber hinaus versagt werden, wenn sich die bzw. der Studierende im 
betreffenden Fach des Bachelorstudienganges oder in einem nach Abs. 2 verwandten Stu-
diengang mit im Wesentlichen gleichem Inhalt in einem laufenden Prüfungsverfahren befin-
det. 5Andere Ablehnungsgründe sind nicht zulässig. 6Die Zulassung ist zu widerrufen, wenn 
die bzw. der Studierende zum Zeitpunkt der Erbringung der Prüfungsleistung nicht mehr im 
betreffenden Fach des Bachelorstudiengangs der Prüfungsleistung an der Universität Tübin-
gen eingeschrieben oder aufgrund einer Beurlaubung zur Teilnahme bzw. Ablegung der 
Prüfungsleistung nicht berechtigt ist. 7Die Zulassung kann mit Wirkung auch für die Vergan-
genheit zurückgenommen werden, wenn Tatsachen nachträglich bekannt werden, bei deren 
Kenntnis die Zulassung hätte versagt werden müssen; von der Rücknahme der Zulassung 
kann abgesehen werden, wenn die Gründe, aus denen die Zulassung hätte versagt werden 
müssen, nicht mehr bestehen. 
 

§ 20  Mündliche Prüfungsleistungen 
 
(1) Mögliche Formen mündlicher Prüfungsleistungen sind insbesondere mündliche Prüfun-
gen, Referate und Kolloquien. 2Weitere Prüfungsformen können im fachspezifischen Modul-
handbuch vorgesehen werden. 
 
(2) 1Durch die mündlichen Prüfungsleistungen weist die Kandidatin bzw. der Kandidat nach, 
dass sie bzw. er die Zusammenhänge des Prüfungsgebietes erkennt und spezielle Frage-
stellungen in diese Zusammenhänge einzuordnen vermag. 2Durch die mündlichen Prü-
fungsleistungen soll ferner festgestellt werden, ob die Kandidatin bzw. der Kandidat über ein 
breites Grundlagenwissen im jeweils studierten Bachelorstudiengang verfügt. 3Darüber hin-
aus kann der Kandidatin bzw. dem Kandidaten Gelegenheit gegeben werden, als Gegen-
stand mündlicher Prüfungsleistungen eingegrenzte Themen (Spezialgebiete) zu benennen. 
4Die Dauer einer mündlichen Prüfung beträgt je Prüfling in der Regel zwischen 15 und 60 
Minuten, sofern im jeweiligen Besonderen Teil nichts Abweichendes geregelt ist. 5Die münd-
liche Prüfung findet in Gegenwart einer Beisitzerin oder eines Beisitzers statt.  
 
(3) 1Die wesentlichen Gegenstände und die wesentlichen Ergebnisse der mündlichen Prü-
fung sind in einem Protokoll festzuhalten, das von der Prüferin bzw. vom Prüfer und, soweit 
eine solche bzw. ein solcher hinzuzuziehen ist, von der Beisitzerin bzw. vom Beisitzer zu 
unterzeichnen ist. 2Das Ergebnis der mündlichen Prüfung ist der Kandidatin bzw. dem Kan-
didaten im Anschluss an die mündliche Prüfung bekannt zu geben.  
 
(4) 1Die Prüfungen sind nicht öffentlich. 2Studierende, die zu einem späteren Prüfungstermin 
die gleiche Prüfungsleistung erbringen wollen, können nach Maßgabe der räumlichen Ver-
hältnisse als Zuhörerinnen bzw. Zuhörer zugelassen werden, es sei denn, die Kandidatin 
bzw. der Kandidat widerspricht. 3Die Zulassung erstreckt sich nicht auf die Beratung der 
Prüfungsergebnisse und die Bekanntgabe derselben an die Kandidaten. 
 

§ 21  Schriftliche Prüfungsleistungen 
 
(1) Mögliche Formen schriftlicher Prüfungsleistungen sind insbesondere Klausuren, Hausar-
beiten, sowie Portfolios, Berichte und Dokumentationen. 2Weitere Prüfungsformen können im 
fachspezifischen Modulhandbuch vorgesehen werden. 
 
(2) 1In Klausurarbeiten und in sonstigen schriftlichen Arbeiten weist die Kandidatin bzw. der 
Kandidat nach, dass sie oder er in begrenzter Zeit und mit begrenzten Hilfsmitteln mit den 
Methoden ihres bzw. seines Faches ein Problem erkennen und Wege zu einer Lösung  
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finden kann. 2Der Kandidatin bzw. dem Kandidaten können mehrere Aufgaben gestellt 
werden, von denen sie bzw. er eine zur Bearbeitung auswählt. 3Die Dauer einer Klausur-
arbeit soll in der Regel mindestens 60 und höchstens 240 Minuten betragen.  
 
(3) 1Über den Verlauf von Klausuren ist ein Protokoll anzufertigen, in dem besondere Vor-
kommnisse, insbesondere Versuche einer Kandidatin bzw. eines Kandidaten, das Ergebnis 
durch Täuschung oder Benutzung nicht zulässiger Hilfsmittel zu beeinflussen, festzuhalten 
sind. 2Das Protokoll ist von den Aufsichtspersonen zu unterschreiben.  
 

§ 22  Bewertung der Prüfungsleistungen 
 
(1) 1Die Noten für die einzelnen Prüfungsleistungen werden von den jeweiligen Prüferinnen 
bzw. Prüfern festgesetzt. 2Für die Bewertung der Prüfungsleistungen sind folgende Noten zu 
verwenden: 

1 = sehr gut    = eine hervorragende Leistung; 
2 = gut  = eine Leistung, die erheblich über den 

durchschnittlichen Anforderungen liegt; 
3 = befriedigend   = eine Leistung, die durchschnittlichen 

Anforderungen entspricht; 
4 = ausreichend  = eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch 

den Anforderungen genügt; 
5 = nicht ausreichend  = eine Leistung, die wegen erheblicher Män-

gel den Anforderungen nicht mehr genügt. 
 
3Zur differenzierten Bewertung der Prüfungsleistungen können die Noten um den Wert von 
0,3 angehoben oder gesenkt werden. 4Die Noten 0,7, 4,3, 4,7 und 5,3 werden nicht verge-
ben. 
 
(2) Die Noten in den Modulen lauten: 

bei einem Durchschnitt bis 1,50 = sehr gut, 

bei einem Durchschnitt von 1,51 bis 2,50 = gut, 

bei einem Durchschnitt von 2,51 bis 3,50 = befriedigend, 

bei einem Durchschnitt von 3,51 bis 4,00 = ausreichend, 

bei einem Durchschnitt ab 4,01 = nicht ausreichend. 

 

(3) 
1
Sofern sich eine Modulprüfung aus mehreren benoteten Prüfungsleistungen zusammen-

setzt, errechnet sich die Modulnote, sofern im Besonderen Teil dieser Prüfungsordnung 
keine abweichende Regelung vorgesehen ist, aus dem Durchschnitt der nach Leistungs-

punkten gewichteten Noten für die einzelnen Prüfungsleistungen. 
2
Dabei werden vom 

Ergebnis jedes Rechenschritts zwei Dezimalstellen hinter dem Komma berücksichtigt; alle 
weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen. 
 
(4) 1Sofern Prüfungsleistungen von mehreren Prüferinnen bzw. Prüfern bewertet werden, 
ergibt sich die Note aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen. 2Dabei gilt Absatz 
2 und Abs. 3 Satz 2 entsprechend.  
 
(5) Für die Bildung der Gesamtnoten (§§ 10 und 14) gelten die Absätze 2 und 3 entspre-
chend. 
 
(6) Werden Prüfungsleistungen aus anderen Studiengängen importiert, so gelten für die 
Bewertung dieser Prüfungsleistung die Bestimmungen des Studienganges, aus dem die 
Prüfungsleistung stammt.  
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IV.  Bachelorarbeit 
 

§ 23  Voraussetzungen für die Zulassung zur Bachelorarbeit und etwaigen anderen, 
am Ende des Studiums zu erbringenden mündlichen Prüfungen  

 
Zur Bachelorarbeit sowie einer etwaig geforderten mündlichen Abschlussprüfung am Ende 
des Bachelorstudiums, mündlichen Prüfung über den Inhalt der Bachelorarbeit und / oder 
dem etwaig geforderten, zur Bachelorarbeit gehörigen Abschlusskolloquium kann nur zuge-
lassen werden, wer: 

1.  die Zulassungsvoraussetzungen entsprechend § 19 Abs. 2 erfüllt, 
2.  die nach dieser Prüfungsordnung etwaig geforderte Orientierungsprüfung in den Stu- 
 dienfächern ihres bzw. seines Studiengangs bestanden hat, 
3.  die nach dieser Prüfungsordnung etwaig geforderte Zwischenprüfung in den Studien- 
 fächern ihres bzw. seines Studiengangs bestanden hat, 
4.  die im Besonderen Teil dieser Prüfungsordnung etwaig geforderten weiteren fachlichen 

Zulassungsvoraussetzungen erfüllt. 
 

§ 24  Zulassungsverfahren 
 
(1) 1Der Antrag auf Zulassung zur Bachelorarbeit sowie der etwaig geforderten mündlichen 
Abschlussprüfung am Ende des Bachelorstudiums, mündlichen Prüfung über den Inhalt der 
Bachelorarbeit und / oder dem etwaig geforderten, zur Bachelorarbeit gehörigen Abschluss-
kolloquium (Meldung) ist schriftlich beim Prüfungsausschuss zu stellen. 2In ihm ist der Stu-
diengang anzugeben und gegebenenfalls die oder der von der Kandidatin bzw. dem Kandi-
daten vorgeschlagene Prüferin bzw. Prüfer zu benennen. 3Dem Antrag sind beizufügen: 

1. das Studienbuch oder die an seine Stelle getretenen Unterlagen, 
2. die Nachweise über das Vorliegen der in § 23 Ziff. 1-4 genannten Voraussetzungen, 
3. eine Erklärung darüber, ob die Kandidatin bzw. der Kandidat endgültig den Prüfungs-

anspruch im Bachelorstudiengang oder in einem nach § 19 Abs. 2 verwandten Stu-
diengang mit im Wesentlichen gleichem Inhalt an einer Hochschule verloren hat oder 
eine nach der Studien- und Prüfungsordnung erforderliche studienbegleitende Prü-
fungsleistung oder die Bachelor- bzw. Abschlussprüfung im betreffenden Fach oder in 
einem nach § 19 Abs. 2 verwandten Studiengang mit im Wesentlichen gleichem Inhalt 
an einer Hochschule endgültig nicht bestanden hat und ob sie bzw. er sich in einem 
laufenden Prüfungsverfahren in demselben oder einem nach § 19 Abs. 2 verwandten 
Studiengang mit im Wesentlichen gleichem Inhalt befindet.  

 
(2) Ist es der Kandidatin bzw. dem Kandidaten nicht möglich, eine nach Absatz 1 erforderli-
che Unterlage in der vorgeschriebenen Weise beizufügen, kann der Prüfungsausschuss im 
Einzelfall gestatten, den Nachweis auf andere Art zu führen. 
 
(3) Über die Zulassung entscheidet der Prüfungsausschuss. 
 
(4) 1Die Kandidatin bzw. der Kandidat gilt als zugelassen, wenn der Antrag nicht innerhalb 
von zwei Wochen abgelehnt wird. 2Der Antrag muss abgelehnt werden, wenn die Zulas-
sungsvoraussetzungen nicht erfüllt sind. 3Die Zulassung kann darüber hinaus versagt wer-
den, wenn sich die bzw. der Studierende im betreffenden Fach des Bachelorstudienganges 
oder in einem nach § 19 Abs. 2 vergleichbaren Studiengang in einem laufenden Prüfungs-
verfahren befindet. 4Andere Ablehnungsgründe sind nicht zulässig. 5Eine Ablehnung ist 
schriftlich zu begründen. 
 

§ 25  Bachelorarbeit  
 
(1) 1Die Bachelorarbeit ist eine Prüfungsarbeit. 2Sie soll zeigen, dass die Verfasserin bzw. 
der Verfasser in der Lage ist, innerhalb einer vorgegebenen Frist ein Problem selbständig 
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nach wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten und die so gewonnenen Ergebnisse sach-
gerecht schriftlich darzustellen. 3Alternativ kann ein praktisches Werkstück erstellt werden, 
dessen wissenschaftliche Grundlagen und die Produktion schriftlich zu dokumentieren 
sind.4Das Thema soll in der Regel von einer Prüferin bzw. einem Prüfer nach § 5 im dritten 

Jahr gestellt werden. 
5
Findet die Kandidatin bzw. der Kandidat keine Themenstellung für die 

Bachelorarbeit, so sorgt die bzw. der Vorsitzende des Prüfungsausschusses auf schriftlichen 
Antrag dafür, dass die Kandidatin bzw. der Kandidaten rechtzeitig ein Thema für ihre bzw. 
seine Bachelorarbeit erhält. 6Das Thema wird über den Prüfungsausschuss ausgegeben, der 
Zeitpunkt der Ausgabe und das Thema sind aktenkundig zu machen. 7Der Kandidatin bzw. 
dem Kandidaten ist Gelegenheit zu geben, Vorschläge für das Thema der Bachelorarbeit zu 
machen; ein Anspruch auf deren Berücksichtigung besteht jedoch nicht.  
 
(2) 1Die Bearbeitungsfrist der Bachelorarbeit beträgt von der Ausgabe des Themas bis zur 
Abgabe der Arbeit 11 Wochen, das Thema ist so festzulegen und die Aufgabenstellung ist 
von der Betreuerin bzw. dem Betreuer so zu begrenzen, dass die Bachelorarbeit innerhalb 
dieser Frist angefertigt werden kann. 2Die Abgabefrist kann in begründeten Fällen auf Antrag 
vom Prüfungsausschuss verlängert werden.  
 
(3) 1Die Arbeit soll, soweit im Besonderen Teil dieser Ordnung nichts Abweichendes geregelt 
ist, nach Wahl der bzw. des Studierenden in deutscher oder englischer Sprache verfasst 
sein; über Anträge auf Abfassung in einer anderen Sprache entscheidet der Prüfungsaus-
schuss. 2Die fertige Bachelorarbeit ist innerhalb der Bearbeitungsfrist in einem gebundenen 
Exemplar beim Prüfungsausschuss und zusätzlich dort in einem vom Prüfungsausschuss 

festgelegten Dateiformat einzureichen. 
3
Der Zeitpunkt der Abgabe ist aktenkundig zu 

machen. 4Die Bachelorarbeit kann neben einem ausgedruckten Text auch multimediale Teile 
auf elektronischen Datenträgern enthalten, sofern die Themenstellung dies erfordert. 5Das 
Bewertungsverfahren soll spätestens 4 Wochen nach Abgabe der Arbeit abgeschlossen 
sein; die Überwachung dieser Frist ist Aufgabe des Prüfungsausschusses. 6Bei Krankheit 
oder sonstiger Verhinderung der Prüferin bzw. des Prüfer oder der Prüferinnen bzw. der 
Prüfer, die Frist einzuhalten, kann der Prüfungsausschuss insoweit andere Prüferinnen bzw. 
Prüfer bestellen.  
 
(4) Die Kandidatin bzw. der Kandidat hat der Bachelorarbeit eine persönlich unterzeichnete 
Erklärung beizufügen, in der sie bzw. er versichert, dass sie bzw. er die Arbeit bzw. bei einer 
Gruppenarbeit ihren bzw. seinen entsprechend gekennzeichneten Anteil der Arbeit selbstän-
dig verfasst, keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel und Quellen benutzt hat, alle 
wörtlich oder sinngemäß aus anderen Werken übernommenen Aussagen als solche gekenn-
zeichnet hat und dass die Arbeit weder vollständig noch in wesentlichen Teilen Gegenstand 
eines anderen Prüfungsverfahrens gewesen ist und dass sie bzw. er die Arbeit weder 
vollständig noch in wesentlichen Teilen bereits veröffentlicht hat sowie dass das in Dateiform 
eingereichte Exemplar mit dem eingereichten gebundenen Exemplar übereinstimmt. 
 
(5) 1Die Bachelorarbeit wird von einer Prüferin oder einem Prüfer bewertet, die bzw. der die 
Betreuerin bzw. der Betreuer der Arbeit sein kann. 2§ 22 Abs. 1 und Abs. 3 Satz 2 gelten 
entsprechend.  
 
(6) 1Für eine etwaig geforderte mündliche Abschlussprüfung am Ende des Bachelorstu-
diums, mündliche Prüfung über den Inhalt der Bachelorarbeit und ein etwaig gefordertes, zur 
Bachelorarbeit gehöriges Abschlusskolloquium gelten, soweit hier, im Besonderen Teil die-
ser Prüfungsordnung oder im Modulhandbuch nichts Abweichendes geregelt ist, die Rege-
lungen über mündliche Prüfungsleistungen entsprechend. 2Sie werden von einer Prüferin 
bzw. einem Prüfer bewertet und finden in Gegenwart einer Beisitzerin bzw. eines Beisitzers 
statt, für die Benotung gilt § 22.  
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(7) Die Bachelorarbeit kann auch in Form einer Gruppenarbeit zugelassen werden, wenn der 
als Prüfungsleistung zu bewertende Beitrag der einzelnen Kandidatin bzw. des einzelnen 
Kandidaten aufgrund der Angabe von Abschnitten, Seitenzahlen oder anderen objektiven 
Kriterien, die eine eindeutige Abgrenzung ermöglichen, deutlich unterscheidbar und bewert-
bar ist und die übrigen Anforderungen erfüllt. 
 

V.  Bestehen und Nichtbestehen von Prüfungen  
 

§ 26  Bestehen und Nichtbestehen von Prüfungen  
 
(1) 1Eine Prüfungsleistung ist bestanden, wenn sie mindestens mit der Note „ausreichend“ 
(4,0) bewertet wurde; eine Modulprüfung, die sich aus mehreren Prüfungsleistungen 
zusammensetzt, ist bestanden, wenn jede der Prüfungsleistungen jeweils für sich genom-
men bestanden ist. 2Die Bachelorarbeit sowie eine etwaig geforderte mündliche Abschluss-
prüfung am Ende des Bachelorstudiums, mündliche Prüfung über den Inhalt der Bachelorar-
beit und ein etwaig gefordertes, zur Bachelorarbeit gehöriges Abschlusskolloquium sind 
bestanden, wenn sie mindestens mit der Note „ausreichend“ (4,0) bewertet wurden. 
 
(2) 1Hat die Kandidatin bzw. der Kandidat eine studienbegleitende Prüfungsleistung oder die 
Bachelorarbeit nicht bestanden, so erteilt die bzw. der Vorsitzende des Prüfungsausschus-
ses ihr bzw. ihm hierüber Bescheid mit einer Rechtsbehelfsbelehrung, die auch darüber 
Auskunft gibt, ob und in welchem Umfang die Prüfungsleistung wiederholt werden kann. 
2Außer beim Nichtbestehen der Bachelorarbeit kann die Bekanntgabe des Prüfungsergeb-
nisses auch auf andere Art und Weise erfolgen. 3Für eine etwaig geforderte mündliche 
Abschlussprüfung am Ende des Bachelorstudiums, mündliche Prüfung über den Inhalt der 
Bachelorarbeit und ein etwaig gefordertes, zur Bachelorarbeit gehöriges Abschlusskollo-
quium gelten die Regelungen zur Bachelorarbeit in den Sätzen 1 und 2 entsprechend. 
 
(3) 1Hat eine Kandidatin bzw. ein Kandidat eine studienbegleitende Prüfungsleistung, die 
Orientierungsprüfung oder die Zwischenprüfung endgültig nicht bestanden oder nicht inner-
halb der Frist erbracht, erlischt der Prüfungsanspruch im jeweiligen Fach. 2Ihr bzw. ihm wird 
auf ihren bzw. seinen Antrag gegen Vorlage der entsprechenden Nachweise und der Exma-
trikulationsbescheinigung vom Prüfungsausschuss eine Bescheinigung ausgestellt, die die 
erbrachten Prüfungsleistungen und ggf. Studienleistungen und deren Noten sowie die zur 
jeweiligen Prüfung noch fehlenden Prüfungsleistungen enthält und erkennen lässt, dass die 
Prüfung nicht bestanden ist.  
 
(4) Werden Prüfungsleistungen aus anderen Studiengängen importiert, so gelten für Beste-
hen und Nichtbestehen dieser Prüfungsleistungen die Bestimmungen des Studienganges, 
aus dem die Prüfungsleistungen stammen. 
 

VI.  Wiederholung nicht bestandener Prüfungen  
 

§ 27  Wiederholung studienbegleitender Prüfungsleistungen 
 
(1) 1Für die Wiederholung der zur Orientierungs- bzw. zu einer evtl. Zwischenprüfung gehö-
renden studienbegleitenden Prüfungsleistungen gelten die Regelungen der §§ 9 und 13, 
sonstige studienbegleitende Prüfungsleistungen, die nicht bestanden wurden oder als nicht 
bestanden gelten, können zweimal wiederholt werden. 2Prüfungsanmeldungen gemäß § 19 
Abs. 1 gelten zugleich als bedingte Anmeldung auch zu den entsprechenden Wiederho-
lungsprüfungen. 3Bei einer Wiederholungsprüfung werden nur die Prüfungsleistungen 
wiederholt, die beim ersten Prüfungsversuch schlechter als mit einschließlich „ausreichend“  
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(4,0) benotet wurden; die Noten der übrigen Prüfungsleistungen des ersten Prüfungsver-
suchs werden bei der Notenberechnung berücksichtigt. 
 
(2) 1Die Wiederholungsprüfung ist - unter Beachtung der in §§ 9 und 13 genannten Orientie-
rungs- und Zwischenprüfungsfristen – im selben Semester oder in dem auf die nicht bestan-
dene Prüfung folgenden Semester, spätestens jedoch in dem übernächsten Semester nach 
der erstmals nicht bestandenen Prüfung abzulegen und findet in der Regel zeitlich und vom 
Inhalt her im Rahmen der für diese Prüfung vorgesehenen regulären Prüfungstermine statt. 
2Bei Versäumnis der Frist für die Wiederholungsprüfung ist diese mit „nicht ausreichend“ 
(5,0) zu bewerten, es sei denn, die bzw. der Studierende hat das Versäumnis nicht zu ver-
treten.  
 
(3) Wurde die nicht bestandene Prüfung bzw. Prüfungsleistung spätestens sechs Wochen 
vor Beginn der Vorlesungszeit des folgenden Semesters erbracht und ist das Bestehen der 
Wiederholungsprüfung Bedingung für die Zulassung zu einer Prüfungsleistung des folgenden 
Semesters oder für den Besuch einer Lehrveranstaltung des folgenden Semesters, so soll 
der bzw. dem Studierenden auf Antrag gegenüber dem Prüfungsausschuss Gelegenheit 
gegeben werden, die Wiederholungsprüfung so rechtzeitig abzulegen, dass sie bzw. er zu 
dieser Prüfungsleistung zugelassen werden kann bzw. die Lehrveranstaltung besuchen 
kann. 
 
(4) Zwischen der Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses der Erstprüfung und der Wieder-
holungsprüfung müssen in der Regel mindestens vier Wochen liegen.  
 
(5) 1Bei einer Wiederholungsprüfung, die nicht im Rahmen der Prüfungstermine des auf die 
nicht bestandene Prüfung folgenden Semesters abgelegt wird, kann die Art der zu erbrin-
genden Prüfungsleistung von der in den fachspezifischen Bestimmungen und insbesondere 
im Modulhandbuch festgelegten Prüfungsart abweichen, sofern die fachspezifischen Gege-
benheiten dies erfordern. 2Art und Umfang der in der Wiederholungsprüfung zu erbringenden 
Prüfungsleistung/en sind der bzw. dem Studierenden in diesem Fall spätestens zusammen 
mit dem Wiederholungstermin mitzuteilen.  
 
(6) Die Wiederholung einer bestandenen Prüfungsleistung ist nicht zulässig.  
 

§ 28  Wiederholung der Bachelorarbeit sowie etwaiger anderer, am Ende des Stu-
diums zu erbringender mündlicher Prüfungen  

 
(1) 1Eine Bachelorarbeit, die nicht bestanden ist oder als nicht bestanden gilt, kann einmal 
wiederholt werden; eine zweite Wiederholung ist ausgeschlossen. 2Der Antrag auf Wieder-
holung muss spätestens zwei Monate nach Bestandskraft des Prüfungsbescheides einge-
reicht werden; bei Versäumnis dieser Frist erlischt der Prüfungsanspruch, es sei denn, die 
bzw. der Studierende hat das Versäumnis nicht zu vertreten. 3Das Thema kann nur einmal 
und nur innerhalb der ersten 4 Wochen der Bearbeitungszeit zurückgegeben werden; in die-
sem Fall beginnt die Frist für die Bearbeitung des Themas erneut von vorne zu laufen. 4Eine 
Rückgabe des Themas ist bei einer Wiederholung jedoch nur dann zulässig, wenn die bzw. 
der Studierende bei der Anfertigung ihrer bzw. seiner ersten Arbeit von dieser Möglichkeit 
keinen Gebrauch gemacht hat.  
 
(2) Die Wiederholung einer bestandenen Bachelorarbeit ist nicht zulässig.  
 
(3) 1Für eine etwaig geforderte mündliche Abschlussprüfung am Ende des Bachelorstu-
diums, mündliche Prüfung über den Inhalt der Bachelorarbeit und ein etwaig gefordertes, zur 
Bachelorarbeit gehöriges Abschlusskolloquium gelten jeweils die Vorschriften des Abs. 1 
Satz 1, 2 und Abs. 2 entsprechend. 
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VII.  Bachelorgesamtnote  
 

§ 29  Bildung der Bachelorgesamtnote  
 
(1) Ist die Bachelorprüfung bestanden, so wird eine Bachelorgesamtnote gebildet, wobei als 
Berechnungsgrundlage jeweils die entsprechenden Dezimalnoten anzusetzen sind. 
 
(2) 1Die Bachelorgesamtnote ergibt sich aus dem Durchschnitt der Fachnoten im Haupt- und 
Nebenfach, wobei die Note im Hauptfach fünffach und die Note im Nebenfach dreifach zu 
gewichten ist. 2Für die Bachelornote gelten § 22 Abs. 2 und § 22 Abs. 3 Satz 2 entspre-
chend. Die Berechnung der Fachnote für das Hauptfach und die Berechnung der Fachnote 
für das Nebenfach werden für die einzelnen Fächer im Besonderen Teil dieser Studien- und 
Prüfungsordnung geregelt. 3Für die Berechnung der Fachnote für das Studium im Nebenfach 
an einer anderen Fakultät bzw. einem anderen Fachbereich der Fakultät gilt die entspre-
chende Studien- und Prüfungsordnung der anderen Fakultät bzw. des anderen Fachbereichs 
in der jeweils gültigen Fassung. 
 

VIII.  Prüfungszeugnis, Urkunde, Bescheinigung  
 

§ 30  Zeugnis und weitere Nachweise  
 
(1) 1Hat die Kandidatin bzw. der Kandidat die Bachelorprüfung bestanden, so erhält er ein 
Zeugnis. 2In das Zeugnis werden neben der Bachelorgesamtnote die einzelnen Fachnoten 
(Hauptfach und Nebenfach) und das Thema der Bachelorarbeit eingetragen. 3Das Zeugnis 
wird von der Dekanin bzw. vom Dekan der Philosophischen Fakultät unterzeichnet. 4Es trägt 
das Datum des Tages, an dem die letzte zur Bachelorprüfung gehörende Prüfungsleistung 
erbracht worden ist. 5Es wird in deutscher Sprache ausgestellt, auf Antrag wird eine Überset-
zung in englischer Sprache ausgehändigt.  
 
(2) 1Die Hochschule stellt ein Diploma Supplement (DS) entsprechend dem „Diploma 
Supplement Modell“ der Europäischen Kommission, des Europarats und der UNESCO, wel-
ches das Profil des Studiengangs darstellt, sowie eine Leistungsübersicht (Transcript of 
Records), jeweils in deutscher Sprache, aus; auf Antrag wird eine Übersetzung in englischer 
Sprache ausgehändigt.  
2Die Leistungsübersicht enthält folgende Angaben: 

- die im Laufe des Bachelorstudiums belegten Module sowie  ihre Komponenten und 
ECTS-Punkte im fachspezifischen Bereich sowie im Bereich überfachlicher berufsfel-
dorientierter Kompetenzen  

- die Modulnoten, 
- die Note der Bachelorarbeit und einer etwaig vorgesehenen mündlichen Abschlussprü-

fung am Ende des Bachelorstudiums, mündlichen Prüfung über den Inhalt der 
Bachelorarbeit bzw. eines etwaig geforderten, zur Bachelorarbeit gehörigen 
Abschlusskolloquiums. 

3Die Notenangaben erfolgen dabei jeweils in Form von Dezimalnoten. 
 
(3) 1Die Gesamtnote wird auf Grundlage des European Credit Transfer and Accumulation 
Systems durch eine relative Note ergänzt. 2Dies kann insbesondere durch die Angabe eines 
ECTS-Grades nach der folgenden Bewertungsskala erfolgen 

die besten 10%  Grad A  
die nächsten 25%  Grad B  
die nächsten 30%  Grad C  
die nächsten 25%  Grad D  
die nächsten 10%  Grad E  
 Grad F  
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im Zeugnis oder in der Leistungsübersicht oder sofern die hierzu erforderlichen Daten vorlie-
gen entsprechend dem ECTS Users'’ Guide durch eine ECTS-Einstufungstabelle (Angabe 
der statistischen Verteilung der Noten in von Hundert bestimmter Prüfungskohorten) im 
Diploma Supplement. 3Einzelheiten zur Angabe der relativen Note legt der Prüfungsaus-
schuss unter Berücksichtigung der europäischen Rahmenvorgaben fest. 
 

§ 31  Urkunde 
 
(1) 1Gleichzeitig mit dem Zeugnis der Bachelorprüfung erhält die Absolventin bzw. der Absol-
vent eine Bachelorurkunde mit dem Datum des Zeugnisses. 2Darin wird die Verleihung des 
akademischen Bachelorgrades nach § 2 beurkundet. 3Auf Antrag wird auch eine englische 
Übersetzung der Urkunde ausgehändigt. 
 
(2) Die Bachelorurkunde wird von der Dekanin bzw. vom Dekan der philosophischen Fakultät 
unterzeichnet und mit dem Siegel der Universität versehen. 
 
(3) Der akademische Grad darf erst nach der Aushändigung der Urkunde geführt werden.  
 

§ 32  Bescheinigung bei Nichtbestehen der Gesamtprüfung  
 
(1) Studierende, die die Bachelorprüfung endgültig nicht bestanden haben, erhalten hierüber 
vom Prüfungsausschuss einen schriftlichen Bescheid, der mit einer Rechtsbehelfsbelehrung 
zu versehen ist.  
 
(2) 1Hat die bzw. der Studierende die Bachelorprüfung endgültig nicht bestanden, so wird ihr 
bzw. ihm auf Antrag eine von der bzw. dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses unter-
zeichnete schriftliche Bescheinigung ausgestellt, die die erbrachten Prüfungsleistungen und 
ggf. Studienleistungen enthält und erkennen lässt, dass die Bachelorprüfung insgesamt end-
gültig nicht bestanden ist. 2Entsprechendes gilt, wenn der Prüfungsanspruch erloschen ist.  
 

IX.  Schlussbestimmungen  
 

§ 33  Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß  
 
(1) 1Eine Prüfungsleistung gilt als mit „nicht ausreichend“ bewertet, wenn die Kandidatin bzw. 
der Kandidat zu einem Prüfungstermin ohne triftige Gründe nicht erscheint, ohne dass sie 
bzw. er sich in der vom Prüfungsausschuss festgelegten Form fristgerecht von diesem abge-
meldet hat oder wenn sie bzw. er nach Beginn der Prüfung ohne triftige Gründe von der 
Prüfung zurücktritt. 2Dasselbe gilt, wenn eine schriftliche oder praktische Prüfungsleistung 
nicht innerhalb der vorgegebenen Bearbeitungszeit erbracht wird. 3Die Abmeldung von einer 
schriftlichen oder praktischen Prüfungsleistung oder der Bachelorarbeit ohne Angabe von 
Gründen ist bis einschließlich einen Werktag (ohne Samstage) vor dem ersten Tag der Prü-
fung möglich. 4Bei mündlichen Prüfungsleistungen muss die Abmeldung spätestens drei 
Werktage (ohne Samstage) vor dem Tag des betreffenden Prüfungstermins erklärt werden. 
 
(2) 1Die für den Rücktritt oder das Versäumnis geltend gemachten Gründe müssen dem 
Prüfungsausschuss unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. 2Bei 
Krankheit der Kandidatin bzw. des Kandidaten oder eines von ihr bzw. ihm allein zu versor-
genden Kindes kann die Vorlage eines ärztlichen Attestes verlangt werden. 3Werden die 
Gründe anerkannt, so wird ein neuer Termin anberaumt. 4Die bereits vorliegenden Prüfungs-
ergebnisse sind in diesem Fall anzurechnen. 
 
(3) 1Versucht eine Kandidatin bzw. ein Kandidat, das Ergebnis ihrer bzw. seiner Prüfungs-
leistung durch Täuschung oder Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, so 
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gilt die betreffende Prüfungsleistung als mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet. 2Eine Kandi-
datin bzw. ein Kandidat, die bzw. der den ordnungsgemäßen Ablauf der Prüfung stört, kann 
von der bzw. dem jeweiligen Prüferin bzw. Prüfer oder von der aufsichtführenden Person von 
der Fortsetzung der Prüfungsleistung ausgeschlossen werden; in diesem Fall gilt die betref-
fende Prüfungsleistung als mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet. 3In schwerwiegenden Fäl-
len der Sätze 1 und 2 kann der Prüfungsausschuss die Kandidatin bzw. den Kandidaten von 
der Erbringung weiterer Prüfungsleistungen ausschließen.  
 
(4) 1Über die Anerkennung der Gründe für Versäumnis und Rücktritt entscheidet der Prü-
fungsausschuss. 2Die Kandidatin bzw. der Kandidat kann innerhalb einer Frist von einem 
Monat verlangen, dass Entscheidungen nach Absatz 3 vom Prüfungsausschuss überprüft 
werden. 
 
(5) Werden Prüfungsleistungen aus anderen Studiengängen importiert, so gelten für die 
Abmeldung, Versäumnis, Rücktritt, Täuschung und Ordnungsverstoß hinsichtlich dieser 
Prüfungsleistungen die Bestimmungen des Studienganges, aus dem die Prüfungsleistungen 
stammen. 
 

§ 34  Schutzbestimmungen  
 
(1) 1Die Möglichkeit der Inanspruchnahme der Schutzfristen des Mutterschutzgesetzes sowie 
der Fristen für die Elternzeit nach Maßgabe des jeweils gültigen Gesetzes zum Elterngeld 
und zur Elternzeit (Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz – BEEG) wird gewährleistet. 2Der 
Prüfungsausschuss entscheidet auf Antrag über die Fristverlängerung und deren Dauer. 3Die 
Möglichkeit der Wahrnehmung von Familienpflichten nach § 34 Abs. 1 Satz 2 LHG wird 
gewährleistet.  
 
(2) 1Studierende, die, ohne studierunfähig zu sein, wegen länger andauernder Krankheit oder 
wegen länger andauernder oder ständiger körperlicher Behinderung nicht in der Lage sind, 
die Lehrveranstaltungen regelmäßig zu besuchen oder die erwarteten Studien- bzw. Prü-
fungsleistungen oder etwaige Ergänzungsleistungen zu erbringen, sind auf Antrag beim 
Prüfungsausschuss hin berechtigt, die Orientierungsprüfung und die Zwischenprüfung inner-
halb einer angemessenen Frist nach Ablauf der in dieser Prüfungsordnung hierfür vorgese-
henen Fristen abzulegen. 2Die bzw. der Studierende hat anzugeben, um welchen Zeitraum 
eine Verlängerung der Fristen beantragt wird, der Prüfungsausschuss entscheidet über die 
Dauer der Verlängerung. 3Dem Antrag sind entsprechende Nachweise, insbesondere ärztli-
che Atteste, beizulegen. 4Die bzw. der Studierende ist verpflichtet, Änderungen in den 
Voraussetzungen unverzüglich mitzuteilen. 5Der Prüfungsausschuss hat zu prüfen, ob die 
vorstehend genannten Voraussetzungen vorliegen und teilt das Ergebnis sowie gegebenen-
falls die neu festgesetzten Prüfungsfristen dem Studierenden unverzüglich mit.  
 
(3) Eine Tätigkeit als gewähltes Mitglied in gesetzlich vorgesehenen Gremien oder sat-
zungsmäßigen Organen der Hochschule oder des Studentenwerks während mindestens 
eines Jahres kann bis zu einem Studienjahr bei der Berechnung der Prüfungsfristen unbe-
rücksichtigt bleiben; die Entscheidung darüber trifft die Rektorin bzw. der Rektor. 
 

§ 35  Ungültigkeit einer Prüfung bzw. Prüfungsleistung  
 
(1) 1Hat die Kandidatin bzw. der Kandidat bei einer Prüfungsleistung getäuscht, so kann, 
auch wenn diese Tatsache erst nach der Aushändigung des Zeugnisses bekannt wird, die 
Note der Prüfungsleistung, bei deren Erbringung die Kandidatin bzw. der Kandidat getäuscht 
hat, berichtigt werden. 2Soweit dadurch erforderlich kann in diesen Fällen die Prüfung bzw. 
Prüfungsleistung für „nicht ausreichend“ und die Orientierungsprüfung, die Zwischenprüfung 
bzw. die Bachelorprüfung für nicht bestanden erklärt werden. 
 



Amtliche Bekanntmachungen der Universität Tübingen 2017, Nr. 7, S. 195 

(2) 1Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer Prüfung oder Prüfungsleistung 
nicht erfüllt, ohne dass der Kandidat hierüber täuschen wollte, und wird diese Tatsache erst 
nach Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so wird dieser Mangel durch das Bestehen der 
Prüfung bzw. Prüfungsleistung geheilt. 2Hat der Kandidat die Zulassung vorsätzlich zu 
Unrecht erwirkt, so können die Noten der Prüfungsleistungen, auf die sich die Täuschung 
bezog, für „nicht ausreichend“ erklärt und entsprechend berichtigt werden, bei aus mehreren 
Komponenten bestehenden Prüfungsleistungen auch die Noten der Gesamt-Prüfungsleis-
tung entsprechend berichtigt werden und soweit dadurch erforderlich in diesen Fällen für 
„nicht ausreichend“ erklärt und soweit dadurch erforderlich die Orientierungsprüfung, die 
Zwischenprüfung bzw. die Bachelorprüfung für nicht bestanden erklärt werden. 
 
(3) 1Der Kandidatin bzw. dem Kandidaten ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zur Äuße-
rung zu geben. 2Die Möglichkeit einer Entziehung des akademischen Bachelorgrades nach 
den gesetzlichen Bestimmungen besteht unbeschadet der Abs. 1 und 2.  
 
(4) 1Das unrichtige Prüfungszeugnis sowie ein etwaiges unrichtiges Transcript of Records 
sind einzuziehen und gegebenenfalls jeweils ein neues zu erteilen. 2Mit dem unrichtigen 
Zeugnis ist auch die Bachelorurkunde einzuziehen, wenn die Prüfung bzw. Prüfungsleistung 
aufgrund einer Täuschungshandlung nach Absatz 1 oder Abs. 2 Satz 2 für nicht bestanden 
erklärt wurde. 3Eine Entscheidung nach Absatz 1 und Absatz 2 Satz 2 ist nach einer Frist von 
fünf Jahren, gerechnet vom Datum des Prüfungszeugnisses, ausgeschlossen. 
 
(5) Die Absätze 1-4 gelten für Studien- und sonstige etwaige Ergänzungsleistungen entspre-
chend.  
 

§ 36  Einsicht in die Prüfungsakten  
 
(1) Nach Abschluss der Bachelorprüfung wird der Absolventin bzw. dem Absolventen auf 
Antrag innerhalb eines Jahres Einsicht in ihre bzw. seine Bachelorarbeit und die darauf 
bezogenen Gutachten und ebenfalls innerhalb eines Jahres in die Protokolle zu einer etwaig 
geforderten mündlichen Abschlussprüfung am Ende des Bachelorstudiums, mündlichen 
Prüfung über den Inhalt der Bachelorarbeit bzw. zu einem etwaig geforderten, zur Bachelor-
arbeit gehörigen Abschlusskolloquium gewährt.  
 
(2) 1Für die Einsichtnahme in studienbegleitende schriftliche Prüfungsleistungen bzw. in 
Prüfungsprotokolle zu studienbegleitenden mündlichen Prüfungsleistungen gilt in der Regel 
eine Frist von vier Wochen nach Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses. 2Darüber hinaus 
können zusätzlich allgemeine Termine zur Einsichtnahme in bestimmte Prüfungsleistungen 
angeboten werden.  
 
(3) 1Entsprechende Anträge sind schriftlich bei der bzw. dem Vorsitzenden des Prüfungsaus-
schusses zu stellen. 2Der Prüfungsausschuss bestimmt Ort und Zeit der Einsichtnahme.  
 

§ 37  Inkrafttreten und Übergangsregelungen 
 
1Diese Studien- und Prüfungsordnung tritt am Tag nach der Veröffentlichung in den Amtli-
chen Bekanntmachungen der Universität Tübingen in Kraft. 2Sie gilt erstmals für das Winter-
Semester 2017/2018.  
3Studierende, die ihr Bachelorstudium in einem der in § 3 Absatz 1 aufgeführten Fächer 
oder im Fach Skandinavistik vor dem vorstehend genannten Semester aufgenommen 
haben, sind auf schriftlichen Antrag, der bis spätestens 31.03.2018 beim zuständigen 
Prüfungsamt eingegangen sein muss, berechtigt, die Bachelorprüfung in ihrem Studien-
fach an der Universität Tübingen nach den Regelungen dieser Satzung abzulegen. 4Bisher 
erbrachte Studien- und Prüfungsleistungen werden dann nach der aufgrund dieser Satzung 
geltenden Neuregelung angerechnet. 5Ein zusätzlicher Prüfungsanspruch wird durch diese 
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Satzung nicht erworben; Fehlversuche bei der Erbringung einer Prüfungsleistung nach der 
bisher geltenden Regelung werden angerechnet. 6Wird ein Antrag nach Satz 3 nicht 
gestellt, ist die Bachelorprüfung innerhalb von 4 Jahren nach in Kraft treten dieser Ord-
nung nach den bislang geltenden Regelungen abzulegen, hinsichtlich des Prüfungsaus-
schusses gilt jedoch § 4 dieser Satzung. 7Wird ein Antrag nach Satz 3 nicht gestellt und ist 
nach Ablauf der 4 Jahre die Bachelorprüfung nicht erbracht, kann der Prüfungsausschuss 
als Übergangsregelung, insbesondere falls die bisherigen Module und Veranstaltungen dann 
nicht mehr wie bislang angeboten werden, geeignet abweichende Regelungen im Einzelfall 
treffen, insbesondere gegebenenfalls unter teilweiser Anrechnung bzw. Erteilung von Auf-
lagen bzw. eines sog. learning agreements. 
 
 
 
Tübingen, den 17.05.2017 
 
 
 
 

Professor Dr. Bernd Engler 
Rektor 
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Studien- und Prüfungsordnung der Universität Tübingen für die Studiengänge 

des Fachbereichs Neuphilologie mit akademischer Abschlussprüfung Master 

of Arts (M. A.)  

 
Aufgrund von §§ 19 Abs. 1 Satz 2 Ziffer 9, 32 Abs. 3 LHG (GBl. 2005, 1) in der Fassung vom 
01.04.2014 (GBl. S. 99), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 23.02.2016 
(GBl. S. 108,118)hat der Senat der Universität Tübingen in seiner Sitzung am 11.05.2017 
den nachstehenden Allgemeinen Teil der Studien- und Prüfungsordnung der Universität 
Tübingen für die Studiengänge des Fachbereichs Neuphilologie mit akademischer 
Abschlussprüfung Master of Arts (M. A.) beschlossen. 
 
Der Rektor hat seine Zustimmung am 17.05.2017 erteilt. 
 
 
 
Inhaltsverzeichnis:  
 
Allgemeiner Teil 
 
I.  Allgemeine Bestimmungen 
§ 1  Struktur der Masterstudiengänge 
§ 2  Graduierung 
§ 3  Fächer 
§ 4  Prüfungsausschuss 
§ 5  Prüferinnen und Prüfer, Beisitzerinnen und Beisitzer 
§ 6  Anrechnung von Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen 
II.  Prüfungen im Masterstudiengang / Masterprüfung 
§ 7  Zweck der Prüfung 
§ 8  Umfang und Art der Masterprüfung 
III.  Studienleistungen und studienbegleitende Prüfungsleistungen 
§ 9  Erwerb von ECTS-Punkten 
§ 10  Studienleistungen und studienbegleitende Prüfungsleistungen 
§ 11  Meldung und Zulassung zu studienbegleitenden Prüfungsleistungen 
§ 12  Mündliche Prüfungsleistungen 
§ 13  Schriftliche Prüfungsleistungen 
§ 14  Bewertung der Prüfungsleistungen 
IV.  Masterarbeit 
§ 15  Voraussetzungen für die Zulassung zur Masterarbeit und etwaigen anderen, am Ende 

des Studiums zu erbringenden mündlichen Prüfungen 
§ 16  Zulassungsverfahren 
§ 17  Masterarbeit 
V.  Bestehen und Nichtbestehen von Prüfungen 
§ 18  Bestehen und Nichtbestehen von Prüfungen 
VI. Wiederholung nicht bestandener Prüfungen 
§ 19  Wiederholung studienbegleitender Prüfungsleistungen 
§ 20 Wiederholung der Masterarbeit sowie etwaiger anderer, am Ende des Studiums zu 

erbringender mündlicher Prüfungen 
VII.  Mastergesamtnote 
§ 21  Bildung der Mastergesamtnote 
VIII.  Prüfungszeugnis, Urkunde, Bescheinigung 
§ 22  Zeugnis und weitere Nachweise 
§ 23  Urkunde 
§ 24  Bescheinigung bei Nichtbestehen der Gesamtprüfung 
IX.  Schlussbestimmungen 
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§ 25  Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 
§ 26  Schutzbestimmungen 
§ 27  Ungültigkeit einer Prüfung bzw. Prüfungsleistung 
§ 28  Einsicht in die Prüfungsakten 
§ 29  Inkrafttreten und Übergangsregelungen 
 

I.  Allgemeine Bestimmungen 
 

§ 1  Struktur der Masterstudiengänge  
 
(1) 1In den Studiengängen 

1. American Studies 
2. English Literatures and Cultures 
3. English Linguistics 
4. Deutsche Literatur 
5. Germanistische Linguistik – Theorie und Empirie 
6. Internationale Literaturen 
7. Literatur- und Kulturtheorie 
8. Romanische Literaturwissenschaft 
9. Romanische Sprachwissenschaft 
10. Allgemeine Sprachwissenschaft 
11. Computerlinguistik/Computational Linguistics 
12. Slavistik 
13. Cultures of the Global South / Culturas del Sur Global / Cultures du Sud global 

des Fachbereichs Neuphilologie mit akademischer Abschlussprüfung Master of Arts (M. A.) 
(im Folgenden: Masterstudiengang) wird das European Credit Transfer and Accumulation 
System (ECTS) angewendet, d.h. allen Komponenten des Studiums sind ECTS-Punkte 
(Leistungspunkte, Credits, LP, CP, ECTS) zugewiesen, deren jeweilige Anzahl sich nach 
dem voraussichtlich erforderlichen Arbeitsaufwand (workload) der Studierenden richtet. 
2Dabei wird, sofern im Modulhandbuch keine abweichende Regelung getroffen ist, für einen 
ECTS-Punkt eine Arbeitsbelastung (workload) der bzw. des Studierenden im Präsenz- und 
Selbststudium von 30 Stunden angenommen. 
 
(2) 1Die Masterstudiengänge sind modular aufgebaut. 2Im Besonderen Teil der Prüfungsord-
nung bzw. im Modulhandbuch werden Art, Umfang und Inhalt der zu belegenden Module und 
die diesen zugeordneten Leistungspunkte festgelegt.  
 
(3) Die Masterstudiengänge sind mit einem studienbegleitenden Prüfungssystem verbunden.  
 
(4) 1Der Studienumfang entspricht 120 ECTS-Punkten, von denen 20 ECTS-Punkte auf die 
Masterarbeit und 100 ECTS-Punkte auf die weiteren fachspezifischen Leistungen entfallen. 
2Neben der Masterarbeit kann auch eine mündliche Abschlussprüfung am Ende des Master-
studiums, eine mündliche Prüfung über den Inhalt der Masterarbeit und / oder ein zur 
Masterarbeit gehöriges Abschlusskolloquium vorgesehen werden.  
 
(5) 1Die Regelstudienzeit der Studiengänge bis zum Erwerb des akademischen Grades 
beträgt einschließlich aller zu erbringenden Studien- und Prüfungsleistungen sowie etwa 
geforderten weiteren Leistungen wie bspw. Exkursionen und Praktika vier Semester. 2Alle 
Studien- und Prüfungsleistungen und Prüfungen dieser Ordnung können vor dem dazu nach 
der Studien- und Prüfungsordnung vorgesehenen Zeitpunkt erbracht werden, sofern die für 
die Zulassung zu ihnen erforderlichen Leistungen nachgewiesen sind und entsprechende 
Kapazitäten bestehen. 3Bei gestuften Studiengängen, die zu einem Bachelorabschluss und 
einem darauf aufbauenden, fachlich fortführenden und vertiefenden oder fächerübergreifend 
erweiternden Masterabschluss führen, beträgt die Gesamtregelstudienzeit höchstens fünf 
Jahre.  
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(6) In den Besonderen Teilen kann vorgesehen werden, dass die Studierenden eine dem 
Studienziel dienende praktische Tätigkeit ableisten müssen.  
 

§ 2  Graduierung 
 
Aufgrund der bestandenen Master of Arts-Prüfung (im Folgenden: Masterprüfung) wird der 
akademische Grad „Master of Arts“ (abgekürzt „M. A.“) verliehen. 
 

§ 3  Fächer 
 
1Im Masterstudiengang wird ein Masterfach studiert. 2Die wählbaren Module ergeben sich 
aus dem Besonderen Teil dieser Ordnung und werden im für das Semester gültigen Modul-
handbuch genauer spezifiziert. 
 

§ 4  Prüfungsausschuss 
 
(1) 1Für die Organisation der Prüfungen und alle anderen durch diese Ordnung nicht aus-
drücklich anderweitig zugewiesenen Aufgaben bildet der Fachbereich Neuphilologie der Phi-
losophischen Fakultät einen Prüfungsausschuss. 2Die oder der Vorsitzende des Prüfungs-
ausschusses, das sie oder ihn im Verhinderungsfall vertretende Mitglied, die weiteren Mit-
glieder sowie deren Stellvertreterinnen oder Stellvertreter werden jeweils von der Fakultät 
bestellt. 3Der Prüfungsausschuss setzt sich aus Fakultätsmitgliedern wie folgt zusammen: 

1. drei Personen aus der Gruppe der hauptberuflichen Hochschullehrerinnen und Hoch-
schullehreraus dem Fachbereich Neuphilologie  

2. eine Person aus der Gruppe der akademischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus 
dem Fachbereich Neuphilologie  

3. eine Person aus der Gruppe der Studierenden (mit beratender Stimme) aus dem Fach-
bereich Neuphilologie 

4Den Vorsitz im Prüfungsausschuss kann, auch stellvertretend, nur eine Professorin oder ein 
Professor führen. 5Die bzw. der Vorsitzende führt im Regelfall die laufenden Geschäfte des 
Prüfungsausschusses. 6Darüber hinaus kann der Ausschuss der bzw. dem Vorsitzenden, 
soweit dies nicht ausdrücklich ausgeschlossen ist, bestimmte Aufgaben widerruflich übertra-
gen; dies gilt nicht für die Entscheidung über Widersprüche. 7Zur Erledigung der laufenden 
Geschäfte kann dem Prüfungsausschuss ein Prüfungsamt zur Seite gestellt werden. 
8Beschlüsse des Prüfungsausschusses werden mit Stimmenmehrheit der Mitglieder gefasst, 
bei Stimmengleichheit gibt die Stimme der bzw. des Vorsitzenden den Ausschlag. 
9Wiederbestellung ist – auch mehrfach – zulässig; scheidet ein Mitglied aus, so wird das 
neue Mitglied bis zum Ende der laufenden Amtsperiode bestellt; nach Ablauf der Amtszeit 
bleiben die Mitglieder bis zur Bestellung der Neumitglieder im Amt. 
 
(2) Die Amtszeit der Mitglieder beträgt drei Jahre, die der studentischen Mitglieder ein Jahr. 
 
(3) 1Der Prüfungsausschuss achtet darauf, dass die Bestimmungen dieser Ordnung einge-
halten werden. 2Er berichtet der Fakultät regelmäßig über die Entwicklung der Prüfungen und 
der Studienzeiten einschließlich der Bearbeitungszeiten für die Masterarbeiten sowie über 
die Verteilung der Fach- und Gesamtnoten. 3Der Prüfungsausschuss hat sicherzustellen, 
dass Leistungsnachweise und Prüfungsleistungen in den in dieser Ordnung festgelegten 
Zeiträumen erbracht bzw. abgelegt werden können. 4Zu diesem Zweck sollen die Studieren-
den rechtzeitig sowohl über Art und Zahl der zu erbringenden Leistungsnachweise und der 
zu absolvierenden Prüfungsleistungen als auch über die Termine, zu denen sie zu erbringen 
sind, und ebenso über den Aus- und Abgabezeitpunkt der Masterarbeit informiert werden. 
5Der Prüfungsausschuss hat außerdem sicherzustellen, dass die gesetzlichen Schutzbestim-
mungen sowie die Bestimmungen des § 32 Abs. 4 Nr. 5 LHG eingehalten werden. 
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(4) 1Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, bei der Abnahme der Prüfun-
gen beobachtend zugegen zu sein. 2Die Rektorin bzw. der Rektor oder eine von ihr bzw. ihm 
benannte Vertreterin oder ein von ihr bzw. ihm benannter Vertreter ist ebenfalls berechtigt, 
bei der Abnahme von Prüfungen zugegen zu sein.  
 
(5) 1Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind nichtöffentlich. 2Mitglieder des Prüfungs-
ausschusses, die sie vertretenden Personen und etwa hinzugezogene Dritte unterliegen der 
Amtsverschwiegenheit. 3Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst stehen, hat sie die bzw. der 
Vorsitzende zur Verschwiegenheit zu verpflichten. 
 
(6) 1Belastende Entscheidungen des Prüfungsausschusses oder seiner bzw. seines Vorsit-
zenden sind der Kandidatin bzw. dem Kandidaten unverzüglich schriftlich mit Begründung 
unter Angabe der Rechtsgrundlage mitzuteilen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu 
versehen. 2Widersprüche gegen diese Entscheidungen sind innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe der Entscheidung schriftlich an den Prüfungsausschuss zu richten. 3Hilft der 
Prüfungsausschuss dem Widerspruch nicht ab, so ist dieser dem für die Lehre zuständigen 
Mitglied des Rektorats zur Entscheidung vorzulegen. 
 

§ 5  Prüferinnen und Prüfer, Beisitzerinnen und Beisitzer 
 
(1) 1Der Prüfungsausschuss bestellt Prüferinnen und Prüfer und soweit nach den Regelun-
gen dieser Ordnung notwendig Beisitzerinnen und Beisitzer für die einzelnen Prüfungen. 2Er 
kann die Bestellung der oder dem Vorsitzenden übertragen. 3Studienbegleitende Prüfungs-
leistungen finden, sofern in der Studien- und Prüfungsordnung oder im Modulhandbuch 
nichts Abweichendes geregelt ist, vor einer Prüferin oder einem Prüfer statt. 4Vorschläge der 
Kandidatin oder des Kandidaten für potentielle Prüferinnen oder Prüfer können berücksichtigt 
werden, ein Anspruch darauf besteht jedoch nicht. 5Die Beisitzerin oder der Beisitzer führt 
das Protokoll. 6Zur Beisitzerin oder zum Beisitzer kann nur bestellt werden, wer den 
Abschluss des entsprechenden Studiengangs oder einen gleichwertigen Abschluss besitzt. 
 
(2) 1Befugt zur Abnahme von Prüfungen sind nur Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer 
der Universität, Privatdozentinnen und Privatdozenten der Universität und ferner akademi-
sche Mitarbeiterinnen und akademische Mitarbeiter der Universität, denen auf Vorschlag des 
Dekanats vom Rektorat die Prüfungsbefugnis übertragen wurde. 2Sonstige Angehörige des 
wissenschaftlichen Personals wie insbesondere Lehrbeauftragte können insoweit nur dann 
ausnahmsweise als Prüferinnen oder Prüfer fungieren, wenn Prüferinnen oder Prüfer nach 
Satz 1 nicht in genügendem Ausmaß zur Verfügung stehen und wenn sie über eine dem 
Studienabschluss, zu dem die Prüfungsleistung gehört, mindestens gleichwertige Qualifika-
tion im Prüfungsfach verfügen.  
 
(3) Wird bei studienbegleitenden Prüfungsleistungen die Wiederholungsprüfung im Rahmen 
der für die jeweilige Prüfung vorgesehenen regulären Prüfungstermine durchgeführt, so ist 
dasjenige Mitglied des Lehrkörpers Prüferin oder Prüfer, welches als Prüferin oder Prüfer für 
die Prüfung an diesem regulären Prüfungstermin vorgesehen ist; wird die Wiederholungsprü-
fung nicht im Rahmen dieser Termine durchgeführt, so wird eine Prüferin oder ein Prüfer 
bestellt.  
 
(4) Für Prüferinnen und Prüfer sowie Beisitzerinnen und Beisitzer gelten § 4 Abs. 5 Sätze 2 
und 3 entsprechend. 
 

§ 6  Anrechnung von Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen 
 
(1) 1Studien- und Prüfungsleistungen, Studienabschlüsse sowie Studienzeiten, die in Stu-
diengängen an der Universität Tübingen, anderen staatlichen oder staatlich anerkannten 
Hochschulen und Berufsakademien der Bundesrepublik Deutschland oder in Studiengängen 
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an ausländischen staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschulen erbracht worden sind, 
werden angerechnet, sofern hinsichtlich der erworbenen Kompetenzen kein wesentlicher 
Unterschied zu den Leistungen oder Abschlüssen besteht, die ersetzt werden. 2Die Anerken-
nung dient der Fortsetzung des Studiums, dem Ablegen von Prüfungen, der Aufnahme eines 
weiteren Studiums oder der Zulassung zur Promotion. 3Soweit Vereinbarungen und Abkom-
men der Bundesrepublik Deutschland mit anderen Staaten über Gleichwertigkeiten im Hoch-
schulbereich (Äquivalenzabkommen) Studierende ausländischer Staaten abweichend von 
Satz 1 und Satz 2 begünstigen, gehen die Regelungen der Äquivalenzabkommen vor; dar-
über hinaus sind Absprachen im Rahmen von Hochschulpartnerschaften, von Kooperations-
vereinbarungen und von Programmen über einen Doppel- oder gemeinsamen Abschluss zu 
beachten. 4Die an der Universität Tübingen oder einer anderen deutschen Hochschule der-
selben Hochschulart in dem gleichen oder verwandten Studiengang abgelegte Vor- oder 
Zwischenprüfung wird anerkannt. 
 
(2) Die Teilnahme an anerkannten Fernstudieneinheiten wird wie das entsprechende Prä-
senzstudium auf die Studienzeit angerechnet. 
 
(3) 1Außerhalb des Hochschulsystems erworbene Kenntnisse und Fähigkeiten sind auf ein 
Hochschulstudium anzurechnen, wenn  
1. zum Zeitpunkt der Anrechnung die für den Hochschulzugang geltenden Voraussetzun-

gen erfüllt sind,  
2. die auf das Hochschulstudium anzurechnenden Kenntnisse und Fähigkeiten den Stu-

dien- und Prüfungsleistungen, die sie ersetzen sollen, nach Inhalt und Niveau gleich-
wertig sind und  

3. die Kriterien für die Anrechnung im Rahmen einer Akkreditierung überprüft worden 
sind.  

2Außerhalb des Hochschulsystems erworbene Kenntnisse und Fähigkeiten dürfen höchstens 
50 Prozent des Hochschulstudiums ersetzen. 3Für die Anrechnung ist insbesondere zu prü-
fen, dass die außerhalb des Hochschulsystems erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten 
hinsichtlich der erworbenen Kompetenzen in Art und Umfang den Leistungen, die ersetzt 
werden, gleichwertig sind. 4Bei der Entscheidung ist auch die Form der Vermittlung der 
Kompetenzen zu berücksichtigen. 
 
(4) 1Werden Studien- und Prüfungsleistungen anerkannt, sind die Noten, soweit die Noten-
systeme vergleichbar sind, zu übernehmen und nach dem in § 14 angegebenen Bewer-
tungsschlüssel in die Berechnung der Gesamtnote einzubeziehen. 2Bei unvergleichbaren 
Notensystemen wird der Vermerk „bestanden“ aufgenommen, in diesem Fall erfolgt keine 
Einbeziehung in die Berechnung der Modulnoten und der Gesamtnote und die für deren 
Berechnung vorgesehenen Regelungen werden unter Berücksichtigung dieser Tatsache 
entsprechend angewendet. 3Eine Kennzeichnung der Anrechnung im Transcript of Records 
ist zulässig. 4Darüber hinaus kann der Prüfungsausschuss Regelungen für die Umrechnung 
der an einer anderen Hochschule, insbesondere einer Partnerhochschule, erteilten Bewer-
tungen festlegen. 
 
(5) 1Es obliegt der Antragstellerin bzw. dem Antragsteller, die erforderlichen Informationen 
über die anzuerkennende Leistung bereitzustellen. 2Die Beweislast dafür, dass ein Antrag 
die Voraussetzungen für die Anerkennung nicht erfüllt, liegt bei der Stelle, die das Anerken-
nungsverfahren durchführt. 3Bei der Entscheidung über die Anerkennung ausländischer Bil-
dungsnachweise sollen die Bewertungsvorschläge der Zentralstelle für ausländisches 
Bildungswesen beim Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in 
der Bundesrepublik Deutschland (ZAB) beachtet werden. 
 
(6) Für die Anrechnung von Leistungspunkten aus Kontaktstudien auf ein Hochschulstudium 
gelten Abs. 1, Abs. 2, Abs. 4 Satz 1-3 und Abs. 5 entsprechend, wenn zum Zeitpunkt der 
Anrechnung die für den Hochschulzugang geltenden Voraussetzungen erfüllt sind.  
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II.  Prüfungen im Masterstudiengang / Masterprüfung 
 

§ 7  Zweck der Prüfung 
 
1Die Masterprüfung in einem Studiengang des Fachbereichs Neuphilologie bildet einen wei-
teren, über einen ersten Abschluss hinausgehenden berufsqualifizierenden Hochschulab-
schluss auf dem Gebiet des jeweiligen Studiengangs. 2Mit der Masterprüfung weisen die 
Studierenden nach, dass sie über einen solchen ersten Abschluss hinaus über ein vertieftes 
Grundwissen und eine systematische Orientierung sowie über vertiefte Kenntnisse im Gebiet 
des jeweiligen Studiengangs verfügen und die Fähigkeit erworben haben, wissenschaftliche 
Fragestellungen aus ihrem Masterfach mit den einschlägigen Methoden selbständig zu bear-
beiten.  
 

§ 8  Umfang und Art der Masterprüfung 
 
(1) 1Die Masterprüfung besteht neben den geforderten Studienleistungen und etwaig gefor-
derten Ergänzungsleistungen aus studienbegleitenden Prüfungsleistungen und der Masterar-
beit sowie einer etwaig geforderten mündlichen Abschlussprüfung am Ende des Masterstu-
diums, mündlichen Prüfung über den Inhalt der Masterarbeit und / oder dem etwaig geforder-
ten, zur Masterarbeit gehörigen Abschlusskolloquium, sie ist bestanden, wenn diese erfolg-
reich erbracht wurden. 2Im Besonderen Teil bzw. dem Modulhandbuch ist geregelt, in wel-
chen Modulen endnotenrelevante studienbegleitende Prüfungsleistungen zu erbringen sind. 
 
(2) Art und Umfang der Prüfungsleistungen sowie die Prüfungsanforderungen und etwaige 
weitere, besondere Zulassungsvoraussetzungen sind im Besonderen Teil dieser Prüfungs-
ordnung bzw. im Modulhandbuch geregelt.  
 
(3) Das Modulhandbuch enthält folgende Angaben zu den einzelnen Modulen: 

1. Name des Moduls, 
2. Inhalte und Qualifikationsziele, 
3. Lehrform(en) gemäß § 4 Satz 1 des Besonderen Teils, 
4. Teilnahmevoraussetzungen und -beschränkungen, 
5. Verwendbarkeit des Moduls und empfohlenes Semester, 
6. die gemäß dieser Ordnung festgelegten Leistungspunkte, die Voraussetzungen für 

deren Vergabe, insbesondere die Prüfungsanforderungen für die jeweilige Prüfung, 
sowie ob eine Vergabe von Noten erfolgt, 

7. Häufigkeit des Angebots, 
8. Arbeitsaufwand und Dauer der Lehrveranstaltung(en). 
 

III.  Studienleistungen und studienbegleitende Prüfungsleistungen 
 

§ 9  Erwerb von ECTS-Punkten  
 
(1) 1Die für die einzelnen Module, Lehrveranstaltungen oder sonstigen Leistungen vorgese-
henen ECTS-Punkte werden vergeben, wenn jeweils alle erforderlichen Prüfungsleistungen 
und / oder Studienleistungen sowie etwaige weitere Ergänzungsleistungen erfolgreich 
erbracht wurden. 2Bei benoteten Leistungen erfolgt die Vergabe von ECTS-Punkten unab-
hängig von der erteilten Bewertung, sofern diese mindestens „ausreichend“ lautet.  
 
(2) 1Im Besonderen Teil bzw. im Modulhandbuch ist geregelt, welches die erforderlichen Prü-
fungsleistungen und Studienleistungen sowie etwaige weitere Ergänzungsleistungen sind 
und in welchen Modulen bzw. Lehrveranstaltungen Prüfungsleistungen zu erbringen sind. 
2Ist in einer Lehrveranstaltung oder einem Modul eine Prüfungsleistung zu erbringen, so 
kann für den Erwerb der dieser Lehrveranstaltung bzw. diesem Modul zugeordneten ECTS-
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Punkte darüber hinaus das Erbringen von Studienleistungen sowie etwaigen weiteren Ergän-
zungsleistungen erforderlich sein. 3In denjenigen Modulen bzw. Lehrveranstaltungen, in 
denen keine Prüfungsleistung zu erbringen ist, erfolgt der Erwerb der vorgesehenen ECTS-
Punkte durch das Erbringen von Studienleistungen und etwaigen Ergänzungsleistungen.  
 
(3) Art, Form, Zahl und Umfang der erforderlichen Studien- und / oder Prüfungsleistungen 
sowie etwaigen Ergänzungsleistungen sind grundsätzlich so festzulegen, dass der für ihre 
Erbringung erforderliche Zeitaufwand den der jeweiligen Veranstaltung bzw. dem jeweiligen 
Modul zugeordneten ECTS-Punkten entspricht. 
 

§ 10  Studienleistungen und studienbegleitende Prüfungsleistungen 
 
(1) 1Studienleistungen sind individuelle schriftliche, mündliche oder praktische Leistungen, 
die von den Studierenden in der Regel im Zusammenhang mit Lehrveranstaltungen erbracht 
werden. 2Die Erbringung von Studienleistungen ist von der Leiterin bzw. dem Leiter der 
jeweiligen Lehrveranstaltung festzustellen. 
 
(2) 1Studienbegleitende Prüfungsleistungen im Sinne dieser Prüfungsordnung sind (jeweils 
einschließlich der dazugehörigen Wiederholungsprüfungen) die Modulprüfungen; sie können 
sich auch aus mehreren Prüfungsleistungen zusammensetzen. 2Alle Vorschriften dieser Ord-
nung über Prüfungsleistungen gelten sinngemäß auch für jede einzelne Prüfungsleistung 
einer Modulprüfung. 3Im Besonderen Teil dieser Prüfungsordnung bzw. im Modulhandbuch 
ist festgelegt, in welcher Art die Modulprüfungen zu erbringen sind: Mündlich und / oder 
schriftlich und / oder praktisch. 4Die Besonderen Teile dieser Ordnung können auch andere 
kontrollierte, nach gleichen Maßstäben bewertbare Prüfungsleistungen vorsehen. 5Die 
Masterarbeit sowie etwa zu dieser gehörige mündliche Masterprüfungen, zu dieser gehörige 
Kolloquien und mündliche Prüfungen über den Inhalt der Masterarbeit sind nicht studien-
begleitend.  
 
(3) Der Zeitpunkt, die Art und der Umfang der studienbegleitenden Modulprüfungen sind von 
den Leiterinnen bzw. Leitern aller zum Modul gehörigen Lehrveranstaltungen allen Studie-
renden rechtzeitig, in der Regel zu Beginn der Vorlesungszeit, bekannt zu geben. 
 
(4) 1Macht eine Kandidatin oder ein Kandidat durch Vorlage eines ärztlichen Attestes glaub-
haft, dass sie oder er wegen länger andauernder oder ständiger gesundheitlicher Beschwer-
den, Beeinträchtigungen oder Behinderung nicht in der Lage ist, Prüfungsleistungen ganz 
oder teilweise in der vorgesehenen Form abzulegen, so gestattet ihr oder ihm die oder der 
Vorsitzende des Prüfungsausschusses auf Antrag, die Prüfungsleistungen innerhalb einer 
verlängerten Bearbeitungszeit oder gleichwertige Prüfungsleistungen in einer anderen Form 
zu erbringen. 2Entsprechendes gilt für Studien- und sonstige Leistungen. 3Dasselbe gilt bei 
Krankheit eines von ihr oder ihm überwiegend allein zu versorgenden Kindes. 
 
(5) 1Beurlaubte Studierende sind unbeschadet des Satzes 2 nicht berechtigt, Lehrveran-
staltungen zu besuchen und Prüfungsleistungen zu erbringen, anderweitige Regelungen in 
Kooperationsvereinbarungen bleiben unberührt. 2Beurlaubte Studierende, die gemäß § 61 
Absatz 3 Landeshochschulgesetz Schutzzeiten (derzeit Schutzzeiten entsprechend § 3 
Absatz 1, § 6 Absatz 1 des Mutterschutzgesetzes, Elternzeit entsprechend § 15 Absätze 1 
bis 3 des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes oder Zeiten der Pflege von pflegebe-
dürftigen nahen Angehörigen im Sinne von § 7 Absatz 3 des Pflegezeitgesetzes, die pflege-
bedürftig im Sinne der §§ 14 und 15 des Elften Buches Sozialgesetzbuch sind) in Anspruch 
nehmen, sind berechtigt, an Lehrveranstaltungen teilzunehmen und Studien- und Prüfungs-
leistungen zu erbringen. 3Regelungen in der Zulassungs- und Immatrikulationsordnung der 
Universität Tübingen in der jeweils gültigen Fassung gehen vor. 
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(6) 1Art, Inhalt und Umfang der Studienleistungen und studienbegleitenden und sonstigen 
Prüfungsleistungen, Prüfungsanforderungen sowie ggf. erforderliche Ergänzungsleistungen 
und etwaige weitere, besondere Zulassungsvoraussetzungen können auch im Modulhand-
buch festgelegt werden. 2Regelungen in der Studien- und Prüfungsordnung gehen den 
Regelungen im Modulhandbuch jedoch vor.  
 
(7) Die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses sorgt dafür, dass die jeweiligen Prü-
fungstermine rechtzeitig bekannt gegeben werden. 
 

§ 11  Meldung und Zulassung zu studienbegleitenden Prüfungsleistungen 
 
(1) Für jede studienbegleitende Prüfungsleistung müssen sich die Studierenden bis zu einem 
vom Prüfungsausschuss festgelegten Termin entsprechend den vom Prüfungsausschuss 
festgelegten Regelungen anmelden.  
 
(2) 1Zu einer studienbegleitenden Prüfungsleistung kann nur zugelassen werden, wer  

1. die für die Zulassung zu diesem Studiengang geforderten Voraussetzungen erfüllt und 
an der Universität Tübingen im betreffenden Fach des Masterstudienganges einge-
schrieben ist,  

2. den Prüfungsanspruch (§ 32 Abs. 5 LHG) im betreffenden Fach des Masterstudiengan-
ges oder in einem verwandten Studiengang mit im Wesentlichen gleichen Inhalt an 
einer Hochschule nicht verloren hat,  

3. die Master- bzw. Abschlussprüfung im betreffenden Fach nicht endgültig nicht bestan-
den hat,  

4. die gemäß dem Besonderen Teil etwa weiteren notwendigen Voraussetzungen erfüllt.  
2Welche Studiengänge, die als verwandt gelten, können im jeweiligen Besonderen Teil die-
ser Prüfungsordnung und / oder vom Prüfungsausschuss festgelegt werden.  
 
(3) 1Über die Zulassung zu einer studienbegleitenden Prüfungsleistung entscheidet der Prü-
fungsausschuss. 2Wird die Zulassung abgelehnt, erhält die oder der Studierende innerhalb 
von vier Wochen hierüber einen schriftlichen Bescheid, der zu begründen und mit einer 
Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen ist. 3Die Zulassung ist zu versagen, wenn  

1.  die in Absatz 2 genannten Voraussetzungen nicht erfüllt sind,  
2.  die Unterlagen unvollständig sind und trotz Aufforderung nicht fristgemäß vervollstän-

digt worden sind.  
4Die Zulassung kann darüber hinaus versagt werden, wenn sich die oder der Studierende im 
betreffenden Fach des Masterstudienganges oder in einem nach Abs. 2 verwandten Studien-
gang in einem laufenden Prüfungsverfahren befindet. 5Andere Ablehnungsgründe sind nicht 
zulässig.  
 

§ 12  Mündliche Prüfungsleistungen 
 
(1) Mögliche Formen mündlicher Prüfungsleistungen sind insbesondere mündliche Prüfun-
gen, Referate und Kolloquien. Weitere Prüfungsformen können im fachspezifischen Modul-
handbuch vorgesehen werden. 
 
(2) 1Durch die mündlichen Prüfungsleistungen weist die Kandidatin bwz. der Kandidat nach, 
dass sie bzw. er die Zusammenhänge des Prüfungsgebietes erkennt und spezielle Frage-
stellungen in diese Zusammenhänge einzuordnen vermag. 2Durch die mündlichen Prüfungs-
leistungen soll ferner festgestellt werden, ob die Kandidatin bzw. der Kandidat über ein 
breites Grundlagenwissen verfügt. 3Darüber hinaus kann der Kandidatin bzw. dem Kandi-
daten Gelegenheit gegeben werden, als Gegenstand mündlicher Prüfungsleistungen einge-
grenzte Themen (Spezialgebiete) zu benennen. 4Die Dauer einer mündlichen Prüfung 
beträgt je Kandidatin bzw. Kandidat in der Regel zwischen 15 und 60 Minuten, sofern im 
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jeweiligen Besonderen Teil nichts Abweichendes geregelt ist. 5Die mündliche Prüfung findet 
in Gegenwart einer Beisitzerin bzw. eines Beisitzers statt.  
 
(3) 1Die wesentlichen Gegenstände und die wesentlichen Ergebnisse der mündlichen Prü-
fung sind in einem Protokoll festzuhalten, das von der Prüferin bzw. vom Prüfer und von der 
Beisitzerin bzw. vom Beisitzer zu unterzeichnen ist. 2Das Ergebnis der mündlichen Prüfung 
ist der Kandidatin bzw. dem Kandidaten im Anschluss an die mündliche Prüfung bekannt zu 
geben.  
 
(4) 1Die Prüfungen sind nicht öffentlich. 2Studierende, die zu einem späteren Prüfungstermin 
die gleiche Prüfungsleistung erbringen wollen, können nach Maßgabe der räumlichen Ver-
hältnisse als Zuhörerinnen und Zuhörer zugelassen werden, es sei denn, die Kandidatin 
bzw. der Kandidat widerspricht. 3Die Zulassung als Zuhörerin bzw. Zuhörer erstreckt sich 
nicht auf die Beratung der Prüfungsergebnisse und die Bekanntgabe derselben an die 
Kandidatinnen und Kandidaten. 
 

§ 13  Schriftliche Prüfungsleistungen 
 
(1) Mögliche Formen schriftlicher Prüfungsleistungen sind insbesondere Klausuren, Hausar-
beiten und Projektarbeiten. Weitere Prüfungsformen können im Modulhandbuch vorgesehen 
werden. 
 
(2) 1In Klausurarbeiten und in sonstigen schriftlichen Arbeiten weist die Kandidatin bzw. der 
Kandidat nach, dass sie bzw. er in begrenzter Zeit und mit begrenzten Hilfsmitteln mit den 
Methoden des Faches ein Problem erkennen und Wege zu einer Lösung finden kann. 2Der 
Kandidatin bzw. dem Kandidaten können mehrere Aufgaben gestellt werden, von denen sie 
bzw. er eine oder mehrere zur Bearbeitung auswählt. 3Die Dauer einer Klausurarbeit soll in 
der Regel mindestens 60 und höchstens 240 Minuten betragen.  
 
(3) 1Über den Verlauf von Klausuren ist ein Protokoll anzufertigen, in dem besondere Vor-
kommnisse, insbesondere Versuche einer Kandidatin bzw. eines Kandidaten, das Ergebnis 
durch Täuschung oder Benutzung nicht zulässiger Hilfsmittel zu beeinflussen, festzuhalten 
sind. 2Das Protokoll ist von den Aufsichtspersonen zu unterschreiben.  
 

§ 14  Bewertung der Prüfungsleistungen 
 
(1) 1Die Noten für die einzelnen Prüfungsleistungen werden von den jeweiligen Prüferinnen 
und Prüfern festgesetzt. 2Für die Bewertung der Prüfungsleistungen sind folgende Noten zu 
verwenden: 

1 = sehr gut    = eine hervorragende Leistung; 
2 = gut  = eine Leistung, die erheblich über den 

 durchschnittlichen Anforderungen liegt; 
3 = befriedigend   = eine Leistung, die durchschnittlichen 

 Anforderungen entspricht; 
4 = ausreichend  = eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch 

 den Anforderungen genügt; 
5 = nicht ausreichend  = eine Leistung, die wegen erheblicher Män-

 gel den Anforderungen nicht mehr genügt. 
3Zur differenzierten Bewertung der Prüfungsleistungen können die Noten um den Wert von 
0,3 angehoben oder gesenkt werden. 4Die Noten 0,7, 4,3, 4,7 und 5,3 werden nicht verge-
ben. 

 
(2) Die Noten in den Modulen lauten: 
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bei einem Durchschnitt bis 1,50 = sehr gut, 

bei einem Durchschnitt von 1,51 bis 2,50 = gut, 

bei einem Durchschnitt von 2,51 bis 3,50 = befriedigend, 

bei einem Durchschnitt von 3,51 bis 4,00 = ausreichend, 

bei einem Durchschnitt ab 4,01 = nicht ausreichend. 

 

(3) 
1
Sofern sich eine Modulprüfung aus mehreren benoteten Prüfungsleistungen zusammen-

setzt, errechnet sich die Modulnote, soweit im Besonderen Teil dieser Prüfungsordnung 
keine abweichende Regelung vorgesehen ist, aus dem Durchschnitt der nach Leistungs-

punkten gewichteten Noten für die einzelnen Prüfungsleistungen. 
2
Dabei werden zwei Dezi-

malstellen hinter dem Komma berücksichtigt; alle weiteren Stellen werden ohne Rundung 
gestrichen. 
 
(4) 1Sofern Prüfungsleistungen von mehreren Personen als Prüferinnen bzw. Prüfern bewer-
tet werden, ergibt sich die Note aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen. 
2Dabei gilt Absatz 2 und Abs. 3 Satz 2 entsprechend.  
 
(5) Die Bildung der Mastergesamtnote ist in § 21 geregelt. 
 
(6) Werden Prüfungsleistungen aus anderen Studiengängen importiert, so gelten für die 
Bewertung dieser Prüfungsleistung die Bestimmungen des Studienganges, aus dem die Prü-
fungsleistung stammt.  
 

IV.  Masterarbeit 
 

§ 15  Voraussetzungen für die Zulassung zur Masterarbeit und etwaigen anderen, am 
Ende des Studiums zu erbringenden mündlichen Prüfungen  

 
Zur Masterarbeit sowie einer etwaig geforderten mündlichen Abschlussprüfung am Ende des 
Masterstudiums, mündlichen Prüfung über den Inhalt der Masterarbeit und / oder dem etwaig 
geforderten, zur Masterarbeit gehörigen Abschlusskolloquium kann nur zugelassen werden, 
wer: 

1.  die Zulassungsvoraussetzungen entsprechend § 11 Abs. 2 erfüllt, 
2.  die im Besonderen Teil dieser Prüfungsordnung etwa geforderten weiteren fachlichen 

Zulassungsvoraussetzungen erfüllt. 
 

§ 16  Zulassungsverfahren 
 
(1) 1Der Antrag auf Zulassung zur Masterarbeit sowie der etwaig geforderten mündlichen 
Abschlussprüfung am Ende des Masterstudiums, mündlichen Prüfung über den Inhalt der 
Masterarbeit und / oder dem etwaig geforderten, zur Masterarbeit gehörigen Abschluss-kollo-
quium (Meldung) ist schriftlich beim Prüfungsausschuss zu stellen. 2In ihm ist der Studien-
gang anzugeben und gegebenenfalls die von der Kandidatin bzw. dem Kandidaten als Prüfe-
rin bzw. Prüfer vorgeschlagene Person zu benennen. 3Dem Antrag sind beizufügen: 

1. das Studienbuch oder die an seine Stelle getretenen Unterlagen, 
2. die Nachweise über das Vorliegen der in § 15 Ziff. 1-2 genannten Voraussetzungen, 
3. eine Erklärung darüber, ob die Kandidatin bzw. der Kandidat den Prüfungsanspruch 

(§ 32 Abs. 5 LHG) im Masterstudiengang oder in einem nach § 11 Abs. 2 verwandten 
Studiengang mit im Wesentlichen gleichen Inhalt an einer Hochschule verloren hat und 
ob sie bzw. er sich in einem laufenden Prüfungsverfahren in demselben oder einem 
nach § 11 Abs. 2 verwandten Studiengang mit im Wesentlichen gleichen Inhalt 
befindet. 
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(2) Ist es der Kandidatin bzw. dem Kandidaten nicht möglich, eine nach Absatz 1 erforderli-
che Unterlage in der vorgeschriebenen Weise beizufügen, kann der Prüfungsausschuss im 
Einzelfall gestatten, den Nachweis auf andere Art zu führen. 
 
(3) Über die Zulassung entscheidet der Prüfungsausschuss. 
 
(4) 1Die Kandidatin bzw. der Kandidat gilt als zugelassen, wenn der Antrag nicht innerhalb 
von zwei Wochen abgelehnt wird. 2Der Antrag muss abgelehnt werden, wenn die Zulas-
sungsvoraussetzungen nicht erfüllt sind. 3Die Zulassung kann darüber hinaus versagt 
werden, wenn sich die bzw. der Studierende im betreffenden Fach des Masterstudienganges 
oder in einem nach § 11 Abs. 2 verwandten Studiengang mit im Wesentlichen gleichem 
Inhalt in einem laufenden Prüfungsverfahren befindet. 4Andere Ablehnungsgründe sind nicht 
zulässig. 5Eine Ablehnung ist schriftlich zu begründen. 
 

§ 17  Masterarbeit  
 
(1) 1Die Masterarbeit ist eine Prüfungsarbeit. 2Zur Vorbereitung auf eine weiterführende Pro-
motion kann die Masterarbeit auch in Form eines Projektexposés erstellt werden. 3Sie soll 
zeigen, dass die Verfasserin bzw. der Verfasser in der Lage ist, innerhalb einer vorgegebe-
nen Frist ein Problem selbständig nach wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten und die 
so gewonnenen Ergebnisse sachgerecht schriftlich darzustellen. 4Das Thema ist dem 
Bereich des jeweiligen Studiengangs zu entnehmen; es soll in der Regel von einer Prüferin 

bzw. einem Prüfer nach § 5 im zweiten Jahr gestellt werden. 
5
Findet die bzw. der Studie-

rende keine Themenstellung für die Masterarbeit, so sorgt die bzw. der Vorsitzende des Prü-
fungsausschusses auf schriftlichen Antrag dafür, dass die bzw. der Studierende rechtzeitig 
ein Thema für die Masterarbeit erhält. 6Das Thema wird über den Prüfungsausschuss ausge-
geben, der Zeitpunkt der Ausgabe und das Thema sind aktenkundig zu machen. 7Der bzw. 
dem Studierenden ist Gelegenheit zu geben, Vorschläge für das Thema der Masterarbeit zu 
machen; ein Anspruch auf deren Berücksichtigung besteht jedoch nicht.  
 
(2) 1Die Bearbeitungsfrist der Masterarbeit beträgt vier Monate, das Thema ist so festzulegen 
und die Aufgabenstellung ist von der Betreuerin bzw. dem Betreuer so zu begrenzen, dass 
die Masterarbeit innerhalb dieser Frist angefertigt werden kann. 2Die Abgabefrist kann in 
begründeten Fällen auf Antrag vom Prüfungsausschuss verlängert werden.  
 
(3) 1Die Arbeit soll, soweit im Besonderen Teil dieser Ordnung nichts Abweichendes geregelt 
ist, nach Wahl der bzw. des Studierenden in deutscher oder englischer Sprache verfasst 
sein; über Anträge auf Abfassung in einer anderen Sprache entscheidet der Prüfungsaus-
schuss. 2Die fertige Masterarbeit ist innerhalb der Bearbeitungsfrist in drei gebundenen 
Exemplaren beim Prüfungsausschuss und zusätzlich dort in einem vom Prüfungsausschuss 

festgelegten Dateiformat einzureichen. 
3
Der Zeitpunkt der Abgabe ist aktenkundig zu 

machen. 4Die Masterarbeit kann neben einem ausgedruckten Text auch multimediale Teile 
auf elektronischen Datenträgern enthalten, sofern die Themenstellung dies erfordert. 5Das 
Bewertungsverfahren soll spätestens 4 Wochen nach Abgabe der Arbeit abgeschlossen 
sein; die Überwachung dieser Frist ist Aufgabe des Prüfungsausschusses. 6Bei Krankheit 
oder sonstiger Verhinderung von Prüferinnen bzw. Prüfern, die Frist einzuhalten, kann der 
Prüfungsausschuss insoweit andere Prüferinnen bzw. Prüfer bestellen.  
 
(4) Die Kandidatin bzw. der Kandidat hat der Masterarbeit eine persönlich unterzeichnete 
Erklärung beizufügen, in der sie bzw. er versichert, dass sie bzw. er die Arbeit bzw. bei einer 
Gruppenarbeit ihren bzw. seinen entsprechend gekennzeichneten Anteil der Arbeit selbstän-
dig verfasst, keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel und Quellen benutzt hat, alle 
wörtlich oder sinngemäß aus anderen Werken übernommenen Aussagen als solche gekenn-
zeichnet hat und dass die Arbeit weder vollständig noch in wesentlichen Teilen Gegenstand 
eines anderen Prüfungsverfahrens gewesen ist und dass sie bzw. er die Arbeit weder 
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vollständig noch in wesentlichen Teilen bereits veröffentlicht hat sowie dass das in Dateiform 
eingereichte Exemplar mit eingereichten gebundenen Exemplaren übereinstimmt. 
 
(5) 1Die Masterarbeit wird von zwei Personen als Prüferinnen bzw. Prüfern bewertet, von 
denen eine die Betreuerin bzw. der Betreuer der Arbeit sein kann. 2§ 14 Abs. 1, Abs. 3 Satz 
2 und Abs. 4 gelten entsprechend. 3Weichen die Einzelbewertungen um mehr als eine ganze 
Notenstufe voneinander ab oder lautet eine von ihnen „nicht ausreichend“, holt die bzw. der 
Vorsitzende des Prüfungsausschusses die Bewertung einer weiteren Prüferin bzw. eines 
weiteren Prüfers ein.  
 
(6) 1Für eine etwaig geforderte mündliche Abschlussprüfung am Ende des Masterstudiums, 
mündliche Prüfung über den Inhalt der Masterarbeit und ein etwaig gefordertes, zur Master-
arbeit gehöriges Abschlusskolloquium gelten, soweit hier, im Besonderen Teil dieser Prü-
fungsordnung oder im Modulhandbuch nichts Abweichendes geregelt ist, die Regelungen 
über mündliche Prüfungsleistungen entsprechend. 2Sie werden von zwei Personen als Prüfe-
rinnen bzw. Prüfern bewertet und finden in zusätzlicher Gegenwart einer Beisitzerin bzw. 
eines Beisitzers statt, für die Benotung gilt § 14.  
 
(7) Die Masterarbeit kann auch in Form einer Gruppenarbeit zugelassen werden, wenn der 
als Prüfungsleistung zu bewertende Beitrag der einzelnen Kandidatin bzw. des einzelnen 
Kandidaten aufgrund der Angabe von Abschnitten, Seitenzahlen oder anderen objektiven 
Kriterien, die eine eindeutige Abgrenzung ermöglichen, deutlich unterscheidbar und bewert-
bar ist und die übrigen Anforderungen erfüllt. Gruppenarbeiten sind nicht zulässig, wenn die 
Masterarbeit in Form eines Projektexposés nach Abs. 1 Satz 2 erstellt wird.  
 

V.  Bestehen und Nichtbestehen von Prüfungen  
 

§ 18  Bestehen und Nichtbestehen von Prüfungen  
 
(1) 1Eine Prüfungsleistung ist bestanden, wenn sie mindestens mit der Note „ausreichend“ 
(4,0) bewertet wurde; eine Modulprüfung, die sich aus mehreren Prüfungsleistungen zusam-
mensetzt, ist bestanden, wenn jede der Prüfungsleistungen für sich genommen bestanden 
ist. 2Die Masterarbeit sowie eine etwaig geforderte mündliche Abschlussprüfung am Ende 
des Masterstudiums, mündliche Prüfung über den Inhalt der Masterarbeit und ein etwaig 
gefordertes, zur Masterarbeit gehöriges Abschlusskolloquium sind bestanden, wenn sie min-
destens mit der Note „ausreichend“ (4,0) bewertet wurden; sie müssen jeweils für sich 
bestanden sein. 
 
(2) 1Hat die Kandidatin bzw. der Kandidat eine studienbegleitende Prüfungsleistung oder die 
Masterarbeit nicht bestanden, so erteilt die bzw. der Vorsitzende des Prüfungsausschusses 
ihr bzw. ihm hierüber Bescheid mit einer Rechtsbehelfsbelehrung, die auch darüber Auskunft 
gibt, ob und in welchem Umfang die Prüfungsleistung wiederholt werden kann. 2Außer beim 
Nichtbestehen der Masterarbeit kann die Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses auch auf 
andere Art und Weise erfolgen. 3Für eine etwaig geforderte mündliche Abschlussprüfung am 
Ende des Masterstudiums, mündliche Prüfung über den Inhalt der Masterarbeit und ein 
etwaig gefordertes, zur Masterarbeit gehöriges Abschlusskolloquium gelten die Regelungen 
zur Masterarbeit in den Sätzen 1 und 2 entsprechend. 
 
(3) 1Hat eine Kandidatin bzw. ein Kandidat eine studienbegleitende Prüfungsleistung endgül-
tig nicht bestanden oder nicht rechtzeitig erbracht, erlischt der Prüfungsanspruch. 2Ihr bzw. 
ihm wird auf ihren bzw. seinen Antrag gegen Vorlage der entsprechenden Nachweise und 
der Exmatrikulationsbescheinigung vom Prüfungsausschuss eine Bescheinigung ausgestellt, 
die die erbrachten Prüfungsleistungen und ggf. Studienleistungen und deren Noten sowie die 
zur jeweiligen Prüfung noch fehlenden Prüfungsleistungen enthält und erkennen lässt, dass 
die Prüfung nicht bestanden ist.  
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(4) Werden Prüfungsleistungen aus anderen Studiengängen importiert, so gelten für Beste-
hen und Nichtbestehen dieser Prüfungsleistung die Bestimmungen des Studienganges, aus 
dem die Prüfungsleistung stammt. 
 

VI.  Wiederholung nicht bestandener Prüfungen  
 

§ 19  Wiederholung studienbegleitender Prüfungsleistungen 
 
(1) 1Studienbegleitende Prüfungsleistungen, die nicht bestanden wurden oder als nicht 
bestanden gelten, können zweimal wiederholt werden. 2Prüfungsanmeldungen gemäß § 11 
Abs. 1 gelten zugleich als bedingte Anmeldung auch zu den entsprechenden Wiederho-
lungsprüfungen. 3Bei einer Wiederholungsprüfung werden nur die Prüfungsleistungen wie-
derholt, die beim vorangehenden Prüfungsversuch schlechter als mit einschließlich „ausrei-
chend“ (4,0) benotet wurden; die Noten der übrigen Prüfungsleistungen des vorangehenden 
Prüfungsversuchs werden bei der Notenberechnung berücksichtigt. 
 
(2) 1Die Wiederholungsprüfung ist im selben Semester oder in dem auf die nicht bestandene 
Prüfung folgenden Semester, spätestens jedoch im übernächsten Semester nach der erst-
mals nicht bestandenen Prüfung abzulegen und findet in der Regel zeitlich und vom Inhalt 
her im Rahmen der für diese Prüfung vorgesehenen regulären Prüfungstermine statt. 2Bei 
Versäumnis der Frist für die Wiederholungsprüfung ist diese mit „nicht ausreichend“ (5,0) zu 
bewerten, es sei denn, die bzw. der Studierende hat das Versäumnis nicht zu vertreten.  
 
(3) Wurde die nicht bestandene Prüfung bzw. Prüfungsleistung spätestens sechs Wochen 
vor Beginn der Vorlesungszeit des folgenden Semesters erbracht und ist das Bestehen der 
Wiederholungsprüfung Bedingung für die Zulassung zu einer Prüfungsleistung des folgenden 
Semesters oder für den Besuch einer Lehrveranstaltung des folgenden Semesters, so soll 
der bzw. dem Studierenden auf Antrag gegenüber dem Prüfungsausschuss Gelegenheit 
gegeben werden, die Wiederholungsprüfung so rechtzeitig abzulegen, dass sie bzw. er zu 
dieser Prüfungsleistung zugelassen werden kann bzw. die Lehrveranstaltung besuchen 
kann. 
 
(4) Zwischen der Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses der Erstprüfung und der Wiederho-
lungsprüfung müssen in der Regel mindestens vier Wochen liegen.  
 
(5) 1Bei einer Wiederholungsprüfung, die nicht im Rahmen der Prüfungstermine der auf die 
nicht bestandene Prüfung folgenden Semester abgelegt wird, kann die Art der zu erbringen-
den Prüfungsleistung von der in den fachspezifischen Bestimmungen und insbesondere im 
Modulhandbuch festgelegten Prüfungsart abweichen, sofern die fachspezifischen Gegeben-
heiten dies erfordern. 2Art und Umfang der in der Wiederholungsprüfung zu erbringenden 
Prüfungsleistung/en sind der bzw. dem Studierenden in diesem Fall spätestens zusammen 
mit dem Wiederholungstermin mitzuteilen.  
 
(6) Die Wiederholung einer bestandenen Prüfungsleistung ist nicht zulässig.  
 

§ 20  Wiederholung der Masterarbeit sowie etwaiger anderer, am Ende des Studiums 
zu erbringender mündlicher Prüfungen  

 
(1) 1Eine Masterarbeit, die nicht bestanden ist oder als nicht bestanden gilt, kann einmal wie-
derholt werden; eine zweite Wiederholung ist ausgeschlossen. 2Der Antrag auf Wiederholung 
muss spätestens zwei Monate nach Bestandskraft des Prüfungsbescheides eingereicht wer-
den; bei Versäumnis dieser Frist erlischt der Prüfungsanspruch, es sei denn, die bzw. der 
Studierende hat das Versäumnis nicht zu vertreten. 3Das Thema kann nur einmal und nur 
innerhalb der ersten 2 Monate der Bearbeitungszeit zurückgegeben werden; in diesem Fall 
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beginnt die Frist für die Bearbeitung des Themas erneut von vorne zu laufen. 4Eine Rück-
gabe des Themas ist bei einer Wiederholung jedoch nur dann zulässig, wenn die bzw. der 
Studierende bei der Anfertigung ihrer bzw. seiner ersten Arbeit von dieser Möglichkeit keinen 
Gebrauch gemacht hat.  
 
(2) Die Wiederholung einer bestandenen Masterarbeit ist nicht zulässig.  
 
(3) Für eine etwaig geforderte mündliche Abschlussprüfung am Ende des Masterstudiums, 
mündliche Prüfung über den Inhalt der Masterarbeit und ein etwaig gefordertes, zur Master-
arbeit gehöriges Abschlusskolloquium gelten jeweils die Vorschriften des Abs. 1 Satz 1, 2 
und Abs. 2 entsprechend. 
 

VII.  Mastergesamtnote  
 

§ 21  Bildung der Mastergesamtnote  
 
(1) Ist die Masterprüfung bestanden, so wird eine Mastergesamtnote gebildet, wobei als 
Berechnungsgrundlage jeweils die entsprechenden Dezimalnoten anzusetzen sind. 
 
(2) 1Die Berechnung der Mastergesamtnote ergibt sich aus den Besonderen Teilen dieser 
Prüfungsordnung. 2Für die Masternote gelten, soweit in dieser Ordnung und insbesondere in 
den Besonderen Teilen dieser Ordnung nichts Abweichendes geregelt ist, § 14 Abs. 2 und 
§ 14 Abs. 3 Satz 2 entsprechend.  
 

VIII.  Prüfungszeugnis, Urkunde, Bescheinigung  
 

§ 22  Zeugnis und weitere Nachweise  
 
(1) 1Hat die Kandidatin bzw. der Kandidat die Masterprüfung bestanden, so erhält sie bzw. er 
ein Zeugnis. 2In das Zeugnis wird die Mastergesamtnote und das Thema der Masterarbeit 
eingetragen, außerdem auf schriftlichen Antrag der bzw. des Studierenden beim Prüfungs-
amt sofern die etwaig im jeweiligen Besonderen Teil dieser Ordnung dafür geregelten Vor-
aussetzungen erfüllt sind eine Profillinie. 3Das Zeugnis wird von der Dekanin bzw. dem 
Dekan der Philosophischen Fakultät unterzeichnet. 4Es trägt das Datum des Tages, an dem 
die letzte zur Masterprüfung gehörende Prüfungsleistung erbracht worden ist. 5Es wird in 
deutscher Sprache ausgestellt, auf Antrag wird eine Übersetzung in englischer Sprache aus-
gehändigt.  
 
(2) 1Die Hochschule stellt ein Diploma Supplement (DS) entsprechend dem „Diploma 
Supplement Modell“ der Europäischen Kommission, des Europarats und der UNESCO, wel-
ches das Profil des Studiengangs darstellt, sowie eine Leistungsübersicht (Transcript of 
Records), jeweils in deutscher Sprache, aus; auf Antrag wird eine Übersetzung in englischer 
Sprache ausgehändigt.  
2Die Leistungsübersicht enthält folgende Angaben: 

- die im Laufe des Masterstudiums belegten Module sowie ihre Komponenten und 
ECTS-Punkte, 

- die Modulnoten, 
- die Note der Masterarbeit und einer etwaig vorgesehenen mündlichen Abschlussprü-

fung am Ende des Masterstudiums, mündlichen Prüfung über den Inhalt der Masterar-
beit bzw. eines etwaig geforderten, zur Masterarbeit gehörigen Abschlusskolloquiums, 

- auf schriftlichen Antrag der bzw. des Studierenden beim Prüfungsamt die Eintragung 
einer besonders benannten Profillinie, sofern die etwaig im jeweiligen Besonderen Teil 
dieser Ordnung genannten Voraussetzungen erfüllt sind, 
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3Die Notenangaben erfolgen dabei jeweils in Form von Dezimalnoten. 
 
(3) 1Die Gesamtnote wird auf Grundlage des European Credit Transfer and Accumulation 
System ergänzt durch eine relative Note. 2Dies kann erfolgen insbesondere durch die 
Angabe eines ECTS-Grades nach der folgenden Bewertungsskala  
 

die besten  10% Grad A  
die nächsten 25% Grad B  
die nächsten 30% Grad C 
die nächsten  25% Grad D 
die nächsten  10% Grad E 
nicht bestanden Grad F 

 
im Zeugnis oder in der Leistungsübersicht oder sofern die hierzu erforderlichen Daten vorlie-
gen entsprechend dem ECTS Users‘ Guide durch eine ECTS-Einstufungstabelle (Angabe 
der statistischen Verteilung der Noten in von Hundert bestimmter Prüfungskohorten) im 
Diploma Supplement. 3Einzelheiten zur Angabe der relativen Note legt der Prüfungsaus-
schuss unter Berücksichtigung der europäischen Rahmenvorgaben fest.  
 

§ 23  Urkunde 
 
(1) 1Gleichzeitig mit dem Zeugnis der Masterprüfung erhält die Kandidatin bzw. der Kandidat 
eine Masterurkunde mit dem Datum des Zeugnisses. 2Darin wird die Verleihung des akade-
mischen Mastergrades nach § 2 beurkundet. 3Auf Antrag wird auch eine englische Überset-
zung der Urkunde ausgehändigt. 
 
(2) Die Masterurkunde wird von der Dekanin bzw. dem Dekan der Philosophischen Fakultät 
unterzeichnet und mit dem Siegel der Universität versehen. 
 
(3) Der akademische Grad darf erst nach der Aushändigung der Urkunde geführt werden.  
 
(4) Von der Universität Warschau erhalten Studierende im Studiengang M.A. Slavistik, die 
den Profilbereich Deutsch-polnische transkulturelle Studien erfolgreich belegt haben, über 
die bestandene Masterprüfung eine Urkunde mit dem akademischen Grad „Magister“. 
 

§ 24  Bescheinigung bei Nichtbestehen der Gesamtprüfung  
 
(1) Studierende, die die Masterprüfung endgültig nicht bestanden haben, erhalten hierüber 
vom Prüfungsausschuss einen schriftlichen Bescheid, der mit einer Rechtsbehelfsbelehrung 
zu versehen ist.  
 
(2) 1Hat die bzw. der Studierende die Masterprüfung endgültig nicht bestanden, so wird ihr 
bzw. ihm auf Antrag eine von der bzw. dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses unter-
zeichnete schriftliche Bescheinigung ausgestellt, die die erbrachten Prüfungsleistungen und 
ggf. Studienleistungen enthält und erkennen lässt, dass die Masterprüfung insgesamt end-
gültig nicht bestanden ist. 2Entsprechendes gilt, wenn der Prüfungsanspruch erloschen ist.  
 

IX.  Schlussbestimmungen  
 

§ 25  Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß  
 
(1) 1Eine Prüfungsleistung gilt als mit „nicht ausreichend“ bewertet, wenn die Kandidatin bzw. 
der Kandidat zu einem Prüfungstermin ohne triftige Gründe nicht erscheint, ohne dass sie 
bzw. er sich in der vom Prüfungsausschuss festgelegten Form fristgerecht von diesem 
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abgemeldet hat oder wenn sie bzw. er nach Beginn der Prüfung ohne triftige Gründe von der 
Prüfung zurücktritt. 2Dasselbe gilt, wenn eine schriftliche oder praktische Prüfungsleistung 
nicht innerhalb der vorgegebenen Bearbeitungszeit erbracht wird. 3Die Abmeldung von einer 
schriftlichen oder praktischen Prüfungsleistung oder der Masterarbeit ohne Angabe von 
Gründen ist bis einschließlich einen Werktag (ohne Samstage) vor dem ersten Tag der Prü-
fung möglich. 4Bei mündlichen Prüfungsleistungen muss die Abmeldung spätestens drei 
Werktage (ohne Samstage) vor dem Tag des betreffenden Prüfungstermins erklärt werden. 
 
(2) 1Die für den Rücktritt oder das Versäumnis geltend gemachten Gründe müssen dem Prü-
fungsausschuss unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. 2Bei 
Krankheit der Kandidatin bzw. des Kandidaten oder eines von ihr bzw. ihm allein zu versor-
genden Kindes kann die Vorlage eines ärztlichen Attestes verlangt werden. 3Werden die 
Gründe anerkannt, so wird ein neuer Termin anberaumt. 4Die bereits vorliegenden Prüfungs-
ergebnisse sind in diesem Fall anzurechnen. 
 
(3) 1Versucht eine Kandidatin bzw. ein Kandidat, das Ergebnis ihrer bzw. seiner Prüfungs-
leistung durch Täuschung oder Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, so 
gilt die betreffende Prüfungsleistung als mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet. 2Eine Kandi-
datin bzw. ein Kandidat, die bzw. der den ordnungsgemäßen Ablauf der Prüfung stört, kann 
von der jeweiligen Prüferin bzw. dem jeweiligen Prüfer oder von der aufsichtführenden Per-
son von der Fortsetzung der Prüfungsleistung ausgeschlossen werden; in diesem Fall gilt die 
betreffende Prüfungsleistung als mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet. 3In schwerwiegenden 
Fällen der Sätze 1 und 2 kann der Prüfungsausschuss die Kandidatin bzw. den Kandidaten 
von der Erbringung weiterer Prüfungsleistungen ausschließen.  
 
(4) 1Über die Anerkennung der Gründe für Versäumnis und Rücktritt entscheidet der Prü-
fungsausschuss. 2Die Kandidatin bzw. der Kandidat kann innerhalb einer Frist von einem 
Monat verlangen, dass Entscheidungen nach Absatz 3 vom Prüfungsausschuss überprüft 
werden. 
 
(5) Werden Prüfungsleistungen aus anderen Studiengängen importiert, so gelten für die 
Abmeldung, Versäumnis, Rücktritt, Täuschung und Ordnungsverstoß hinsichtlich dieser Prü-
fungsleistungen die Bestimmungen des Studienganges, aus dem die Prüfungsleistung 
stammt. 
 

§ 26  Schutzbestimmungen  
 
(1) 1Die Möglichkeit der Inanspruchnahme der Schutzfristen des Mutterschutzgesetzes sowie 
der Fristen für die Elternzeit nach Maßgabe des jeweils gültigen Gesetzes zum Elterngeld 
und zur Elternzeit (Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz – BEEG) wird gewährleistet; der 
Prüfungsausschuss entscheidet auf Antrag über die Fristverlängerung und deren Dauer. 2Die 
Möglichkeit der Wahrnehmung von Familienpflichten nach § 32 Abs. 4 Nr. 5 LHG wird 
gewährleistet; der Prüfungsausschuss entscheidet auf Antrag über die Fristverlängerung und 
deren Dauer. 
 
(2) 1Studierende, die, ohne studierunfähig zu sein, wegen länger andauernder Krankheit oder 
wegen länger andauernder oder ständiger körperlicher Behinderung nicht in der Lage sind, 
die Lehrveranstaltungen regelmäßig zu besuchen oder die erwarteten Studien- bzw. Prü-
fungsleistungen oder etwaige Ergänzungsleistungen zu erbringen, sind auf Antrag beim 
Prüfungsausschuss hin berechtigt, die Masterprüfung innerhalb einer angemessenen Frist 
nach Ablauf der in dieser Prüfungsordnung etwaig hierfür vorgesehenen Frist abzulegen. 
2Die bzw. der Studierende hat anzugeben, um welchen Zeitraum eine Verlängerung der Frist 
beantragt wird, der Prüfungsausschuss entscheidet über die Dauer der Verlängerung. 3Dem 
Antrag sind entsprechende Nachweise, insbesondere ärztliche Atteste, beizulegen. 4Die bzw. 
der Studierende ist verpflichtet, Änderungen in den Voraussetzungen unverzüglich mitzutei-
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len. 5Der Prüfungsausschuss hat zu prüfen, ob die vorstehend genannten Voraussetzungen 
vorliegen und teilt das Ergebnis sowie gegebenenfalls die neu festgesetzten Prüfungsfristen 
der bzw. dem Studierenden unverzüglich mit.  
 
(3) Eine Tätigkeit als gewähltes Mitglied in gesetzlich vorgesehenen Gremien oder satzungs-
mäßigen Organen der Hochschule oder des Studierendenwerks während mindestens eines 
Jahres kann bei der Berechnung der Prüfungsfristen bis zu einem Studienjahr unberücksich-
tigt bleiben; die Entscheidung darüber trifft die Rektorin bzw. der Rektor. 
 

§ 27  Ungültigkeit einer Prüfung bzw. Prüfungsleistung  
 
(1) 1Hat die Kandidatin bzw. der Kandidat bei einer Prüfungsleistung getäuscht, so kann, 
auch wenn diese Tatsache erst nach der Aushändigung des Zeugnisses bekannt wird, die 
Note der Prüfungsleistung, bei deren Erbringung die Kandidatin bzw. der Kandidat getäuscht 
hat, berichtigt werden. 2Soweit dadurch erforderlich können in diesen Fällen durch den Prü-
fungsausschuss auch die weiteren Noten, Prüfungsleistungen und Prüfungen, auf die sich 
die Änderung dieser Note bei der Berechnung von Noten auswirkt, entsprechend berichtigt 
und soweit dadurch erforderlich für „nicht ausreichend“ (5,0) erklärt werden und soweit 
dadurch erforderlich durch den Prüfungsausschuss die Mastergesamtnote entsprechend 
berichtigt und soweit dadurch erforderlich für „nicht ausreichend“ und die Masterprüfung für 
nicht bestanden erklärt werden. 
 
(2) 1Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer Prüfung oder Prüfungsleistung 
nicht erfüllt, ohne dass die Kandidatin bzw. der Kandidat hierüber täuschen wollte, und wird 
diese Tatsache erst nach Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so wird dieser Mangel 
durch das Bestehen der Prüfung bzw. Prüfungsleistung geheilt. 2Hat die Kandidatin bzw. der 
Kandidat die Zulassung vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, so können die Noten der Prüfungs-
leistungen, auf die sich die Täuschung bezog, für „nicht ausreichend“ erklärt und entspre-
chend berichtigt werden, bei aus mehreren Komponenten bestehenden Prüfungsleistungen 
auch die Noten der Gesamtprüfungsleistung entsprechend berichtigt werden und soweit 
dadurch erforderlich in diesen Fällen für „nicht ausreichend“ erklärt und soweit dadurch erfor-
derlich die Masterprüfung für nicht bestanden erklärt werden. 
 
(3) 1Der Kandidatin bzw. dem Kandidaten ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zur Äuße-
rung zu geben. 2Die Möglichkeit einer Entziehung des akademischen Mastergrades nach 
den gesetzlichen Bestimmungen besteht unbeschadet der Abs. 1 und 2.  
 
(4) 1Das unrichtige Prüfungszeugnis sowie ein etwaiges unrichtiges Transcript of Records ist 
einzuziehen und gegebenenfalls ein neues zu erteilen. 2Mit dem unrichtigen Zeugnis ist auch 
die Masterurkunde einzuziehen, wenn die Prüfung bzw. Prüfungsleistung aufgrund einer 
Täuschungshandlung nach Absatz 1 oder Abs. 2 Satz 2 für nicht bestanden erklärt wurde. 
3Eine Entscheidung nach Absatz 1 und Absatz 2 Satz 2 ist nach einer Frist von fünf Jahren, 
gerechnet vom Datum des Prüfungszeugnisses, ausgeschlossen. 
 
(5) Die Absätze 1-4 gelten für Studien- und sonstige etwaige Ergänzungsleistungen entspre-
chend.  
 

§ 28  Einsicht in die Prüfungsakten  
 
(1) Nach Abschluss der Masterprüfung wird der Absolventin bzw. dem Absolventen auf 
Antrag innerhalb eines Jahres Einsicht in ihre bzw. seine Masterarbeit und die darauf bezo-
genen Gutachten und ebenfalls innerhalb eines Jahres in die Protokolle zu einer etwaig 
geforderten mündlichen Abschlussprüfung am Ende des Masterstudiums, mündlichen Prü-
fung über den Inhalt der Masterarbeit bzw. zu einem etwaig geforderten, zur Masterarbeit 
gehörigen Abschlusskolloquium gewährt.  
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(2) 1Für die Einsichtnahme in studienbegleitende schriftliche Prüfungsleistungen bzw. in Prü-
fungsprotokolle zu studienbegleitenden mündlichen Prüfungsleistungen gilt in der Regel eine 
Frist von vier Wochen nach Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses. 2Darüber hinaus können 
zusätzlich allgemeine Termine zur Einsichtnahme in bestimmte Prüfungsleistungen angebo-
ten werden.  
 
(3) 1Entsprechende Anträge sind schriftlich bei der bzw. dem Vorsitzenden des Prüfungsaus-
schusses zu stellen. 2Der Prüfungsausschuss bestimmt Ort und Zeit der Einsichtnahme.  
 

§ 29  Inkrafttreten und Übergangsregelungen 
 
1Diese Studien- und Prüfungsordnung tritt am Tag nach der Veröffentlichung in den Amtli-
chen Bekanntmachungen der Universität Tübingen in Kraft. 2Sie gilt erstmals für das Winter-
Semester 2017/2018.  
3Studierende, die ihr Masterstudium in einem der in § 1 aufgeführten Fächer vor dem vor-
stehend genannten Semester aufgenommen haben, sind auf schriftlichen Antrag, der bis 
spätestens 31.03.2018 beim zuständigen Prüfungsamt eingegangen sein muss, berechtigt, 
die Masterprüfung in ihrem Studienfach an der Universität Tübingen nach den Regelungen 
dieser Satzung abzulegen. 4Bisher erbrachte Studien- und Prüfungsleistungen werden dann 
nach der aufgrund dieser Satzung geltenden Neuregelung angerechnet. 5Ein zusätzlicher 
Prüfungsanspruch wird durch diese Satzung nicht erworben; Fehlversuche bei der Erbrin-
gung einer Prüfungsleistung nach der bisher geltenden Regelung werden angerechnet. 
6Wird ein Antrag nach Satz 3 nicht gestellt, ist die Masterprüfung innerhalb von 3 Jahren 
nach in Kraft treten dieser Ordnung nach den bislang geltenden Regelungen abzule-
gen, hinsichtlich des Prüfungsausschusses gilt jedoch § 4 dieser Satzung. 7Wird ein Antrag 
nach Satz 3 nicht gestellt und ist nach Ablauf der 3 Jahre die Masterprüfung nicht erbracht, 
kann der Prüfungsausschuss als Übergangsregelung, insbesondere falls die bisherigen 
Module und Veranstaltungen dann nicht mehr wie bislang angeboten werden, geeignet 
abweichende Regelungen im Einzelfall treffen, insbesondere gegebenenfalls unter teilweiser 
Anrechnung bzw. Erteilung von Auflagen bzw. eines sog. learning agreements. 
 
 
 
Tübingen, den 17.05.2017  
 
 
 
 

Professor Dr. Bernd Engler 
Rektor 
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Zweite Satzung zur Änderung der Studien- und Prüfungsordnung der Universi-

tät Tübingen für den Studiengang Slavistik mit akademischer Abschlussprü-

fung Bachelor of Arts (B.A.) – BT –  

 
Präambel 

 
Aufgrund von §§ 19 Abs. 1 Satz 2 Ziffer 9, 32 Abs. 3 LHG in der Fassung vom 01.04.2015 
(GBl. S. 99), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 23.02.2016 (GBl. S. 108, 
118), hat der Senat der Universität Tübingen in seiner Sitzung am 11.05.2017 die folgende 
Änderung des Besonderen Teils der Studien- und Prüfungsordnung der Universität Tübingen 
für den Studiengang Slavistik mit akademischer Abschlussprüfung Bachelor of Arts (B.A.) 
vom 16. August 2012 (Amtl. Bekanntmachungen der Universität Tübingen 2012, Nr. 14) 
zuletzt geändert am 30.06.2015 beschlossen. 
 
Der Rektor hat seine Zustimmung am 17.05.2017 erteilt. 
 
 
 

Artikel 1 
 
§ 3 Absatz 5 Satz 2 wird wie folgt neu gefasst: 
 

„2Studierende, die in der Einstufungsprüfung zu Beginn des Studiums in ihrer Erstsprache 
die Sprachkenntnisse nachweisen, die in SLA-BA-04 vermittelt werden, absolvieren die 
Module SLA-BA-01 und SLA-BA 04 nicht; die frei werdenden Leistungspunkte werden im 
Hauptfach durch den Besuch des Muttersprachlerkurses und eines Oberkurses in der Erst-
sprache sowie des Aufbaumoduls in der Zweitsprache ersetzt, im Nebenfach durch den 
Besuch des Muttersprachlerkurses und eines Oberkurses in der Erstsprache sowie des 
Grundmoduls in der Zweitsprache.“ 
 

Artikel 2 
 
Diese Änderungssatzung tritt am Tag nach der Veröffentlichung in den Amtlichen Bekannt-
machungen in Kraft.  
 
 
 
Tübingen, den 17.05.2017 
 
 
 
 

Professor Dr. Bernd Engler 
Rektor 
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Dritte Satzung zur Änderung des Besonderen Teils der Studien- und Prüfungs-

ordnung der Universität Tübingen für den Studiengang Slavistik mit akademi-

scher Abschlussprüfung Master of Arts (M.A.)  

 

Präambel 
 
Aufgrund von § 19 Absatz 1 Ziffer 9, § 32 Absatz 3 des Landeshochschulgesetzes (LHG) in 
der Fassung vom 01.04.2014 (GBl. S. 99), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 23. Februar 2016 (GBl. S. 108, 118), hat der Senat der Universität Tübingen in seiner 
Sitzung am 11.05.2017 die nachfolgende Änderung des Besonderen Teils der Studien- und 
Prüfungsordnung der Universität Tübingen für den Studiengang Slavistik mit akademischer 
Abschlussprüfung Master of Arts (M.A.) vom 16. Juli 2012 (Amtl. Bekanntmachungen der 
Universität Tübingen 2012, Nr. 13), zuletzt geändert am 01.07.2015, beschlossen. 
 
Der Rektor hat seine Zustimmung am 17.05.2017 erteilt. 
 
 
 

Artikel 1 
 
§ 1 wird wie folgt neu gefasst: 
 
„§ 1  Geltung des Allgemeinen Teils 
 

Die Studien- und Prüfungsordnung der Universität Tübingen für die Studiengänge des 
Fachbereichs Neuphilologie mit akademischer Abschlussprüfung Master of Arts (M. A.) 
– Allgemeiner Teil – ist in der jeweils geltenden Fassung Bestandteil dieser Ordnung, 
soweit hier keine spezielleren Regelungen getroffen werden.“ 

 

Artikel 2 
 
1Diese Änderungssatzung tritt am Tag nach der Veröffentlichung in den Amtlichen Bekannt-
machungen der Universität Tübingen in Kraft in Kraft. 2Sie gilt erstmals für das Winter-
semester 2017/2018. 
 
 
 
Tübingen, den 17.05.2017 
 
 
 
 

Professor Dr. Bernd Engler 
Rektor 
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Zweite Satzung zur Änderung der Studien- und Prüfungsordnung der Universi-

tät Tübingen für den Studiengang Französisch mit akademischer Abschluss-

prüfung Bachelor of Arts (B. A.) 

 
Aufgrund von §§ 19 Abs. 1 Satz 2 Ziffer 9, 32 Abs. 3 LHG (GBl. 2005, S. 1) in der Fassung 
vom 01.04.2014 (GBl., S. 99), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 23. 
Februar 2016 (GBl. S. 108, 118), hat der Senat der Universität Tübingen in seiner Sitzung 
am 11.05.2017 beschlossen, die Studien- und Prüfungsordnung der Universität Tübingen für 
den Studiengang Französisch mit akademischer Abschlussprüfung Bachelor of Arts (B. A.) 
vom 16.08.2012 (Amtl. Bekanntmachungen der Universität Tübingen 2012, Nr. 14) zuletzt 
geändert am 30.09.2016 wie nachstehend zu ändern. 
 
Der Rektor hat seine Zustimmung am 17.05.2017 erteilt. 
 
 
 

Artikel 1 
 
1. In § 2 Absatz 3 wird nach Satz 1 folgender Satz 2 neu eingefügt: 

 

„2Für Studierende ohne entsprechende Sprachvorkenntnisse bietet das Romanische 
Seminar im ersten Fachsemester ein Propädeutikum an.“ 
 

Der folgende Satz wird zu Satz 3, die hochgestellte Satzzählungsziffer wird von „1“ zu 
„3“ korrigiert. 

 
2. In § 2 Absatz 4 Satz 1 wird die hochgestellte Ziffer „2“ gestrichen.  

 
3. In § 3 Absatz 4 wird folgender Satz 2 angefügt: 

 

 „Das Propädeutikum für Studierende ohne die nötigen Sprachvorkenntnisse (vgl. § 2 
Absatz 3 Satz 2) kann im Umfang von 9 LP im Bereich der überfachlichen, berufs-
feldorientierten Kompetenzen angerechnet werden.“ 

 

Artikel 2 
 
Diese Änderungssatzung tritt am Tag nach der Veröffentlichung in den Amtlichen Bekannt-
machungen in Kraft.  
 
 
 
Tübingen, den 17.05.2017 
 
 
 
 

Professor Dr. Bernd Engler 
Rektor 
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Dritte Satzung zur Änderung der Studien- und Prüfungsordnung der Universität 

Tübingen für den Studiengang Lehramt Gymnasium mit akademischer 

Abschlussprüfung Bachelor of Education (B.Ed.) — Besonderer Teil II 7 für das 

Fach Französisch 

 
Aufgrund von §§ 19 Abs. 1 Satz 2 Ziffer 9, 32 Abs. 3 LHG (GBl. 2005, S. 1) in der Fassung 
vom 01.04.2014 (GBl., S. 99), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
23. Februar 2016 (GBl. S. 108, 118), hat der Senat der Universität Tübingen in seiner 
Sitzung am 11.05.2017 beschlossen, die Studien- und Prüfungsordnung der Universität 
Tübingen für den Studiengang Lehramt Gymnasium mit akademischer Abschlussprüfung 
Bachelor of Education (B.Ed.) - Besonderer Teil II 7 für das Fach Französisch vom 
10.08.2015 (Amtl. Bekanntmachungen der Universität Tübingen 2015, Nr. 14) zuletzt 
geändert am 30.09.2016 wie nachstehend zu ändern. 
 
Der Rektor hat seine Zustimmung am 17.05.2017 erteilt. 
 
 
 

Artikel 1 
 
In § 5b Absatz 2 wird folgender Satz 2 neu angefügt: 

„2Für Studierende ohne entsprechende Sprachvorkenntnisse bietet das Romanische Semi-
nar im ersten Fachsemester ein Propädeutikum an.“ 
 

Artikel 2 
 
Diese Änderungssatzung tritt am Tag nach der Veröffentlichung in den Amtlichen Bekannt-
machungen in Kraft.  
 
 
 
Tübingen, den 17.05.2017 
 
 
 
 

Professor Dr. Bernd Engler 
Rektor 
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Studien- und Prüfungsordnung der Universität Tübingen für den Studiengang 

Molekulare Medizin mit akademischer Abschlussprüfung Bachelor of Science 

(B. Sc.) – Allgemeiner Teil – 

 
Aufgrund von §§ 19 Absatz 1 Satz 2 Ziffer 9, 32 Absatz 3 Landeshochschulgesetz (LHG) 
(GBl. 2005, 1) in der Fassung vom 1. April 2014 (GBl. S. 99), zuletzt geändert durch Artikel 2 
des Gesetzes vom 23. Februar 2016 (GBl. S. 108, 118), hat der Senat der Universität Tübin-
gen in seiner Sitzung am 11. Mai 2017 den nachstehenden Allgemeinen Teil der Studien- 
und Prüfungsordnung der Universität Tübingen für den Studiengang Molekulare Medizin mit 
akademischer Abschlussprüfung Bachelor of Science (B. Sc.) beschlossen. 
 
Der Rektor hat seine Zustimmung am 15. Mai 2017 erteilt. 
 
 
 
Inhaltsverzeichnis:  
 
Allgemeiner Teil 
 
I.  Allgemeine Bestimmungen 
§ 1  Struktur des Bachelor-Studienganges 
§ 2  Graduierung 
§ 3  Fächer, überfachliche berufsfeldorientierte Kompetenzen 
§ 4  Prüfungsausschuss 
§ 5  Prüfer und Prüferinnen sowie Beisitzer und Beisitzerinnen 
§ 6  Anrechnung von Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen 
II.  Prüfungen im Bachelor-Studiengang 
A.  Orientierungsprüfung 
§ 7  Orientierungsprüfung 
§ 7a  Umfang und Art der Orientierungsprüfung 
§ 7b  Zeitpunkt der Orientierungsprüfung 
§ 7c  Zeugnis über die Orientierungsprüfung 
B.  Zwischenprüfung 
§ 8  Zwischenprüfung 
§ 8a  Umfang und Art der Zwischenprüfung 
§ 8b  Zeitpunkt der Zwischenprüfung 
§ 8c  Zeugnis über die Zwischenprüfung 
C.  Bachelor-Prüfung 
§ 9  Zweck der Prüfung 
§ 10  Umfang und Art der Bachelor-Prüfung 
III.  Studienleistungen und studienbegleitende Prüfungsleistungen 
§ 11  Erwerb von ECTS-Punkten 
§ 12  Studienleistungen und studienbegleitende Prüfungsleistungen 
§ 13  Meldung und Zulassung zu studienbegleitenden Prüfungsleistungen 
§ 14  Mündliche Prüfungsleistungen 
§ 15  Schriftliche Prüfungsleistungen 
§ 16  Bewertung der Prüfungsleistungen 
IV.  Bachelorarbeit 
§ 17  Voraussetzungen für die Zulassung zur Bachelorarbeit und etwaigen anderen, am 

Ende des Studiums zu erbringenden mündlichen Prüfungen 
§ 18  Zulassungsverfahren 
§ 19  Bachelorarbeit 
V.  Bestehen und Nichtbestehen von Prüfungen 
§ 20  Bestehen und Nichtbestehen von Prüfungen  



Amtliche Bekanntmachungen der Universität Tübingen 2017, Nr. 7, S. 220 

VI.  Wiederholung nicht bestandener Prüfungen 
§ 21  Wiederholung studienbegleitender Prüfungsleistungen 
§ 22  Wiederholung der Bachelorarbeit sowie etwaiger anderer, am Ende des Studiums zu 

erbringender mündlicher Prüfungen 
VII.  Bachelor-Gesamtnote 
§ 23  Bildung der Bachelor-Gesamtnote 
VIII.  Prüfungszeugnis, Urkunde, Bescheinigung 
§ 24  Zeugnis und weitere Nachweise 
§ 25  Urkunde 
§ 26  Bescheinigung bei Nichtbestehen der Gesamtprüfung 
IX.  Schlussbestimmungen 
§ 27  Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 
§ 28  Schutzbestimmungen 
§ 29  Ungültigkeit einer Prüfung bzw. Prüfungsleistung 
§ 30  Einsicht in die Prüfungsakten  
§ 31  Inkrafttreten, Übergangsregelung 
 

I.  Allgemeine Bestimmungen 
 

§ 1  Struktur des Bachelor-Studienganges  
 
(1) Der Studiengang  Molekulare Medizin mit akademischer Abschlussprüfung Bachelor of 
Science (B. Sc.) (im Folgenden: Bachelor-Studiengang) gliedert sich in fachspezifische 
Leistungen und den Bereich überfachliche berufsfeldorientierte Kompetenzen (Studium 
Professionale).  
 
(2) 1Im Bachelor-Studiengang wird das European Credit Transfer and Accumulation System 
(ECTS) angewendet, d.h. allen Komponenten des Studiums sind ECTS-Punkte (Leistungs-
punkte, Credits, LP, CP, ECTS) zugewiesen, deren jeweilige Anzahl sich nach dem voraus-
sichtlich erforderlichen Arbeitsaufwand (workload) der Studierenden richtet. 2Dabei wird, 
sofern im Modulhandbuch keine abweichende Regelung getroffen ist, für einen ECTS-Punkt 
eine Arbeitsbelastung (workload) des bzw. der Studierenden im Präsenz- und Selbststudium 
von 30 Stunden angenommen. 
 
(3) 1Der Bachelor-Studiengang ist modular aufgebaut. 2Im Besonderen Teil der Studien- und 
Prüfungsordnung bzw. im Modulhandbuch werden Art, Umfang und Inhalt der zu belegenden 
Module und die diesen zugeordneten Leistungspunkte festgelegt. 3Für die Vermittlung von 
Kompetenzen im Bereich Studium Professionale hat, soweit in dieser Studien- und Prü-
fungsordnung keine abweichenden Regelungen getroffen sind, die Satzung zum Erwerb 
überfachlicher berufsfeldorientierter Kompetenzen (Studium Professionale) für Bachelor-
studiengänge der Universität Tübingen in ihrer jeweils gültigen Fassung Geltung. 
 
(4) Der Bachelor-Studiengang ist mit einem studienbegleitenden Prüfungssystem verbunden.  
 
(5) 1Der Studienumfang entspricht 240 ECTS-Punkten, von denen 12 ECTS-Punkte auf das 
Modul „Bachelorarbeit“ und 144 ECTS-Punkte auf die weiteren fachspezifischen Leistungen 
entfallen. 2Auf den Bereich überfachliche berufsfeldorientierte Kompetenzen entfallen insge-
samt weitere 24 ECTS-Punkte. 3Auf den Bereich Auslandsaufenthalt entfallen 60 ECTS-
Punkte. 4Neben der Bachelorarbeit kann in der Studien- und Prüfungsordnung oder im 
Modulhandbuch auch eine mündliche Abschlussprüfung am Ende des Bachelor-Studiums, 
eine mündliche Prüfung über den Inhalt der Bachelorarbeit und / oder ein zur Bachelorarbeit 
gehöriges Abschluss-Kolloquium vorgesehen werden.  
 
(6) 1Die Regelstudienzeit des Studienganges bis zum Erwerb des akademischen Grades 
beträgt einschließlich aller zu erbringenden Studien- und Prüfungsleistungen sowie etwa 
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geforderten weiteren Leistungen wie bspw. Exkursionen und Praktika acht Semester. 2Alle 
Studien- und Prüfungsleistungen und Prüfungen dieser Ordnung können vor dem dazu nach 
der Studien- und Prüfungsordnung vorgesehenen Zeitpunkt erbracht werden, sofern die für 
die Zulassung zu ihnen erforderlichen Leistungen nachgewiesen sind und entsprechende 
Kapazitäten bestehen. 3Bei gestuften Studiengängen, die zu einem Bachelorabschluss und 
einem konsekutiven Masterabschluss führen, beträgt die Gesamtregelstudienzeit höchstens 
fünf Jahre. 
 
(7) Im Besonderen Teil der Studien- und Prüfungsordnung kann vorgesehen werden, dass 
die Studierenden eine dem Studienziel dienende praktische Tätigkeit ableisten müssen.  
 
(8) Der Besondere Teil der Studien- und Prüfungsordnung kann Regelungen zu einem obli-
gatorischen und/oder einem fakultativen Auslandsaufenthalt enthalten. 
 

§ 2  Graduierung 
 
Aufgrund der bestandenen Bachelor of Science-Prüfung (im Folgenden: Bachelor-Prüfung) 
wird der akademische Grad "Bachelor of Science" (abgekürzt "B. Sc.") verliehen. 
 

§ 3  Fächer, überfachliche berufsfeldorientierte Kompetenzen 
 
(1) 1Im Bachelor-Studiengang wird ein Bachelor-Fach studiert. 2Die wählbaren Module erge-
ben sich aus dem Besonderen Teil dieser Studien- und Prüfungsordnung und werden im für 
das Semester herausgegebenen Modulhandbuch genauer spezifiziert. 
 
(2) 1Die Voraussetzungen für im Bereich überfachliche berufsfeldorientierte Kompetenzen 
angebotene Module ergeben sich außerdem aus der Satzung zum Erwerb überfachlicher 
berufsfeldorientierter Kompetenzen (Studium Professionale) für Bachelorstudiengänge der 
Universität Tübingen. 2Die Leistungen im Bereich Studium Professionale sind für den Zeit-
raum zwischen dem ersten und dem einschließlich achten Semester vorgesehen, sofern im 
Besonderen Teil der Studien- und Prüfungsordnung keine abweichenden Regelungen 
getroffen sind. 
 

§ 3 a   Auslandsaufenthalt 
 
(1)1Der Bereich Auslandsaufenthalt umfasst 60 unbenotete ECTS-Punkte. 2Die Leistungs-
punkte können durch 
 

-  ein Auslandsstudium und / oder 
-  ein Auslandspraktikum 

 
in den Modulen Auslandsaufenthalt 1 und Auslandsaufenthalt 2 erzielt werden. 3Der Aus-
landsaufenthalt kann für ein zweisemestriges Auslandsstudium oder ein zweisemestriges 
Auslandspraktikum oder eine semesterweise Kombination von Auslandsstudium und Aus-
landspraktikum genutzt werden. 
 
(2) 1Das Auslandsstudium in den Modulen Auslandsaufenthalt 1 und Auslandsaufenthalt 2 
beinhaltet ein Studium an einer anerkannten Hochschule eines anderen Staates. 2Für ein 
erfolgreich absolviertes Semester an der ausländischen Hochschule werden 30 ECTS-
Punkte vergeben, wenn Lehrveranstaltungen oder in dieser Studien- und Prüfungsordnung 
vorgesehene äquivalente Veranstaltungen mit einem Gesamtumfang von mindestens acht 
Semesterwochenstunden pro Semester belegt und die in diesen Lehrveranstaltungen bzw. 
äquivalenten Veranstaltungen angebotenen Prüfungen erfolgreich abgelegt wurden. 3Der 
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Nachweis hierfür obliegt dem Studierenden. 4Der Besondere Teil dieser Studien- und Prü-
fungsordnung kann weitergehende Regelungen enthalten. 
 
(3) 1Das Auslandspraktikum in den Modulen Auslandsaufenthalt 1 und Auslandsaufenthalt 2 
erfordert ein Auslandspraktikum im Sinne der Regelungen zum Auslandspraktikum der §§ 13 
bis 21 und 24 der Satzung zum Erwerb überfachlicher berufsfeldorientierter Kompetenzen 
(Studium Professionale) der Universität Tübingen. 2Bei einer Mindestdauer von 4-6 Monaten 
pro Semester werden pro Semester 30 ECTS vergeben. 3Das Auslandspraktikum muss im 
Ausland absolviert werden. 4Das Auslandspraktikum ist in der Regel an einer anerkannten 
Hochschule eines anderen Staates zu absolvieren. 5Der Besondere Teil dieser Studien- und 
Prüfungsordnung kann weitergehende Regelungen enthalten. 
 

§ 4  Prüfungsausschuss 
 
(1) 1Für die Organisation der Prüfungen und alle anderen durch diese Ordnung nicht aus-
drücklich anderweitig zugewiesenen Aufgaben bildet die Medizinische Fakultät einen Prü-
fungsausschuss. 2Der oder die Vorsitzende des Prüfungsausschusses, das ihn oder sie im 
Verhinderungsfall vertretende Mitglied, die weiteren Mitglieder sowie deren Stellvertreter 
oder Stellvertreterinnen werden jeweils von der Fakultät bestellt. 3Der Prüfungsausschuss 
setzt sich aus Fakultätsmitgliedern wie folgt zusammen: 

1.  3 Personen aus der Gruppe der hauptberuflichen Hochschullehrer und Hochschulleh-
rerinnen,  

2.  2 Personen aus der Gruppe der akademischen Mitarbeiter und akademischen Mitarbei-
terinnen,  

3.  1 Person aus der Gruppe der Studierenden (mit beratender Stimme).  
4Den Vorsitz im Prüfungsausschuss kann, auch stellvertretend, nur ein Professor oder eine 
Professorin führen. 5Der oder die Vorsitzende führt im Regelfall die laufenden Geschäfte des 
Prüfungsausschusses. 6Darüber hinaus kann der Ausschuss dem oder der Vorsitzenden, 
soweit dies nicht ausdrücklich ausgeschlossen ist, bestimmte Aufgaben widerruflich übertra-
gen; dies gilt nicht für die Entscheidung über Widersprüche. 7Zur Erledigung der laufenden 
Geschäfte kann dem Prüfungsausschuss ein Prüfungsamt zur Seite gestellt werden. 
8Beschlüsse des Prüfungsausschusses werden mit Stimmenmehrheit der Mitglieder gefasst, 
bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des oder der Vorsitzenden den Ausschlag. 
9Wiederbestellung ist – auch mehrfach – zulässig; scheidet ein Mitglied aus, so wird das 
neue Mitglied bis zum Ende der laufenden Amtsperiode bestellt; nach Ablauf der Amtszeit 
bleiben die Mitglieder bis zur Bestellung der Neumitglieder im Amt. 
 
(2) Die Amtszeit der Mitglieder beträgt drei Jahre, die der studentischen Mitglieder ein Jahr. 
 
(3) 1Der Prüfungsausschuss achtet darauf, dass die Bestimmungen dieser Ordnung einge-
halten werden. 2Er berichtet der Fakultät regelmäßig über die Entwicklung der Prüfungen und 
der Studienzeiten einschließlich der Bearbeitungszeiten für die Bachelorarbeiten sowie über 
die Verteilung der Fach- und Gesamtnoten. 3Der Prüfungsausschuss hat sicherzustellen, 
dass Leistungsnachweise und Prüfungsleistungen in den in dieser Ordnung festgelegten 
Zeiträumen erbracht bzw. abgelegt werden können. 4Zu diesem Zweck sollen die Studieren-
den rechtzeitig sowohl über Art und Zahl der zu erbringenden Leistungsnachweise und der 
zu absolvierenden Prüfungsleistungen als auch über die Termine, zu denen sie zu erbringen 
sind, und ebenso über den Aus- und Abgabezeitpunkt der Bachelorarbeit informiert werden. 
5Der Prüfungsausschuss hat außerdem sicherzustellen, dass die gesetzlichen Schutzbe-
stimmungen sowie die Bestimmungen des § 32 Absatz 4 Nr. 5 LHG eingehalten werden. 
 
(4) 1Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, bei der Abnahme der Prü-
fungen beobachtend zugegen zu sein. 2Der Rektor oder die Rektorin oder ein von ihm oder  
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ihr benannter Vertreter oder eine von ihm oder ihr benannte Vertreterin ist ebenfalls berech-
tigt, bei der Abnahme von Prüfungen zugegen zu sein.  
 
(5) 1Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind nichtöffentlich. 2Mitglieder des Prüfungs-
ausschusses, die sie vertretenden Personen und etwa hinzugezogene Dritte unterliegen der 
Amtsverschwiegenheit. 3Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst stehen, hat sie der oder die 
Vorsitzende zur Verschwiegenheit zu verpflichten. 
 
(6) 1Belastende Entscheidungen des Prüfungsausschusses oder seines oder seiner Vorsit-
zenden sind dem Kandidaten oder der Kandidatin unverzüglich schriftlich mit Begründung 
unter Angabe der Rechtsgrundlage mitzuteilen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu 
versehen. 2Widersprüche gegen diese Entscheidungen sind innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe der Entscheidung schriftlich an den Prüfungsausschuss zu richten. 3Hilft der 
Prüfungsausschuss dem Widerspruch nicht ab, so ist dieser dem für die Lehre zuständigen 
Mitglied des Rektorats zur Entscheidung vorzulegen. 
 

§ 5  Prüfer und Prüferinnen sowie Beisitzer und Beisitzerinnen 
 
(1) 1Der Prüfungsausschuss bestellt Prüfer oder Prüferinnen und soweit nach den Regelun-
gen dieser Ordnung notwendig Beisitzer oder Beisitzerinnen für die einzelnen Prüfungen. 2Er 
kann die Bestellung dem oder der Vorsitzenden übertragen. 3Studienbegleitende Prüfungs-
leistungen finden, sofern in der Studien- und Prüfungsordnung oder im Modulhandbuch 
nichts Abweichendes geregelt ist, vor einer Prüferin oder einem Prüfer statt. 4Vorschläge des 
Kandidaten oder der Kandidatin für potentielle Prüfer oder Prüferinnen können berücksichtigt 
werden, ein Anspruch darauf besteht jedoch nicht. 5Der Beisitzer oder die Beisitzerin führt 
das Protokoll. 6Zum Beisitzer oder zur Beisitzerin kann nur bestellt werden, wer den 
Abschluss des entsprechenden Studiengangs oder einen gleichwertigen Abschluss besitzt. 
 
(2) 1Befugt zur Abnahme von Prüfungen sind nur Hochschullehrer und Hochschullehrerinnen 
der Universität, Privatdozenten und Privatdozentinnen der Universität und ferner akademi-
sche Mitarbeiter und akademische Mitarbeiterinnen der Universität, denen auf Vorschlag des 
Dekanats vom Rektorat die Prüfungsbefugnis übertragen wurde. 2Sonstige Angehörige des 
wissenschaftlichen Personals wie insbesondere Lehrbeauftragte können insoweit nur dann 
ausnahmsweise als Prüfer und Prüferinnen fungieren, wenn Prüfer und Prüferinnen nach 
Satz 1 nicht in genügendem Ausmaß zur Verfügung stehen und wenn sie über eine dem 
Studienabschluss, zu dem die Prüfungsleistung gehört, mindestens gleichwertige Qualifika-
tion im Prüfungsfach verfügen.  
 
(3) Wird bei studienbegleitenden Prüfungsleistungen die Wiederholungsprüfung im Rahmen 
der für die jeweilige Prüfung vorgesehenen regulären Prüfungstermine durchgeführt, so ist 
dasjenige Mitglied des Lehrkörpers Prüfer oder Prüferin, welches als Prüfer oder Prüferin für 
die Prüfung an diesem regulären Prüfungstermin vorgesehen ist; wird die Wiederholungs-
prüfung nicht im Rahmen dieser Termine durchgeführt, so wird ein Prüfer oder eine Prüferin 
bestellt.  
 
(4) Für Prüfer und Prüferinnen sowie Beisitzer und Beisitzerinnen gelten § 4 Absatz 5 Sätze 
2 und 3 entsprechend. 
 

§ 6  Anrechnung von Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen 
 
(1) 1Studien- und Prüfungsleistungen, Studienabschlüsse sowie Studienzeiten, die in Stu-
diengängen an der Universität Tübingen, anderen staatlichen oder staatlich anerkannten 
Hochschulen und Berufsakademien der Bundesrepublik Deutschland oder in Studiengängen 
an ausländischen staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschulen erbracht worden sind,  
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werden angerechnet, sofern hinsichtlich der erworbenen Kompetenzen kein wesentlicher 
Unterschied zu den Leistungen oder Abschlüssen besteht, die ersetzt werden. 2Die Aner-
kennung dient der Fortsetzung des Studiums, dem Ablegen von Prüfungen, der Aufnahme 
eines weiteren Studiums oder der Zulassung zur Promotion. 3Soweit Vereinbarungen und 
Abkommen der Bundesrepublik Deutschland mit anderen Staaten über Gleichwertigkeiten im 
Hochschulbereich (Äquivalenzabkommen) Studierende ausländischer Staaten abweichend 
von Satz 1 und Satz 2 begünstigen, gehen die Regelungen der Äquivalenzabkommen vor; 
darüber hinaus sind Absprachen im Rahmen von Hochschulpartnerschaften, von Koopera-
tionsvereinbarungen und von Programmen über einen Doppel- oder gemeinsamen 
Abschluss zu beachten. 4Die an der Universität Tübingen oder einer anderen deutschen 
Hochschule derselben Hochschulart in dem gleichen oder verwandten Studiengang abge-
legte Vor- oder Zwischenprüfung wird anerkannt.  
 
(2) Die Teilnahme an anerkannten Fernstudieneinheiten wird wie das entsprechende Prä-
senzstudium auf die Studienzeit angerechnet. 
 
(3) 1Außerhalb des Hochschulsystems erworbene Kenntnisse und Fähigkeiten sind auf ein 
Hochschulstudium anzurechnen, wenn  

1.  zum Zeitpunkt der Anrechnung die für den Hochschulzugang geltenden Voraussetzun-
gen erfüllt sind,  

2.  die auf das Hochschulstudium anzurechnenden Kenntnisse und Fähigkeiten den Stu-
dien- und Prüfungsleistungen, die sie ersetzen sollen, nach Inhalt und Niveau gleich-
wertig sind und  

3.  die Kriterien für die Anrechnung im Rahmen einer Akkreditierung überprüft worden 
sind.  

2Außerhalb des Hochschulsystems erworbene Kenntnisse und Fähigkeiten dürfen höchstens 
50 Prozent des Hochschulstudiums ersetzen. 3Für die Anrechnung ist insbesondere zu prü-
fen, dass die außerhalb des Hochschulsystems erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten 
hinsichtlich der erworbenen Kompetenzen in Art und Umfang den Leistungen, die ersetzt 
werden, gleichwertig sind. 4Bei der Entscheidung ist auch die Form der Vermittlung der 
Kompetenzen zu berücksichtigen.  
 
(4) 1Werden Studien- und Prüfungsleistungen anerkannt, sind die Noten, soweit die Noten-
systeme vergleichbar sind, zu übernehmen und nach dem in § 16 angegebenen Bewer-
tungsschlüssel in die Berechnung der Gesamtnote einzubeziehen. 2Bei unvergleichbaren 
Notensystemen wird der Vermerk „bestanden“ aufgenommen, in diesem Fall erfolgt keine 
Einbeziehung in die Berechnung der Modulnoten und der Gesamtnote und die für deren 
Berechnung vorgesehenen Regelungen werden unter Berücksichtigung dieser Tatsache 
entsprechend angewendet. 3Eine Kennzeichnung der Anrechnung im Transcript of Records 
ist zulässig. 4Darüber hinaus kann der Prüfungsausschuss Regelungen für die Umrechnung 
der an einer anderen Hochschule, insbesondere einer Partnerhochschule, erteilten Bewer-
tungen festlegen. 
 
(5) 1Es obliegt dem Antragsteller oder der Antragstellerin, die erforderlichen Informationen 
über die anzuerkennende Leistung bereitzustellen. 2Die Beweislast dafür, dass ein Antrag 
die Voraussetzungen für die Anerkennung nicht erfüllt, liegt bei der Stelle, die das Anerken-
nungsverfahren durchführt. 3Bei der Entscheidung über die Anerkennung ausländischer Bil-
dungsnachweise sollen die Bewertungsvorschläge der Zentralstelle für ausländisches Bil-
dungswesen beim Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der 
Bundesrepublik Deutschland (ZAB) beachtet werden. 
 
(6) Für die Anrechnung von Leistungspunkten aus Kontaktstudien auf ein Hochschulstudium 
gelten Absatz 1, Absatz 2, Absatz 4 Satz 1-3 und Absatz 5 entsprechend, wenn zum Zeit-
punkt der Anrechnung die für den Hochschulzugang geltenden Voraussetzungen erfüllt sind. 
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II.  Prüfungen im Bachelor-Studiengang 
 

A.  Orientierungsprüfung 
 

§ 7  Orientierungsprüfung 
 
Mit der Orientierungsprüfung zeigen die Studierenden, dass sie den Anforderungen an ein 
wissenschaftliches Studium in den von ihnen gewählten Studienfächern gewachsen sind und 
dass sie insbesondere die fachlichen und methodischen Fertigkeiten erworben haben, die 
erforderlich sind, um das Studium mit Erfolg fortsetzen zu können. 
 

§ 7a Umfang und Art der Orientierungsprüfung  
 
(1) Die Orientierungsprüfung wird studienbegleitend durchgeführt.  
 
(2) Inhalt und Umfang der studienbegleitenden Prüfungsleistungen der Orientierungsprüfung 
und etwaige weitere, besondere Zulassungsvoraussetzungen ergeben sich aus dem Beson-
deren Teil dieser Studien- und Prüfungsordnung bzw. dem Modulhandbuch.  
 
(3) Die Orientierungsprüfung ist bestanden, wenn alle erforderlichen studienbegleitenden 
Prüfungsleistungen bestanden sind. 
 
(4) Die Orientierungsprüfungsleistungen sind im Rahmen der Regelungen des Besonderen 
Teils der Studien- und Prüfungsordnung zugleich Bestandteil der studienbegleitenden Prü-
fungen der Bachelor-Prüfung. 
 

§ 7b  Zeitpunkt der Orientierungsprüfung 
 
1Die gemäß § 7a für die Orientierungsprüfung erforderlichen Leistungen sind bis zum Ende 
des zweiten Semesters zu erbringen. 2Die als möglicher Bestandteil der Orientierungsprü-
fung vorgesehenen Prüfungsleistungen können einmal im darauf folgenden Semester wie-
derholt werden. 3Wer die für die Orientierungsprüfung erforderlichen Prüfungsleistungen 
nicht spätestens bis zum Ende des dritten Semesters erbracht hat, verliert den Prüfungsan-
spruch, es sei denn, die Fristüberschreitung ist von dem oder der Studierenden nicht zu ver-
treten. 4Hierüber entscheidet der Prüfungsausschuss, dies kann auch auf Antrag des oder 
der Studierenden geschehen. 
 

§ 7c  Zeugnis über die Orientierungsprüfung 
 
(1) 1Über die bestandene Orientierungsprüfung wird auf schriftlichen Antrag ein Zeugnis 
ausgestellt, welches die Gesamtnote der Orientierungsprüfung enthält. 2Das Zeugnis ist von 
dem oder der Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu unterzeichnen. 3Es trägt das 
Datum des Tages, an dem die letzte zur Orientierungsprüfung gehörende Prüfungsleistung 
erbracht worden ist. 
 
(2) Die Bildung der Gesamtnote der Orientierungsprüfung wird im Besonderen Teil dieser 
Studien- und Prüfungsordnung geregelt. 
 

B.  Zwischenprüfung  
 

§ 8  Zweck der Zwischenprüfung  
 
Mit der Zwischenprüfung zeigen die Studierenden, dass sie das Ziel des zweiten Studienjah-
res im Wesentlichen erreicht haben und damit in den von ihnen studierten Fächern die 
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Grundkenntnisse, das methodische Instrumentarium und die systematische Orientierung 
erworben haben, um ihren Bachelor-Studiengang erfolgreich abschließen zu können.  
 

§ 8a  Umfang und Art der Zwischenprüfung  
 
(1) Die Zwischenprüfung wird studienbegleitend durchgeführt.  
 
(2) Inhalt und Umfang der studienbegleitenden Prüfungsleistungen der Zwischenprüfung und 
etwaige weitere, besondere Zulassungsvoraussetzungen ergeben sich aus dem Besonderen 
Teil dieser Studien- und Prüfungsordnung bzw. dem Modulhandbuch.  
 
(3) Die Zwischenprüfung ist bestanden, wenn alle erforderlichen studienbegleitenden Prü-
fungsleistungen bestanden sind.  
 
(4) Die Zwischenprüfungsleistungen sind im Rahmen der Regelungen des Besonderen Teils 
der Studien- und Prüfungsordnung zugleich Bestandteil der studienbegleitenden Prüfungen 
der Bachelor-Prüfung.  
 

§ 8b  Zeitpunkt der Zwischenprüfung  
 
1Die gemäß § 8a für die Zwischenprüfung erforderlichen Leistungen sind bis zum Ende des 
vierten Semesters zu erbringen. 2Die als möglicher Bestandteil der Zwischen-, nicht jedoch 
einer etwaigen Orientierungsprüfung vorgesehenen Prüfungsleistungen können zweimal 
wiederholt werden. 3Der Prüfungsanspruch geht verloren, wenn diese Prüfungsleistungen 
einschließlich etwaiger Wiederholungen nicht innerhalb von zwei Semestern nach Ablauf der 
in Satz 1 genannten Frist erbracht worden sind, es sei denn, die Fristüberschreitung ist von 
dem oder der Studierenden nicht zu vertreten. 4Hierüber entscheidet der Prüfungsaus-
schuss, dies kann auch auf Antrag des oder der Studierenden geschehen.  
 

§ 8c  Zeugnis über die Zwischenprüfung  
 
(1) 1Über die bestandene Zwischenprüfung wird auf schriftlichen Antrag ein Zeugnis ausge-
stellt, welches die Gesamtnote der Zwischenprüfung enthält. 2Das Zeugnis ist von dem oder 
der Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu unterzeichnen. 3Es trägt das Datum des 
Tages, an dem die letzte zur Zwischenprüfung gehörende Prüfungsleistung erbracht worden 
ist. 
 
(2) Die Bildung der Gesamtnote der Zwischenprüfung wird im Besonderen Teil dieser Stu-
dien- und Prüfungsordnung geregelt. 
 

C.  Bachelor-Prüfung  
 

§ 9  Zweck der Prüfung 
 
1Die Bachelor-Prüfung bildet einen ersten berufsqualifizierenden Regel-Abschluss auf dem 
Gebiet der Biomedizin. 2Mit der Bachelor-Prüfung weisen die Studierenden nach, dass 

- sie in ihren Studienfächern über ein breites Grundwissen und eine systematische 
Orientierung sowie über vertiefte Kenntnisse in ausgewählten Bereichen verfügen und 
das methodische Instrumentarium dieses Fachs in dem Maße beherrschen, das für die 
Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse in verschiedenen Praxisfeldern notwendig 
ist; 

- sie sich durch den Erwerb von überfachlichen, berufsfeldorientierten Zusatzqualifikatio-
nen mit der praktischen Umsetzung ihrer im Bachelor-Studium erworbenen wissen-
schaftlichen Erkenntnisse vertraut gemacht haben. 
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§ 10  Umfang und Art der Bachelor-Prüfung 
 
(1) 1Die Bachelor-Prüfung besteht neben den geforderten Studienleistungen aus studienbe-
gleitenden Prüfungsleistungen und der Bachelorarbeit sowie einer etwaig geforderten münd-
lichen Abschlussprüfung am Ende des Bachelor-Studiums, einer mündlichen Prüfung über 
den Inhalt der Bachelorarbeit und / oder dem etwaig geforderten, zur Bachelorarbeit gehöri-
gen Abschluss-Kolloquium; sie ist bestanden, wenn diese erfolgreich erbracht wurden. 2Im 
Besonderen Teil der Studien- und Prüfungsordnung bzw. dem Modulhandbuch ist geregelt, 
in welchen Modulen endnotenrelevante studienbegleitende Prüfungsleistungen zu erbringen 
sind. 
 
(2) Art und Umfang der Prüfungsleistungen sowie die Prüfungsanforderungen und etwaige 
weitere, besondere Zulassungsvoraussetzungen sind im Besonderen Teil dieser Studien- 
und Prüfungsordnung bzw. im Modulhandbuch geregelt.  
 
(3) Das Modulhandbuch enthält folgende Angaben zu den einzelnen Modulen: 

1. Name des Moduls, 
2. Inhalte und Qualifikationsziele, 
3. Lehrform(en) gemäß § 4 Satz 1 des Besonderen Teils der Studien- und Prüfungsord-

nung, 
4. Teilnahmevoraussetzungen und -beschränkungen, 
5. Verwendbarkeit des Moduls und empfohlenes Semester, 
6. die gemäß dieser Ordnung festgelegten Leistungspunkte, die Voraussetzungen für 

deren Vergabe, insbesondere die Prüfungsanforderungen für die jeweilige Prüfung, 
sowie ob eine Vergabe von Noten erfolgt, 

7. Häufigkeit des Angebots, 
8. Arbeitsaufwand und Dauer der Lehrveranstaltung(en). 
 

III.  Studienleistungen und studienbegleitende Prüfungsleistungen 
 

§ 11  Erwerb von ECTS-Punkten  
 
(1) 1Die für die einzelnen Module, Lehrveranstaltungen oder sonstigen Leistungen vorgese-
henen ECTS-Punkte werden vergeben, wenn jeweils alle erforderlichen Prüfungsleistungen 
und Studienleistungen erfolgreich erbracht wurden. 2Bei benoteten Leistungen erfolgt die 
Vergabe von ECTS-Punkten unabhängig von der erteilten Bewertung, sofern diese mindes-
tens „ausreichend“ lautet.  
 
(2) 1Im Besonderen Teil der Studien- und Prüfungsordnung bzw. im Modulhandbuch ist 
geregelt, welches die erforderlichen Prüfungsleistungen und Studienleistungen sind und in 
welchen Modulen bzw. Lehrveranstaltungen Prüfungsleistungen zu erbringen sind. 2Ist in 
einem Modul oder einer Lehrveranstaltung eine Prüfungsleistung zu erbringen, so kann für 
den Erwerb der diesem Modul bzw. dieser Lehrveranstaltung zugeordneten ECTS-Punkte 
darüber hinaus das Erbringen von Studienleistungen erforderlich sein. 3In denjenigen Modu-
len bzw. Lehrveranstaltungen, in denen keine Prüfungsleistung zu erbringen ist, erfolgt der 
Erwerb der vorgesehenen ECTS-Punkte durch das Erbringen von Studienleistungen.  
 
(3) Art, Form, Zahl und Umfang der erforderlichen Studien- und / oder Prüfungsleistungen 
sind grundsätzlich so festzulegen, dass der für ihre Erbringung erforderliche Zeitaufwand den 
der jeweiligen Veranstaltung bzw. dem jeweiligen Modul zugeordneten ECTS-Punkten ent-
spricht. 
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§ 12  Studienleistungen und studienbegleitende Prüfungsleistungen 
 
(1) 1Studienleistungen sind individuelle schriftliche, mündliche oder praktische Leistungen, 
die von den Studierenden in der Regel im Zusammenhang mit Lehrveranstaltungen erbracht 
werden. 2Die Erbringung von Studienleistungen ist vom Leiter oder der Leiterin der jeweiligen 
Lehrveranstaltung festzustellen. 
 
(2) 1Studienbegleitende Prüfungsleistungen im Sinne dieser Prüfungsordnung sind (jeweils 
einschließlich der dazugehörigen Wiederholungsprüfungen) die Modulabschlussprüfungen; 
sie können sich auch aus mehreren Komponenten zusammensetzen. 2Alle Vorschriften die-
ser Ordnung über Prüfungsleistungen gelten sinngemäß auch für jede einzelne Komponente 
einer Prüfungsleistung. 3Im Besonderen Teil dieser Studien- und Prüfungsordnung bzw. im 
Modulhandbuch ist festgelegt, in welcher Art die Modulabschlussprüfungen zu erbringen 
sind: Mündlich und / oder schriftlich und / oder praktisch. 4Der Besondere Teil dieser Studien- 
und Prüfungsordnung kann auch andere kontrollierte, nach gleichen Maßstäben bewertbare 
Prüfungsleistungen vorsehen. 5Die Bachelorarbeit sowie etwa zu dieser gehörige mündliche 
Bachelorprüfungen, zu dieser gehörige Kolloquien und mündliche Prüfungen über den Inhalt 
der Bachelorarbeit sind nicht studienbegleitend.  
 
(3) Der Zeitpunkt, die Art und der Umfang der studienbegleitenden Prüfungsleistungen bzw. 
Studienleistungen sind allen Studierenden rechtzeitig, – in der Regel zu Beginn der Vorle-
sungszeit, bekannt zu geben. 
 
(4) 1Macht ein Kandidat oder eine Kandidatin durch Vorlage eines ärztlichen Attestes glaub-
haft, dass er oder sie wegen länger andauernder oder ständiger gesundheitlicher Beschwer-
den, Beeinträchtigungen oder Behinderung nicht in der Lage ist, Prüfungsleistungen ganz 
oder teilweise in der vorgesehenen Form abzulegen, so gestattet ihm oder ihr der oder die 
Vorsitzende des Prüfungsausschusses auf Antrag, die Prüfungsleistungen innerhalb einer 
verlängerten Bearbeitungszeit oder gleichwertige Prüfungsleistungen in einer anderen Form 
zu erbringen. 2Entsprechendes gilt für Studien- und sonstige Leistungen. 3Dasselbe gilt bei 
Krankheit eines von ihm oder ihr zu versorgenden Kindes. 
 
(5) 1Beurlaubte Studierende sind nicht berechtigt, Lehrveranstaltungen zu besuchen und 
Prüfungsleistungen zu erbringen; anderweitige Regelungen in Kooperationsvereinbarungen 
bleiben unberührt. 2Beurlaubte Studierende, die gemäß § 61 Absatz 3 Landeshochschulge-
setz Schutzzeiten (derzeit Schutzzeiten entsprechend § 3 Absatz 1, § 6 Absatz 1 des Mut-
terschutzgesetzes, Elternzeit entsprechend § 15 Absätze 1 bis 3 des Bundeselterngeld- und 
Elternzeitgesetzes oder Zeiten der Pflege von pflegebedürftigen nahen Angehörigen im 
Sinne von § 7 Absatz 3 des Pflegezeitgesetzes, die pflegebedürftig im Sinne der §§ 14 und 
15 des Elften Buches Sozialgesetzbuch sind) in Anspruch nehmen, sind berechtigt, an Lehr-
veranstaltungen teilzunehmen und Studien- und Prüfungsleistungen zu erbringen. 
3Regelungen in der Zulassungs- und Immatrikulationsordnung der Universität Tübingen in 
der jeweils gültigen Fassung gehen vor.  
 
(6) 1Art, Inhalt und Umfang der Studienleistungen und studienbegleitenden und sonstigen 
Prüfungsleistungen, Prüfungsanforderungen und etwaige weitere, besondere Zulassungs-
voraussetzungen können auch im Modulhandbuch festgelegt werden. 2Regelungen in der 
Studien- und Prüfungsordnung gehen den Regelungen im Modulhandbuch jedoch vor.  
 
(7) Der oder die Vorsitzende des Prüfungsausschusses sorgt dafür, dass die jeweiligen Prü-
fungstermine rechtzeitig bekannt gegeben werden.   
 

§ 13  Meldung und Zulassung zu studienbegleitenden Prüfungsleistungen 
 
(1) Für jede studienbegleitende Prüfungsleistung müssen sich die Studierenden bis zu einem 
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vom Prüfungsausschuss festgelegten Termin entsprechend den vom Prüfungsausschuss 
festgelegten Regelungen anmelden.  
 
(2) 1Zu einer studienbegleitenden Prüfungsleistung kann nur zugelassen werden, wer  

1. an der Universität Tübingen in dem in § 1 Absatz 1 genannten Studiengang einge-
schrieben ist, und  

2. den Prüfungsanspruch(§ 32 Absatz 5 LHG) in dem in § 1 Absatz 1 genannten Studien-
gang nicht verloren hat, und  

3. die Bachelor- bzw. Abschluss-Prüfung in dem in § 1 Absatz 1 genannten Studiengang 
nicht endgültig nicht bestanden hat, und  

4. die gemäß dem Besonderen Teil der Studien- und Prüfungsordnung etwa weiteren 
notwendigen Voraussetzungen erfüllt.  

 
(3) 1Über die Zulassung zu einer studienbegleitenden Prüfungsleistung entscheidet der Prü-
fungsausschuss. 2Wird die Zulassung abgelehnt, erhält der oder die Studierende innerhalb 
von vier Wochen hierüber einen schriftlichen Bescheid, der zu begründen und mit einer 
Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen ist. 3Die Zulassung ist zu versagen, wenn  

1.  die in Absatz 2 genannten Voraussetzungen nicht erfüllt sind, oder  
2.  die Unterlagen unvollständig sind und trotz Aufforderung nicht fristgemäß vervollstän-

digt worden sind.  
4Die Zulassung kann darüber hinaus versagt werden, wenn sich der oder die Studierende in 
dem in § 1 Absatz 1 genannten Studiengang in einem laufenden Prüfungsverfahren befindet. 
5Andere Ablehnungsgründe sind nicht zulässig.  
 

§ 14  Mündliche Prüfungsleistungen 
 
(1) 1Mögliche Formen mündlicher Prüfungsleistungen sind insbesondere mündliche Prüfun-
gen, Referate, Kolloquien und Präsentationen. 2Weitere Prüfungsformen können im Modul-
handbuch vorgesehen werden. 
 
(2) 1Durch die mündlichen Prüfungsleistungen weist der Kandidat oder die Kandidatin nach, 
dass er oder sie die Zusammenhänge des Prüfungsgebietes erkennt und spezielle Frage-
stellungen in diese Zusammenhänge einzuordnen vermag. 2Durch die mündlichen Prüfungen 
soll ferner festgestellt werden, ob der Kandidat oder die Kandidatin über ein breites Grundla-
genwissen verfügt. 3Darüber hinaus kann dem Kandidaten oder der Kandidatin Gelegenheit 
gegeben werden, als Gegenstand mündlicher Prüfungen eingegrenzte Themen (Spezialge-
biete) zu benennen. 4Die Dauer einer mündlichen Prüfung beträgt je Kandidat oder Kandida-
tin in der Regel zwischen 15 und 30 Minuten. 5Die mündliche Prüfung findet in Gegenwart 
eines Beisitzers oder einer Beisitzerin statt. 
 
(3) 1Die wesentlichen Gegenstände und die wesentlichen Ergebnisse der mündlichen Prü-
fung sind in einem Protokoll festzuhalten, das vom Prüfer oder von der Prüferin und, soweit 
ein solcher oder eine solche hinzuzuziehen ist, vom Beisitzer oder von der Beisitzerin zu 
unterzeichnen ist. 2Das Ergebnis der mündlichen Prüfung ist dem Kandidaten oder der Kan-
didatin im Anschluss an die mündliche Prüfung bekannt zu geben.  
 
(4) 1Die Prüfungen sind nicht öffentlich. 2Studierende, die zu einem späteren Prüfungstermin 
die gleiche Prüfungsleistung erbringen wollen, können nach Maßgabe der räumlichen Ver-
hältnisse als Zuhörer oder Zuhörerinnen zugelassen werden, es sei denn, der Kandidat oder 
die Kandidatin widerspricht. 3Die Zulassung als Zuhörer oder Zuhörerin erstreckt sich nicht 
auf die Beratung der Prüfungsergebnisse und die Bekanntgabe derselben an die Kandidaten 
und Kandidatinnen. 
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§ 15  Schriftliche Prüfungsleistungen 
 
(1) 1Mögliche Formen schriftlicher Prüfungsleistungen sind insbesondere Klausuren, Haus-
arbeiten, die schriftliche Ausarbeitung eines Referates und Testate. 2Weitere Prüfungsfor-
men können im Modulhandbuch vorgesehen werden. 
 
(2) 1In Klausurarbeiten und in sonstigen schriftlichen Arbeiten weist der Kandidat oder die 
Kandidatin nach, dass er oder sie in begrenzter Zeit und mit begrenzten Hilfsmitteln mit den 
Methoden des Faches ein Problem erkennen und Wege zu einer Lösung finden kann. 2Dem 
Kandidaten oder der Kandidatin können mehrere Aufgaben gestellt werden, von denen er 
oder sie eine oder mehrere zur Bearbeitung auswählt. 3Die Dauer einer Klausurarbeit soll in 
der Regel mindestens 60 und höchstens 240 Minuten betragen.  
 
(3) 1Über den Verlauf von Klausuren ist ein Protokoll anzufertigen, in dem besondere Vor-
kommnisse, insbesondere Versuche eines Kandidaten oder einer Kandidatin, das Ergebnis 
durch Täuschung oder Benutzung nicht zulässiger Hilfsmittel zu beeinflussen, festzuhalten 
sind. 2Das Protokoll ist von den Aufsichtspersonen zu unterschreiben.  
 

§ 16  Bewertung der Prüfungsleistungen 
 
(1) 1Die Noten für die einzelnen Prüfungsleistungen werden von den jeweiligen Prüfern und 
Prüferinnen festgesetzt. 2Für die Bewertung der Prüfungsleistungen sind folgende Noten zu 
verwenden: 

1 = sehr gut    = eine hervorragende Leistung; 
2 = gut  = eine Leistung, die erheblich über den 

durchschnittlichen Anforderungen liegt; 
3 = befriedigend   = eine Leistung, die durchschnittlichen 

Anforderungen entspricht; 
4 = ausreichend  = eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch 

den Anforderungen genügt; 
5 = nicht ausreichend  = eine Leistung, die wegen erheblicher Män-

gel den Anforderungen nicht mehr genügt. 
 
3Zur differenzierten Bewertung der Prüfungsleistungen können die Noten um den Wert von 
0,3 angehoben oder gesenkt werden. 4Die Noten 0,7, 4,3, 4,7 und 5,3 werden nicht verge-
ben. 
 
(2) Die Noten in den Modulen lauten: 

bei einem Durchschnitt bis 1,50 = sehr gut; 

bei einem Durchschnitt von 1,51 bis 2,50 = gut; 

bei einem Durchschnitt von 2,51 bis 3,50 = befriedigend; 

bei einem Durchschnitt von 3,51 bis 4,00 = ausreichend; 

bei einem Durchschnitt ab 4,01 = nicht ausreichend. 

 

(3) 
1
Sofern sich eine Modulabschlussprüfung aus mehreren benoteten Komponenten 

zusammensetzt, errechnet sich die Modulnote, soweit in dieser Ordnung und insbesondere 
im Besonderen Teil dieser Studien- und Prüfungsordnung nichts Abweichendes geregelt ist, 
aus dem Durchschnitt der nach Leistungspunkten gewichteten Noten für die einzelnen Prü-

fungsleistungen. 
2
Dabei werden zwei Dezimalstellen hinter dem Komma berücksichtigt; alle 

weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen. 
 
(4) 1Sofern Prüfungsleistungen von mehreren Personen als Prüfer oder Prüferinnen bewertet 
werden, ergibt sich die Note aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen. 2Dabei 
gilt Absatz 2 und Absatz 3 Satz 2 entsprechend.  
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(5) 1Soweit in dieser Ordnung die Bildung von Gesamtnoten für eine evtl. Orientierungs- oder 
eine evtl. Zwischenprüfung vorgesehen ist gelten, soweit im Besonderen Teil dieser Studien- 
und Prüfungsordnung nichts Abweichendes geregelt ist, Absatz 2 und Absatz 3 Satz 2 ent-
sprechend. 2Die Bildung der Bachelor-Gesamtnote ist in § 23 geregelt. 
 
(6) Werden Prüfungsleistungen aus anderen Studiengängen importiert, so gelten für die 
Bewertung dieser Prüfungsleistung die Bestimmungen des Studienganges, aus dem die 
Prüfungsleistung stammt.  
 

IV.  Bachelorarbeit 
 

§ 17  Voraussetzungen für die Zulassung zur Bachelorarbeit und etwaigen anderen, 
am Ende des Studiums zu erbringenden mündlichen Prüfungen  

 
Zur Bachelorarbeit sowie einer etwaig geforderten mündlichen Abschlussprüfung am Ende 
des Bachelor-Studiums, mündlichen Prüfung über den Inhalt der Bachelorarbeit und / oder 
dem etwaig geforderten, zur Bachelorarbeit gehörigen Abschluss-Kolloquium kann nur 
zugelassen werden, wer: 

1.  die Zulassungsvoraussetzungen entsprechend § 13 Absatz 2 erfüllt, und  
2.  die nach dieser Prüfungsordnung etwa geforderte Orientierungsprüfung in dem in § 1 

Absatz 1 genannten Studiengang bestanden hat, und  
3.  die im Besonderen Teil dieser Studien- und Prüfungsordnung etwa geforderten weite-

ren fachlichen Zulassungsvoraussetzungen erfüllt. 
 

§ 18  Zulassungsverfahren 
 
(1) 1Der Antrag auf Zulassung zur Bachelorarbeit sowie der etwaig geforderten mündlichen 
Abschlussprüfung am Ende des Bachelor-Studiums, mündlichen Prüfung über den Inhalt der 
Bachelorarbeit und / oder dem etwaig geforderten, zur Bachelorarbeit gehörigen Abschluss-
Kolloquium (Meldung) ist schriftlich beim Prüfungsausschuss zu stellen. 2In ihm ist der Stu-
diengang anzugeben und gegebenenfalls der oder die vom Kandidaten oder von der Kandi-
datin als Prüferin oder Prüfer vorgeschlagene Person zu benennen. 3Dem Antrag sind bei-
zufügen: 

1. das Studienbuch oder die an seine Stelle getretenen Unterlagen, 
2. die Nachweise über das Vorliegen der in § 17 Ziff. 1-3 genannten Voraussetzungen, 
3. eine Erklärung darüber, ob der Kandidat oder die Kandidatin den Prüfungsanspruch 

(§ 32 Absatz 5 LHG) in dem in § 1 Absatz 1 genannten Studiengang verloren hat und 
ob er oder sie sich in einem laufenden Prüfungsverfahren in demselben Studiengang 
befindet. 

 
(2) Ist es dem Kandidaten oder der Kandidatin nicht möglich, eine nach Absatz 1 erforderli-
che Unterlage in der vorgeschriebenen Weise beizufügen, kann der Prüfungsausschuss im 
Einzelfall gestatten, den Nachweis auf andere Art zu führen. 
 
(3) Über die Zulassung entscheidet der Prüfungsausschuss. 
 
(4) 1Der Kandidat oder die Kandidatin gilt als zugelassen, wenn der Antrag nicht innerhalb 
von zwei Wochen abgelehnt wird. 2Der Antrag muss abgelehnt werden, wenn die Zulas-
sungsvoraussetzungen nicht erfüllt sind. 3Die Zulassung kann darüber hinaus versagt wer-
den, wenn sich der oder die Studierende in dem in § 1 Absatz 1 genannten Studiengang in 
einem laufenden Prüfungsverfahren befindet. 4Andere Ablehnungsgründe sind nicht zulässig. 
5Eine Ablehnung ist schriftlich zu begründen. 
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§ 19  Bachelorarbeit  
 
(1) 1Die Bachelorarbeit ist eine Prüfungsarbeit. 2Sie soll zeigen, dass der Verfasser oder die 
Verfasserin in der Lage ist, innerhalb einer vorgegebenen Frist ein Problem selbständig nach 
wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten und die so gewonnenen Ergebnisse sachge-
recht schriftlich darzustellen. 3Das Thema ist dem Bereich der Molekularen Medizin / Biome-
dizin zu entnehmen; es soll in der Regel von einem Prüfer oder einer Prüferin nach § 5 im 

Rahmen des Moduls „Bachelorarbeit“ im vierten Jahr gestellt werden. 
4
Findet der oder die 

Studierende keine Themenstellung für die Bachelorarbeit, so sorgt der oder die Vorsitzende 
des Prüfungsausschusses auf schriftlichen Antrag dafür, dass der oder die Studierende 
rechtzeitig ein Thema für die Bachelorarbeit erhält. 5Das Thema wird über den Prüfungsaus-
schuss ausgegeben, der Zeitpunkt der Ausgabe und das Thema sind aktenkundig zu 
machen. 6Dem oder der Studierenden ist Gelegenheit zu geben, Vorschläge für das Thema 
der Bachelorarbeit zu machen; ein Anspruch auf deren Berücksichtigung besteht jedoch 
nicht. 
 
(2) 1Die Bearbeitungsfrist der Bachelorarbeit von der Ausgabe des Themas bis zur Abgabe 
der Arbeit beträgt 11 Wochen, das Thema ist so festzulegen und die Aufgabenstellung ist 
vom Betreuer oder der Betreuerin so zu begrenzen, dass die Bachelorarbeit innerhalb dieser 
Frist angefertigt werden kann. 2Die Abgabefrist kann in begründeten Fällen auf Antrag vom 
Prüfungsausschuss verlängert werden.  
 
(3) 1Die Arbeit soll, soweit im Besonderen Teil dieser Studien- und Prüfungsordnung nichts 
Abweichendes geregelt ist, nach Wahl des oder der Studierenden in deutscher oder engli-
scher Sprache verfasst sein; über Anträge auf Abfassung in einer anderen Sprache ent-
scheidet der Prüfungsausschuss. 2Die fertige Bachelorarbeit ist innerhalb der Bearbeitungs-
frist in einem gebundenen Exemplar beim Prüfungsausschuss abzugeben und zusätzlich 

dort in einem vom Prüfungsausschuss festgelegten Dateiformat einzureichen. 
3
Der Zeitpunkt 

der Abgabe ist aktenkundig zu machen. 4Die Bachelorarbeit kann neben einem ausgedruck-
ten Text auch multimediale Teile auf elektronischen Datenträgern enthalten, sofern die The-
menstellung dies erfordert. 5Das Bewertungsverfahren soll spätestens 4 Wochen nach 
Abgabe der Arbeit abgeschlossen sein; die Überwachung dieser Frist ist Aufgabe des Prü-
fungsausschusses. 6Bei Krankheit oder sonstiger Verhinderung von Prüfern oder Prüferin-
nen, die Frist einzuhalten, kann der Prüfungsausschuss insoweit andere Prüfer oder Prüfe-
rinnen bestellen.  
 
(4) Der Kandidat oder die Kandidatin hat der Bachelorarbeit eine persönlich unterzeichnete 
Erklärung beizufügen, in der er oder sie versichert, dass er oder sie die Arbeit selbständig 
verfasst, keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel und Quellen benutzt hat, alle wört-
lich oder sinngemäß aus anderen Werken übernommenen Aussagen als solche gekenn-
zeichnet hat und dass die Arbeit weder vollständig noch in wesentlichen Teilen Gegenstand 
eines anderen Prüfungsverfahrens gewesen ist und dass er oder sie die Arbeit weder voll-
ständig noch in wesentlichen Teilen bereits veröffentlicht hat sowie dass das in Dateiform 
eingereichte Exemplar mit eingereichten gebundenen Exemplaren übereinstimmt. 
 
(5) 1Die Bachelorarbeit wird von einer Person als Prüfer oder Prüferin bewertet, welche der 
Betreuer oder die Betreuerin der Arbeit sein kann. 2§ 16 Absatz 1 und soweit eine Bewertung 
durch mehr als eine Person vorgesehen ist § 16 Absatz 4 gelten entsprechend. 3Ist eine 
Bewertung durch mehr als eine Person vorgesehen und weichen die Einzelbewertungen um 
mehr als eine ganze Notenstufe im Sinne des § 16 Absatz 1 Satz 2 voneinander ab oder 
lautet mindestens eine von ihnen „nicht ausreichend“, holt der oder die Vorsitzende des 
Prüfungsausschusses die Bewertung eines weiteren Prüfers oder einer weiteren Prüferin ein. 
4In Ausnahmefällen kann der Prüfungsausschuss auf gesonderten Antrag des Kandidaten  
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gestatten, dass die Bachelorarbeit von einem Hochschullehrer oder Privatdozenten in einer 
anderen Einrichtung innerhalb oder außerhalb der Universität Tübingen oder von einem 
Hochschullehrer oder Privatdozenten eines anderen Fachbereichs oder einer anderen Fakul-
tät betreut wird. 
 
(6) 1Für eine etwaig geforderte mündliche Abschlussprüfung am Ende des Bachelor-Stu-
diums, mündliche Prüfung über den Inhalt der Bachelorarbeit und ein etwaig gefordertes, zur 
Bachelorarbeit gehöriges Abschluss-Kolloquium gelten, soweit hier, im Besonderen Teil die-
ser Studien- und Prüfungsordnung oder im Modulhandbuch nichts Abweichendes geregelt 
ist, die Regelungen über mündliche Prüfungsleistungen entsprechend. 2Sie werden von einer 
Person als Prüfer oder Prüferin bewertet und finden in zusätzlicher Gegenwart eines Beisit-
zers oder einer Beisitzerin statt; für die Benotung gilt § 16.  
 

V.  Bestehen und Nichtbestehen von Prüfungen  
 

§ 20  Bestehen und Nichtbestehen von Prüfungen  
 
(1) 1Eine Prüfungsleistung ist bestanden, wenn sie mindestens mit der Note „ausreichend“ 
(4,0) bewertet wurde; eine Modulabschlussprüfung, die sich aus mehreren benoteten Kom-
ponenten zusammensetzt, ist bestanden, wenn die Modulnote mindestens „ausreichend“ 
(4,0) ist und jede der Komponenten für sich genommen mindestens mit der Note „ausrei-
chend“ (4,0) bewertet wurde. 2Die Bachelorarbeit sowie eine etwaig geforderte mündliche 
Abschlussprüfung am Ende des Bachelor-Studiums, mündliche Prüfung über den Inhalt der 
Bachelorarbeit und ein etwaig gefordertes, zur Bachelorarbeit gehöriges Abschluss-Kollo-
quium sind bestanden, wenn sie mindestens mit der Note „ausreichend“ (4,0) bewertet wur-
den; sie müssen jeweils für sich bestanden sein. 
 
(2) 1Hat der Kandidat oder die Kandidatin eine studienbegleitende Prüfungsleistung oder die 
Bachelorarbeit nicht bestanden, so erteilt der oder die Vorsitzende des Prüfungsausschus-
ses ihm oder ihr hierüber Bescheid mit einer Rechtsbehelfsbelehrung, die auch darüber Aus-
kunft gibt, ob und in welchem Umfang die Prüfungsleistung wiederholt werden kann. 2Außer 
beim Nichtbestehen der Bachelorarbeit kann die Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses 
auch auf andere Art und Weise erfolgen. 3Für eine etwaig geforderte mündliche Abschluss-
prüfung am Ende des Bachelor-Studiums, mündliche Prüfung über den Inhalt der Bachelor-
arbeit und ein etwaig gefordertes, zur Bachelorarbeit gehöriges Abschluss-Kolloquium gelten 
die Regelungen zur Bachelorarbeit in den Sätzen 1 und 2 entsprechend. 
 
(3) 1Hat ein Kandidat oder eine Kandidatin eine nach der Studien- und Prüfungsordnung 
erforderliche studienbegleitende Prüfungsleistung, eine nach dieser Ordnung etwa vorgese-
hene Orientierungsprüfung oder eine nach dieser Ordnung etwa vorgesehene Zwischenprü-
fung  endgültig nicht bestanden, wird ihm oder ihr auf seinen oder ihren Antrag gegen Vor-
lage der entsprechenden Nachweise und der Exmatrikulationsbescheinigung vom Prüfungs-
ausschuss eine Bescheinigung ausgestellt, die die erbrachten Prüfungsleistungen und Stu-
dienleistungen und deren Noten sowie die zur jeweiligen Prüfung noch fehlenden Prüfungs-
leistungen enthält und erkennen lässt, dass die Prüfung nicht bestanden ist. 2Entsprechen-
des gilt, wenn der Prüfungsanspruch durch Ablauf einer Frist zur Ablegung von Studien- und 
Prüfungsleistungen erloschen ist. 
 
(4) Werden Prüfungsleistungen aus anderen Studiengängen importiert, so gelten für Beste-
hen und Nichtbestehen dieser Prüfungsleistung die Bestimmungen des Studienganges, aus 
dem die Prüfungsleistung stammt. 
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VI.  Wiederholung nicht bestandener Prüfungen  
 

§ 21  Wiederholung studienbegleitender Prüfungsleistungen 
 
(1) 1Für die Wiederholung der als möglicher Bestandteil einer evtl. vorgesehenen Orientie-
rungs- oder einer evtl. vorgesehenen Zwischenprüfung geforderten studienbegleitenden Prü-
fungsleistungen gelten die dortigen Regelungen, sonstige studienbegleitende Prüfungsleis-
tungen, die nicht bestanden wurden oder als nicht bestanden gelten, können zweimal wie-
derholt werden. 2Prüfungsanmeldungen gemäß § 13 Absatz 1 gelten zugleich als bedingte 
Anmeldung auch zu den entsprechenden Wiederholungsprüfungen. 3Bei einer Wiederho-
lungsprüfung werden nur die Prüfungsleistungen wiederholt, die beim vorangehenden 
Prüfungsversuch schlechter als mit einschließlich „ausreichend“ (4,0) benotet wurden; die 
Noten der übrigen Prüfungsleistungen des vorangehenden Prüfungsversuchs werden bei der 
Notenberechnung berücksichtigt. 
 
(2) 1Die Wiederholungsprüfung ist – unter Beachtung einer nach der Studien- und Prüfungs-
ordnung etwa vorgesehenen Frist für die Orientierungsprüfung und einer nach der Studien- 
und Prüfungsordnung etwa vorgesehenen Frist für die Zwischenprüfung oder Bachelor-Prü-
fung – im selben Semester oder in dem auf die nicht bestandene Prüfung folgenden 
Semester, spätestens jedoch im übernächsten Semester nach der erstmals nicht bestande-
nen Prüfung abzulegen und findet in der Regel zeitlich und vom Inhalt her im Rahmen der für 
diese Prüfung vorgesehenen regulären Prüfungstermine statt. 2Bei Versäumnis der Frist für 
die Wiederholungsprüfung ist diese mit „nicht ausreichend“ (5,0) zu bewerten, es sei denn, 
der oder die Studierende hat das Versäumnis nicht zu vertreten.  
 
(3) Wurde die nicht bestandene Prüfung bzw. Prüfungsleistung spätestens sechs Wochen 
vor Beginn der Vorlesungszeit des folgenden Semesters erbracht und ist das Bestehen der 
Wiederholungsprüfung Bedingung für die Zulassung zu einer Prüfungsleistung des folgenden 
Semesters oder für den Besuch einer Lehrveranstaltung des folgenden Semesters, so soll 
dem oder der Studierenden auf Antrag gegenüber dem Prüfungsausschuss Gelegenheit 
gegeben werden, die Wiederholungsprüfung so rechtzeitig abzulegen, dass er oder sie zu 
dieser Prüfungsleistung zugelassen werden kann bzw. die Lehrveranstaltung besuchen 
kann. 
 
(4) Zwischen der Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses der Erstprüfung und der Wieder-
holungsprüfung müssen in der Regel mindestens drei Wochen liegen.  
 
(5) 1Bei einer Wiederholungsprüfung, die nicht im Rahmen der Prüfungstermine der auf die 
nicht bestandene Prüfung folgenden Semester abgelegt wird, kann die Art der zu erbringen-
den Prüfungsleistung von der in den fachspezifischen Bestimmungen und insbesondere im 
Modulhandbuch festgelegten Prüfungsart abweichen, sofern die fachspezifischen Gegeben-
heiten dies erfordern. 2Art und Umfang der in der Wiederholungsprüfung zu erbringenden 
Prüfungsleistung/en sind dem oder der Studierenden in diesem Fall spätestens zusammen 
mit dem Wiederholungstermin mitzuteilen.  
 
(6) Die Wiederholung einer bestandenen Prüfungsleistung ist nicht zulässig.  
 

§ 22  Wiederholung der Bachelorarbeit sowie etwaiger anderer, am Ende des Stu-
diums zu erbringender mündlicher Prüfungen  

 
(1) 1Eine Bachelorarbeit, die nicht bestanden ist oder als nicht bestanden gilt, kann einmal 
wiederholt werden; eine zweite Wiederholung ist ausgeschlossen. 2Der Antrag auf Wieder-
holung muss spätestens zwei Monate nach Bestandskraft des Prüfungsbescheides einge-
reicht werden; bei Versäumnis dieser Frist erlischt der Prüfungsanspruch, es sei denn, der  
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oder die Studierende hat das Versäumnis nicht zu vertreten. 3Das Thema kann nur einmal 
und nur innerhalb der ersten 4 Wochen der Bearbeitungszeit zurückgegeben werden; in die-
sem Fall beginnt die Frist für die Bearbeitung des Themas erneut von vorne zu laufen. 4Eine 
Rückgabe des Themas ist bei einer Wiederholung jedoch nur dann zulässig, wenn der oder 
die Studierende bei der Anfertigung seiner oder ihrer ersten Arbeit von dieser Möglichkeit 
keinen Gebrauch gemacht hat.  
 
(2) Die Wiederholung einer bestandenen Bachelorarbeit ist nicht zulässig.  
 
(3) 1Für eine etwaig geforderte mündliche Abschlussprüfung am Ende des Bachelor-Stu-
diums, mündliche Prüfung über den Inhalt der Bachelorarbeit und ein etwaig gefordertes, zur 
Bachelorarbeit gehöriges Abschluss-Kolloquium gelten jeweils die Vorschriften des Absatz 1 
Satz 1, 2 und Absatz 2 entsprechend. 
 

VII.  Bachelor-Gesamtnote  
 

§ 23  Bildung der Bachelor-Gesamtnote  
 
(1) Ist die Bachelor-Prüfung bestanden, so wird eine Bachelor-Gesamtnote gebildet, wobei 
als Berechnungsgrundlage jeweils die entsprechenden Dezimalnoten anzusetzen sind. 
 
(2) 1Die Berechnung der Bachelor-Gesamtnote ergibt sich aus dem Besonderen Teil dieser 
Studien- und Prüfungsordnung. 2Für die Bachelor-Note gelten soweit in dieser Ordnung und 
insbesondere im Besonderen Teil dieser Ordnung nichts Abweichendes geregelt ist § 16 
Absatz 2 und § 16 Absatz 3 Satz 2 entsprechend.  
 

VIII.  Prüfungszeugnis, Urkunde, Bescheinigung  
 

§ 24  Zeugnis und weitere Nachweise  
 
(1) 1Hat der Kandidat oder die Kandidatin die Bachelor-Prüfung bestanden, so erhält er oder 
sie ein Zeugnis. 2In das Zeugnis wird die Bachelor-Gesamtnote und das Thema der Bachelo-
rarbeit eingetragen. 3Das Zeugnis wird vom Dekan oder von der Dekanin der Medizinischen 
Fakultät und von dem oder der Vorsitzenden des Prüfungsausschusses unterzeichnet. 4Es 
trägt das Datum des Tages, an dem die letzte zur Bachelor-Prüfung gehörende Prüfungs-
leistung erbracht worden ist. 5Es wird in deutscher Sprache ausgestellt, zudem wird eine 
Übersetzung in englischer Sprache ausgehändigt.  
 
(2) 1Die Hochschule stellt ein Diploma Supplement (DS) entsprechend dem „Diploma Supp-
lement Modell“ der Europäischen Kommission, des Europarats und der UNESCO, welches 
das Profil des Studiengangs darstellt, sowie eine Leistungsübersicht (Transcript of Records), 
jeweils in deutscher Sprache, aus; zudem wird eine Übersetzung in englischer Sprache aus-
gehändigt.  
2Die Leistungsübersicht enthält folgende Angaben: 

- die im Laufe des Bachelor-Studiums belegten Module sowie ihre Komponenten und 
ihre ECTS-Punkte im fachspezifischen Bereich sowie im Bereich überfachlicher 
berufsfeldorientierter Kompetenzen, 

- die Modulnoten, 
- die Note der Bachelorarbeit und einer etwaig vorgesehenen mündlichen Abschlussprü-

fung am Ende des Bachelor-Studiums, einer etwaig vorgesehenen mündlichen Prüfung 
über den Inhalt der Bachelorarbeit bzw. eines etwaig geforderten, zur Bachelorarbeit 
gehörigen Abschluss-Kolloquiums. 

3Die Notenangaben erfolgen dabei jeweils in Form von Dezimalnoten. 
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(3) 1Die Gesamtnote wird auf Grundlage des European Credit Transfer and Accumulation 
System ergänzt durch eine relative Note. 2Dies kann insbesondere entsprechend dem ECTS 
Users‘ Guide durch eine ECTS-Einstufungstabelle (Angabe der statistischen Verteilung der 
Noten in von Hundert bestimmter Prüfungskohorten) in der Leistungsübersicht bzw. im 
Diploma Supplement erfolgen. 3Einzelheiten zur Angabe der relativen Note legt der Prü-
fungsausschuss unter Berücksichtigung der europäischen Rahmenvorgaben fest. 
 

§ 25  Urkunde 
 

(1) 1Gleichzeitig mit dem Zeugnis der Bachelor-Prüfung erhält der Kandidat oder die Kandi-
datin eine Bachelor-Urkunde mit dem Datum des Zeugnisses. 2Darin wird die Verleihung des 
akademischen Bachelorgrades nach § 2 beurkundet. 3Zudem wird auch eine englische 
Übersetzung der Urkunde ausgehändigt. 
 
(2) Die Bachelor-Urkunde wird vom Dekan oder von der Dekanin und von dem oder der Vor-
sitzenden des Prüfungsausschusses unterzeichnet und mit dem Siegel der Universität ver-
sehen. 
 
(3) Der akademische Grad darf erst nach der Aushändigung der Urkunde geführt werden.  
 

§ 26  Bescheinigung bei Nichtbestehen der Gesamtprüfung  
 
(1) Studierende, die die Bachelor-Prüfung endgültig nicht bestanden haben, erhalten hier-
über vom Prüfungsausschuss einen schriftlichen Bescheid, der mit einer Rechtsbehelfsbe-
lehrung zu versehen ist.  
 
(2) 1Hat der oder die Studierende die Bachelor-Prüfung endgültig nicht bestanden, so wird 
ihm oder ihr auf Antrag eine von dem oder der Vorsitzenden des Prüfungsausschusses 
unterzeichnete schriftliche Bescheinigung ausgestellt, die die erbrachten Prüfungsleistungen 
und ggf. Studienleistungen enthält und erkennen lässt, dass die Bachelor-Prüfung insgesamt 
endgültig nicht bestanden ist. 2Entsprechendes gilt, wenn der Prüfungsanspruch durch 
Ablauf einer Frist zur Erbringung der Leistungen für die Bachelor-Prüfung erloschen ist.  
 

IX.  Schlussbestimmungen  
 

§ 27  Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß  
 
(1) 1Eine Prüfungsleistung gilt als mit „nicht ausreichend“ bewertet, wenn der Kandidat oder 
die Kandidatin zu einem Prüfungstermin ohne triftige Gründe nicht erscheint, ohne dass er 
oder sie sich in der vom Prüfungsausschuss festgelegten Form fristgerecht von diesem 
abgemeldet hat oder wenn er oder sie nach Beginn der Prüfung ohne triftige Gründe von der 
Prüfung zurücktritt. 2Dasselbe gilt, wenn eine schriftliche oder praktische Prüfungsleistung 
nicht innerhalb der vorgegebenen Bearbeitungszeit erbracht wird. 3Die Abmeldung von einer 
schriftlichen oder praktischen Prüfungsleistung oder der Bachelorarbeit ohne Angabe von 
Gründen ist bis einschließlich am fünften Werktag (ohne Samstage) vor dem ersten Tag des 
Prüfungstermins möglich. 4Bei mündlichen Prüfungsleistungen muss die Abmeldung spä-
testens einschließlich am fünften Werktag (ohne Samstage) vor dem ersten Tag des betref-
fenden Prüfungstermins erklärt werden. 
 
(2) 1Die für den Rücktritt oder das Versäumnis geltend gemachten Gründe müssen dem 
Prüfungsausschuss unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. 2Bei 
Krankheit des Kandidaten oder der Kandidatin oder eines von ihm oder ihr zu versorgenden 
Kindes kann die Vorlage eines ärztlichen Attestes verlangt werden. 3Werden die Gründe 
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anerkannt, so wird ein neuer Termin anberaumt. 4Die bereits vorliegenden Prüfungsergeb-
nisse sind in diesem Fall anzurechnen. 
 
(3) 1Versucht ein Kandidat oder eine Kandidatin, das Ergebnis seiner oder ihrer Prüfungs-
leistung durch Täuschung oder Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, so 
gilt die betreffende Prüfungsleistung als mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet. 2Ein Kandidat 
oder eine Kandidatin, der oder die den ordnungsgemäßen Ablauf der Prüfung stört, kann von 
dem jeweiligen Prüfer oder der jeweiligen Prüferin oder von der aufsichtsführenden Person 
von der Fortsetzung der Prüfungsleistung ausgeschlossen werden; in diesem Fall gilt die 
betreffende Prüfungsleistung als mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet. 3In schwerwiegenden 
Fällen der Sätze 1 und 2 kann der Prüfungsausschuss den Kandidaten oder die Kandidatin 
von der Erbringung weiterer Prüfungsleistungen ausschließen.  
 
(4) 1Über die Anerkennung der Gründe für Versäumnis und Rücktritt entscheidet der Prü-
fungsausschuss. 2Der Kandidat oder die Kandidatin kann innerhalb einer Frist von einem 
Monat verlangen, dass Entscheidungen nach Absatz 3 vom Prüfungsausschuss überprüft 
werden. 
 
(5) Werden Prüfungsleistungen aus anderen Studiengängen importiert, so gelten für die 
Abmeldung, Versäumnis, Rücktritt, Täuschung und Ordnungsverstoß hinsichtlich dieser 
Prüfungsleistungen die Bestimmungen des Studienganges, aus dem die Prüfungsleistung 
stammt. 
 

§ 28  Schutzbestimmungen  
 
(1) 1Die Möglichkeit der Inanspruchnahme der Schutzfristen des Mutterschutzgesetzes sowie 
der Fristen für die Elternzeit nach Maßgabe des jeweils gültigen Gesetzes zum Elterngeld 
und zur Elternzeit (Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz – BEEG) wird gewährleistet; der 
Prüfungsausschuss entscheidet auf Antrag über die Fristverlängerung und deren Dauer. 2Die 
Möglichkeit der Wahrnehmung von Familienpflichten nach § 32 Absatz 4 Nr. 5 LHG wird 
gewährleistet; der Prüfungsausschuss entscheidet auf Antrag über die Fristverlängerung und 
deren Dauer. 
 
(2) 1Studierende, die, ohne studierunfähig zu sein, wegen länger andauernder Krankheit oder 
wegen länger andauernder oder ständiger körperlicher Behinderung nicht in der Lage sind, 
die Lehrveranstaltungen regelmäßig zu besuchen oder die erwarteten Studien- bzw. Prü-
fungsleistungen zu erbringen, sind auf Antrag beim Prüfungsausschuss hin berechtigt, eine 
nach der Studien- und Prüfungsordnung etwa vorgesehene Orientierungsprüfung und eine 
nach der Studien- und Prüfungsordnung etwa vorgesehene Zwischenprüfung innerhalb einer 
angemessenen Frist nach Ablauf der in dieser Prüfungsordnung etwaig hierfür vorgesehe-
nen Fristen abzulegen; entsprechendes gilt, soweit in der Studien- und Prüfungsordnung 
eine Frist für die Erbringung der Bachelor-Prüfung vorgesehen ist. 2Der oder die Studierende 
hat anzugeben, um welchen Zeitraum eine Verlängerung der Fristen beantragt wird, der 
Prüfungsausschuss entscheidet über die Dauer der Verlängerung. 3Dem Antrag sind ent-
sprechende Nachweise, insbesondere ärztliche Atteste, beizulegen. 4Der oder die Studie-
rende ist verpflichtet, Änderungen in den Voraussetzungen unverzüglich mitzuteilen. 5Der 
Prüfungsausschuss hat zu prüfen, ob die vorstehend genannten Voraussetzungen vorliegen 
und teilt das Ergebnis sowie gegebenenfalls die neu festgesetzten Prüfungsfristen dem oder 
der Studierenden unverzüglich mit.  
 
(3) Eine Tätigkeit als gewähltes Mitglied in gesetzlich vorgesehenen Gremien oder sat-
zungsmäßigen Organen der Hochschule oder des Studierendenwerks während mindestens 
eines Jahres kann bis zu einem Studienjahr bei der Berechnung der Prüfungsfristen unbe-
rücksichtigt bleiben; die Entscheidung darüber trifft der Rektor oder die Rektorin. 
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§ 29  Ungültigkeit einer Prüfung bzw. Prüfungsleistung  
 
(1) 1Hat der Kandidat oder die Kandidatin bei einer Prüfungsleistung getäuscht, so kann, 
auch wenn diese Tatsache erst nach der Aushändigung des Zeugnisses bekannt wird, die 
Note der Prüfungsleistung, bei deren Erbringung er oder sie getäuscht hat, berichtigt werden. 
2Soweit dadurch erforderlich können in diesen Fällen durch den Prüfungsausschuss auch die 
weiteren Noten, Prüfungsleistungen und Prüfungen, auf die sich die Änderung dieser Note bei 
der Berechnung von Noten auswirkt, entsprechend berichtigt und soweit dadurch erforderlich 
für „nicht ausreichend“ (5,0) erklärt werden und soweit dadurch erforderlich durch den Prü-
fungsausschuss die Bachelor-Gesamtnote entsprechend berichtigt und soweit dadurch erfor-
derlich für „nicht ausreichend“ erklärt werden sowie eine nach der Studien- und Prüfungsord-
nung etwa geforderte Orientierungsprüfung, eine nach der Studien- und Prüfungsordnung 
etwa geforderte Zwischenprüfung bzw. die Bachelor-Prüfung für nicht bestanden erklärt wer-
den. 
 
(2) 1Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer Prüfung oder Prüfungsleistung 
nicht erfüllt, ohne dass der Kandidat oder die Kandidatin hierüber täuschen wollte, und wird 
diese Tatsache erst nach Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so wird dieser Mangel 
durch das Bestehen der Prüfung bzw. Prüfungsleistung geheilt. 2Hat der Kandidat oder die 
Kandidatin die Zulassung vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, so können die Noten der Prüfungs-
leistungen, auf die sich die Täuschung bezog, für „nicht ausreichend“ erklärt und entspre-
chend berichtigt werden, bei aus mehreren Komponenten bestehenden Prüfungsleistungen 
auch die Noten der Gesamt-Prüfungsleistung entsprechend berichtigt werden und soweit 
dadurch erforderlich in diesen Fällen für „nicht ausreichend“ erklärt und soweit dadurch 
erforderlich die Orientierungsprüfung, die Zwischenprüfung bzw. die Bachelor-Prüfung für 
nicht bestanden erklärt werden. 
 
(3) 1Dem Kandidaten oder der Kandidatin ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zur Äuße-
rung zu geben. 2Die Möglichkeit einer Entziehung des akademischen Bachelorgrades nach 
den gesetzlichen Bestimmungen besteht unbeschadet der Absatz 1 und 2.  
 
(4) 1Das unrichtige Prüfungszeugnis sowie ein etwaiges unrichtiges Transcript of Records ist 
einzuziehen und gegebenenfalls ein neues zu erteilen. 2Mit dem unrichtigen Zeugnis ist auch 
die Bachelor-Urkunde einzuziehen, wenn die Prüfung bzw. Prüfungsleistung aufgrund einer 
Täuschungshandlung nach Absatz 1 oder Absatz 2 Satz 2 für nicht bestanden erklärt wurde. 
3Eine Entscheidung nach Absatz 1 und Absatz 2 Satz 2 ist nach einer Frist von fünf Jahren, 
gerechnet vom Datum des Prüfungszeugnisses, ausgeschlossen. 
 
(5) Die Absätze 1-4 gelten für Studienleistungen entsprechend.  
 

§ 30  Einsicht in die Prüfungsakten  
 
(1) Nach Abschluss der Bachelor-Prüfung wird dem Absolventen oder der Absolventin auf 
Antrag innerhalb eines Jahres Einsicht in seine oder ihre Bachelorarbeit und die darauf 
bezogenen Gutachten und ebenfalls innerhalb eines Jahres in die Protokolle zu einer etwaig 
geforderten mündlichen Abschlussprüfung am Ende des Bachelor-Studiums, mündlichen 
Prüfung über den Inhalt der Bachelorarbeit bzw. zu einem etwaig geforderten, zur Bachelor-
arbeit gehörigen Abschluss-Kolloquium gewährt.  
 
(2) 1Für die Einsichtnahme in studienbegleitende schriftliche Prüfungsleistungen bzw. in 
Prüfungsprotokolle zu studienbegleitenden mündlichen Prüfungsleistungen gilt in der Regel 
eine Frist von vier Wochen nach Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses. 2Darüber hinaus 
können zusätzlich allgemeine Termine zur Einsichtnahme in bestimmte Prüfungsleistungen 
angeboten werden.  
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(3) 1Entsprechende Anträge sind schriftlich bei dem oder der Vorsitzenden des Prüfungsaus-
schusses zu stellen. 2Der Prüfungsausschuss bestimmt Ort und Zeit der Einsichtnahme.  
 

§ 31  Inkrafttreten, Übergangsregelung 
 
1Diese Studien- und Prüfungsordnung tritt am Tag nach der Veröffentlichung in den Amtli-
chen Bekanntmachungen der Universität Tübingen in Kraft. 2Sie gilt erstmals für das Winter-
Semester 2017/2018. 3Studierende, die ihr Bachelor-Studium im Bachelor-Studiengang 
Molekulare Medizin an der Universität Tübingen vor dem vorstehend genannten Semester 
aufgenommen haben, legen die Bachelor-Prüfung in Molekularer Medizin an der Universität 
Tübingen nach den bislang geltenden Regelungen ab, hinsichtlich des Prüfungsausschusses 
gilt jedoch § 4 dieser Satzung.  
 
 
 
Tübingen, den 15. Mai 2017 
 
 
 
 

Professor Dr. Bernd Engler 
Rektor 
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Studien- und Prüfungsordnung der Universität Tübingen für den Studiengang 

Molekulare Medizin mit akademischer Abschlussprüfung Bachelor of Science 

(B. Sc.) – Besonderer Teil – 

 
Aufgrund von §§ 19 Absatz 1 Satz 2 Ziffer 9, 32 Absatz 3 Landeshochschulgesetz (LHG) 
(GBl. 2005, 1) in der Fassung vom 1. April 2014 (GBl. S. 99), zuletzt geändert durch Artikel 2 
des Gesetzes vom 23. Februar 2016 (GBl. S. 108, 118), hat der Senat der Universität Tübin-
gen in seiner Sitzung am 11. Mai 2017 den nachstehenden Besonderen Teil der Studien- 
und Prüfungsordnung der Universität Tübingen für den Studiengang Molekulare Medizin mit 
akademischer Abschlussprüfung Bachelor of Science (B. Sc.) beschlossen. 
 
Der Rektor hat seine Zustimmung am 15. Mai 2017 erteilt. 
 
 
Inhaltsverzeichnis:  
 

Besonderer Teil  
 
§ 1  Geltung des Allgemeinen Teils 
I.  Ziele, Inhalte und Aufbau des Studiums 
§ 2  Studieninhalte und Studienziele, Regelstudienzeit, Studienumfang, Studienbeginn 
§ 3  Studienaufbau 
II.  Vermittlung der Studieninhalte 
§ 4  Arten von Lehrveranstaltungen innerhalb der Module 
§ 5  Studien- und Prüfungssprachen 
§ 6  Arten von Prüfungsleistungen 
III.  Organisation der Lehre und des Studiums 
§ 7  Studienumfang 
IV.  Orientierungsprüfung 
§ 8  Orientierungsprüfung 
V.  Zwischenprüfung   
§ 9  Zwischenprüfung 
VI.  Bachelor-Prüfung und Bachelor-Gesamtnote 
§ 10  Art und Durchführung der Bachelor-Prüfung 
§ 11  Bachelorarbeit 
§ 12  Bildung der Bachelor-Gesamtnote 
VII.  Schlussbestimmungen 
§ 13  Inkrafttreten, Übergangsregelung 
 

§ 1  Geltung des Allgemeinen Teils 
 
Die Studien- und Prüfungsordnung der Universität Tübingen für den Studiengang Molekulare 
Medizin mit akademischer Abschlussprüfung Bachelor of Science (B.Sc.) – Allgemeiner 
Teil – ist in der jeweils geltenden Fassung Bestandteil dieser Ordnung, soweit hier keine 
spezielleren Regelungen getroffen werden. 
 

I.  Ziele, Inhalte und Aufbau des Studiums 
 

§ 2  Studieninhalte und Studienziele, Regelstudienzeit, Studienumfang, Studien-
beginn  

 
(1) 1Das Studium des Bachelor of Science (B.Sc.) in Molekularer Medizin dient der Aneig-
nung von langfristigen, auf systematische kritische Erkenntnisgewinnung und Erkenntnisfort-
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schritt gerichteten grundlegenden wissenschaftlichen Qualifikationen, die eine erste allge-
meine wissenschaftlich fundierte berufsbezogene Qualifikation der Studierenden im Bereich 
der Molekularen Medizin / Biomedizin begründen. 2Die von den Studierenden zu erwerben-
den Qualifikationsziele sind im Modulhandbuch ausgewiesen. 
 

(2) 
1
Die Regelstudienzeit im Bachelor-Studiengang Molekulare Medizin ist in § 1 Absatz 6 

des Allgemeinen Teils dieser Ordnung geregelt. 
2
Der Erwerb von insgesamt 240 Leistungs-

punkten ist Voraussetzung, um diesen Bachelor-Studiengang erfolgreich abzuschließen. 
3Der Beginn des Studiums (Winter- bzw. Sommersemester) ist in der Zulassungs- und 
Immatrikulationsordnung der Universität Tübingen in ihrer jeweils gültigen Fassung geregelt.  
 

§ 3 Studienaufbau  
 

(1) 
1
Das Bachelor-Studium gliedert sich in vier Studienjahre. 

2
Das erste Jahr schließt mit der 

Orientierungsprüfung, das zweite mit der Zwischenprüfung und das vierte mit der Bachelor-
prüfung ab. 
 

(2) 
1
Die Studierenden absolvieren ein Programm von 240 Leistungspunkten, welches aus 

den folgenden Modulen besteht:  
 

Modul- 
Nummer 
(vorbe-
haltlich 
etwaiger 
Ände-
rungen, 
siehe 
Modul-
hand-

buch) 

Pflicht / 
Wahlpflicht 

Modultitel Empfohlenes 
Fach-
semester  
(vorbehaltlich 
Angebot und 
etwaiger 
Änderungen, 
siehe Modul-
handbuch) 

LP 

1 Pflicht Einführung in die Chemie 1 9 

2 Pflicht Medizinische Physik 1 6 

3 Pflicht Ringvorlesung BMZ und MM 1 6 

4 Pflicht Grundlagen der Anatomie 1 6 

5.1 Pflicht Molekularbiologie I 1 3 

6 Pflicht Präsentationstechniken 1 1 

 

7 Pflicht Biomathematik 2 3 

8 Pflicht Physikalische Chemie 2 3 

9.1 Pflicht Biochemie I 2 5 

10 Pflicht 
Versuchstierkunde und forschungs-
ethische Fragen 

2 3 
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11 Pflicht Pathologie/Neuropathologie 2 6 

5.2 Pflicht Molekularbiologie II 2 6 

12 Pflicht Journal Club/Paper fit 2 2 

13 Pflicht Oral Communication 2 2 

 

14.1 Pflicht Biostatistik 3 4 

15 Pflicht Medizinische Mikrobiologie 3 6 

9.2 Pflicht Biochemie II 3 4 

16.1 Pflicht Zellbiologie I 3 3 

17 Pflicht Vegetative Physiologie 3 6 

18 Pflicht Human- und Molekulargenetik 3 6 

 

14.2 Pflicht Biometrie/Epidemiologie 4 2 

19 Pflicht 
Grundlagen Medizinischer Labor-
diagnostik 

4 3 

20 Pflicht Immunologie 4 6 

16.2 Pflicht Zellbiologie II 4 6 

21 Pflicht Neurophysiologie 4 6 

22 Pflicht Biologische Sicherheit 4 3 

23.1 Pflicht Auslandsaufenthalt 5 30 

23.2 Pflicht Auslandsaufenthalt 6 30 

 

24 Pflicht Neurobiologie 7 3 

25 Pflicht Pharmakologie/Toxikologie  7 6 

26 Pflicht 
Literaturrecherche und wissen-
schaftliches Schreiben 

7 3 

27 Pflicht Virologie 7 3 

28.1 Pflicht Onkologie I 7 3 
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29 Pflicht Bioinformatik 8 3 

30.1 Pflicht Projektmodul 8 6 

30.2 Pflicht Bachelorarbeit 8 12 

28.2 Pflicht Onkologie II 8 3 

 Pflicht Überfachliche Kompetenzen  1-8 10 

Summe Pflichtmodule 
∑ 
228 

 

Wahlpflichtbereich A 7 ∑ 6 

Wahlpflichtbereich B 8 ∑ 6 

Summe Wahlpflichtbereiche ∑ 12 

Gesamtsumme 
∑ 
240 

 
(3) 1Im Bereich überfachliche berufsfeldorientierte Kompetenzen sind insgesamt 24 ECTS zu 
erwerben. 2Insgesamt 14 ECTS der 24 ECTS aus dem Bereich überfachliche berufsfeld-
orientierte Kompetenzen werden in den folgenden Fachmodulen erworben:  

 Präsentationstechniken 

 Versuchstierkunde und forschungsethische Fragen 

 Journal Club/Paper fit 

 Oral Communication 

 Biologische Sicherheit 

 Literaturrecherche und wissenschaftliches Schreiben 
 
3Die verbleibenden 10 ECTS aus dem Bereich überfachliche berufsfeldorientierte Kompeten-
zen werden im Modul „Überfachliche Kompetenzen“ erbracht; es werden insbesondere Lehr- 
und Kursangebote aus dem Angebot des Kompetenzzentrums für Medizindidaktik Baden-
Württemberg, des Fachsprachenzentrums sowie des Zentrums für Datenverarbeitung emp-
fohlen. 
 
(4) 1In den Wahlpflichtbereichen sind insgesamt 12 ECTS zu erwerben. 2Die in den Wahl-
pflichtbereichen wählbaren Module ergeben sich aus dem Modulhandbuch. 3Die Studieren-
den wählen aus dem Studienangebot des Wahlpflichtbereichs A und des Wahlpflichtbereichs 
B (vgl. Modulhandbuch) jeweils Wahlpflichtmodule mit einem Gesamtumfang von 6 ECTS 
aus. 4Dabei müssen im Wahlpflichtbereich A und im Wahlpflichtbereich B jeweils mindestens 
Wahlpflichtmodule im Umfang von 3 ECTS benotet sein. 5Die Wahlmöglichkeiten sind von 
den Studierenden, sofern keine abweichende Genehmigung durch den Prüfungsausschuss 
erfolgt, so auszuüben, dass die in den Wahlpflichtbereichen A und B jeweils vorgesehenen 6 
ECTS genau erreicht werden. 
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II.  Vermittlung der Studieninhalte 
 

§ 4  Arten von Lehrveranstaltungen innerhalb der Module 
 
1
Lehrveranstaltungen insbesondere der folgenden Arten können angeboten werden: 

1.  Vorlesungen,  
2.  Seminare,  
3.  Kolloquien, Übungen, Praktika / Laborpraktika, 
4.  Tutorien, Exkursionen. 
2
Für Lehrveranstaltungen, die ganz oder überwiegend aus Elementen der Veranstaltungs-

typen von Satz 1 Ziffer 2 bis 4 bestehen, können im Rahmen von § 30 Absatz 5 Satz 1 LHG 
zahlenmäßige Zugangsbeschränkungen festgelegt werden, wenn ansonsten eine ordnungs-
gemäße Ausbildung nicht gewährleistet werden könnte oder die Beschränkung aus sonsti-
gen Gründen der Forschung, Lehre oder Krankenversorgung erforderlich ist. 3In diesen 
Lehrveranstaltungen sollen insbesondere fachspezifische Arbeitstechniken und auch über-
fachliche berufsfeldorientierte Qualifikationen vermittelt werden. 4Außerdem sollen die Stu-
dierenden die Gelegenheit haben, in kleineren Gruppen die Fähigkeit zu entwickeln, erar-
beitete Kenntnisse mündlich und schriftlich wiederzugeben. 5Im Rahmen von § 30 Absatz 5 
Satz 1 LHG kann das Recht zur Teilnahme an Lehrveranstaltungen darüber hinaus 
beschränkt werden oder der Zugang zu einem Studienabschnitt von dem Erbringen 
bestimmter Studienleistungen abhängig gemacht werden, wenn ansonsten eine ordnungs-
gemäße Ausbildung nicht gewährleistet werden könnte oder die Beschränkung aus sonsti-
gen Gründen der Forschung, Lehre oder Krankenversorgung erforderlich ist. 
 

§ 5  Studien- und Prüfungssprachen 
 
1Die Studien- und Prüfungssprache im Bachelorstudiengang ist deutsch. 2Lehrveranstal-
tungen und Prüfungen können auch in englischer Sprache stattfindet; es wird vorausgesetzt, 
dass die Studierenden über ausreichende englische Sprachkenntnisse verfügen.  
 

§ 6  Arten von Prüfungsleistungen 
 
1Die konkret in den einzelnen Modulen geforderten Prüfungsleistungen sind im Modulhand-
buch angegeben.  
 

III.  Organisation der Lehre und des Studiums 
 

§ 7  Studienumfang 
 
Der erforderliche Studienumfang ergibt sich aus dem Allgemeinen Teil der Studien- und 
Prüfungsordnung, der Studienaufbau und die Module insbesondere aus § 3 des Besonderen 
Teils der Studien- und Prüfungsordnung bzw. aus dem Modulhandbuch. 
 

IV.  Orientierungsprüfung 
 

§ 8  Orientierungsprüfung 
 
(1) Die Orientierungsprüfung besteht aus den studienbegleitenden Prüfungsleistungen der 
folgenden Module: 
 

- Einführung in die Chemie 
- Medizinische Physik 
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- Ringvorlesung BMZ und MM 
- Grundlagen der Anatomie 
- Molekularbiologie I 
- Präsentationstechniken 
- Biomathematik 
- Physikalische Chemie 
- Biochemie I 
- Versuchstierkunde und forschungsethische Fragen 
- Pathologie/Neuropathologie 
- Molekularbiologie II 
- Oral Communication 

 
(2) 1Die Gesamtnote der Orientierungsprüfung ergibt sich aus dem nach den Leistungs-
punkten gewichteten Durchschnitt der Noten für die in Absatz 1 genannten Module; § 16 
Absatz 2 und Absatz 3 Satz 2 des Allgemeinen Teils gelten entsprechend.  
 

V.  Zwischenprüfung   
 

§ 9  Zwischenprüfung 
 
(1) Die Zwischenprüfung besteht aus den studienbegleitenden Prüfungsleistungen der fol-
genden Module: 

- Biostatistik 
- Medizinische Mikrobiologie 
- Biochemie II 
- Zellbiologie I 
- Vegetative Physiologie 
- Human- und Molekulargenetik 
- Biometrie/Epidemiologie 
- Grundlagen Medizinischer Labordiagnostik 
- Immunologie 
- Zellbiologie II 
- Neurophysiologie 
- Biologische Sicherheit.  

 
(2) 1Die Gesamtnote der Zwischenprüfung ergibt sich aus dem nach Leistungspunkten 
gewichteten Durchschnitt der Noten für die in Absatz 1 genannten Module; § 16 Absatz 2 
und Absatz 3 Satz 2 des Allgemeinen Teils gelten entsprechend.  
 

VI.  Bachelor-Prüfung und Bachelor-Gesamtnote 
 

§ 10  Art und Durchführung der Bachelor-Prüfung 
 
Fachliche Zulassungsvoraussetzung für die Bachelorarbeit und etwaige andere am Ende des 
Studiums zu erbringende mündliche Prüfungen nach § 17 des Allgemeinen Teils ist neben 
den im Allgemeinen Teil dieser Ordnung genannten Voraussetzungen: 

das erfolgreiche Erbringen von insgesamt mindestens 120 ECTS-Punkten aus den nach § 3 
für das 1.-8. Semester vorgesehenen Modulen. 
 

§ 11  Bachelorarbeit 
 
Die Bachelorarbeit ist in § 19 des Allgemeinen Teils dieser Ordnung geregelt. 
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§ 12  Bildung der Bachelor-Gesamtnote 
 
Die Gesamtnote der Bachelorprüfung ergibt sich unter Berücksichtigung der weiteren Rege-
lungen in § 23 des Allgemeinen Teils dieser Ordnung aus dem nach Leistungspunkten 
gewichteten Durchschnitt der Note des Moduls „Bachelorarbeit“ (Bachelorarbeit und even-
tuell für dieses Modul vorgesehene weitere Leistungen) und aller Noten der übrigen benote-
ten Module.  
 

VII.  Schlussbestimmungen 
 

§ 13  Inkrafttreten, Übergangsregelung  
 
1Diese Ordnung tritt am Tag nach der Veröffentlichung in den Amtlichen Bekanntmachungen 
der Universität Tübingen in Kraft. 2Sie gilt erstmals für das Winter-Semester 2017/2018. 
3Übergangsregelungen ergeben sich gegebenenfalls aus dem Allgemeinen Teil dieser Stu-
dien- und Prüfungsordnung. 
 
 
 
Tübingen, den 15. Mai 2017 
 
 
 
 

Professor Dr. Bernd Engler 
Rektor 
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Studien- und Prüfungsordnung der Universität Tübingen für den Studiengang 

Molecular Medicine mit akademischer Abschlussprüfung Master of Science 

(M. Sc.) – Allgemeiner Teil – 

 
Aufgrund von §§ 19 Abs. 1 Satz 2 Ziffer 9, 32 Abs. 3 Landeshochschulgesetz (LHG) (GBl. 
2005, 1) in der Fassung vom 1. April 2014 (GBl. S. 99), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 23. Februar 2016 (GBl. S. 108, 118), hat der Senat der Universität Tübingen 
in seiner Sitzung am 11. Mai 2017 den nachstehenden Allgemeinen Teil der Studien- und 
Prüfungsordnung der Universität Tübingen für den Studiengang Molecular Medicine mit 
akademischer Abschlussprüfung Master of Science (M. Sc.) beschlossen. 
 
Der Rektor hat seine Zustimmung am 15. Mai 2017 erteilt. 
 
 
 
Inhaltsverzeichnis:  
 

Allgemeiner Teil 
 
I.  Allgemeine Bestimmungen 
§ 1  Struktur des Master-Studienganges 
§ 2  Graduierung 
§ 3  Fächer 
§ 4  Prüfungsausschuss 
§ 5  Prüferinnen und Prüfer, Beisitzerinnen und Beisitzer 
§ 6  Anrechnung von Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen 
II.  Prüfungen im Master-Studiengang / Master-Prüfung 
§ 7 Zweck der Prüfung 
§ 8  Umfang und Art der Master-Prüfung 
III.  Studienleistungen und studienbegleitende Prüfungsleistungen 
§ 9  Erwerb von ECTS-Punkten 
§ 10  Studienleistungen und studienbegleitende Prüfungsleistungen 
§ 11  Meldung und Zulassung zu studienbegleitenden Prüfungsleistungen 
§ 12  Mündliche Prüfungsleistungen 
§ 13  Schriftliche Prüfungsleistungen 
§ 14  Bewertung der Prüfungsleistungen 
IV.  Master-Arbeit 
§ 15 Voraussetzungen für die Zulassung zur Master-Arbeit und etwaigen anderen, am Ende 

des Studiums zu erbringenden mündlichen Prüfungen 
§ 16  Zulassungsverfahren 
§ 17  Master-Arbeit 
V.  Bestehen und Nichtbestehen von Prüfungen 
§ 18  Bestehen und Nichtbestehen von Prüfungen 
VI.  Wiederholung nicht bestandener Prüfungen 
§ 19  Wiederholung studienbegleitender Prüfungsleistungen 
§ 20 Wiederholung der Master-Arbeit sowie etwaiger anderer, am Ende des Studiums zu 

erbringender mündlicher Prüfungen 
VII.  Master-Gesamtnote 
§ 21  Bildung der Master-Gesamtnote 
VIII.  Prüfungszeugnis, Urkunde, Bescheinigung 
§ 22  Zeugnis und weitere Nachweise 
§ 23  Urkunde 
§ 24  Bescheinigung bei Nichtbestehen der Gesamtprüfung 
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IX.  Schlussbestimmungen 
§ 25  Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 
§ 26  Schutzbestimmungen 
§ 27  Ungültigkeit einer Prüfung bzw. Prüfungsleistung 
§ 28  Einsicht in die Prüfungsakten 
§ 29  Inkrafttreten und Übergangsregelungen 
 

I.  Allgemeine Bestimmungen 
 

§ 1  Struktur des Master-Studienganges 
 
(1) 1Im Studiengang Molecular Medicine mit akademischer Abschlussprüfung Master of 
Science (M. Sc.) (im Folgenden: Master-Studiengang) wird das European Credit Transfer 
and Accumulation System (ECTS) angewendet, d.h. allen Komponenten des Studiums sind 
ECTS-Punkte (Leistungspunkte, Credits, LP, CP, ECTS) zugewiesen, deren jeweilige Anzahl 
sich nach dem voraussichtlich erforderlichen Arbeitsaufwand (workload) der Studierenden 
richtet. 2Dabei wird, sofern im Modulhandbuch keine abweichende Regelung getroffen ist, für 
einen ECTS-Punkt eine Arbeitsbelastung (workload) der bzw. des Studierenden im Präsenz- 
und Selbststudium von 30 Stunden angenommen. 
 
(2) 1Der Master-Studiengang ist modular aufgebaut. 2Im Besonderen Teil der Studien- und 
Prüfungsordnung bzw. im Modulhandbuch werden Art, Umfang und Inhalt der zu belegenden 
Module und die diesen zugeordneten Leistungspunkte festgelegt.  
 
(3) Der Master-Studiengang ist mit einem studienbegleitenden Prüfungssystem verbunden.  
 
(4) 1Der Studienumfang entspricht 60 ECTS-Punkten, von denen 27 ECTS-Punkte auf die 
Masterarbeit und 33 ECTS-Punkte auf die weiteren fachspezifischen Leistungen entfallen. 
2Neben der Master-Arbeit kann auch eine mündliche Abschlussprüfung am Ende des Mas-
ter-Studiums, eine mündliche Prüfung über den Inhalt der Master-Arbeit und / oder ein zur 
Master-Arbeit gehöriges Abschluss-Kolloquium vorgesehen werden.  
 
(5) 1Die Regelstudienzeit des Studienganges bis zum Erwerb des akademischen Grades 
beträgt einschließlich aller zu erbringenden Studien- und Prüfungsleistungen sowie etwa 
geforderten weiteren Leistungen wie bspw. Exkursionen und Praktika zwei Semester. 2Alle 
Studien- und Prüfungsleistungen und Prüfungen dieser Ordnung können vor dem dazu nach 
der Studien- und Prüfungsordnung vorgesehenen Zeitpunkt erbracht werden, sofern die für 
die Zulassung zu ihnen erforderlichen Leistungen nachgewiesen sind und entsprechende 
Kapazitäten bestehen. 3Bei gestuften Studiengängen, die zu einem Bachelorabschluss und 
einem darauf aufbauenden, fachlich fortführenden und vertiefenden oder fächerübergreifend 
erweiternden Masterabschluss führen, beträgt die Gesamtregelstudienzeit höchstens fünf 
Jahre.  
 
(6) Im Besonderen Teil der Studien- und Prüfungsordnung kann vorgesehen werden, dass 
die Studierenden eine dem Studienziel dienende praktische Tätigkeit ableisten müssen.  
 

§ 2  Graduierung 
 
Aufgrund der bestandenen Master of Science-Prüfung (im Folgenden: Master-Prüfung) wird 
der akademische Grad "Master of Science" (abgekürzt "M.Sc.") verliehen. 
 

§ 3  Fächer 
 
1Im Master-Studiengang wird ein Master-Fach studiert. 2Die wählbaren Module ergeben sich 



Amtliche Bekanntmachungen der Universität Tübingen 2017, Nr. 7, S. 249 

aus dem Besonderen Teil dieser Studien- und Prüfungsordnung und werden im für das 
Semester herausgegebenen Modulhandbuch genauer spezifiziert. 
 

§ 4  Prüfungsausschuss 
 
(1) 1Für die Organisation der Prüfungen und alle anderen durch diese Ordnung nicht aus-
drücklich anderweitig zugewiesenen Aufgaben bildet die Medizinische Fakultät einen Prü-
fungsausschuss. 2Die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses, das sie oder ihn im 
Verhinderungsfall vertretende Mitglied, die weiteren Mitglieder sowie deren Stellvertreterin-
nen oder Stellvertreter werden jeweils von der Fakultät bestellt. 3Der Prüfungsausschuss 
setzt sich aus Fakultätsmitgliedern wie folgt zusammen: 

1. 3 Personen aus der Gruppe der hauptberuflichen Hochschullehrerinnen und Hoch-
schullehrer,  

2. 2 Personen aus der Gruppe der akademischen  Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,  
3. 1 Person aus der Gruppe der Studierenden (mit beratender Stimme).  
4Den Vorsitz im Prüfungsausschuss kann, auch stellvertretend, nur eine Professorin oder ein 
Professor führen. 5Die oder der Vorsitzende führt im Regelfall die laufenden Geschäfte des 
Prüfungsausschusses. 6Darüber hinaus kann der Ausschuss der oder dem Vorsitzenden, 
soweit dies nicht ausdrücklich ausgeschlossen ist, bestimmte Aufgaben widerruflich übertra-
gen; dies gilt nicht für die Entscheidung über Widersprüche. 7Zur Erledigung der laufenden 
Geschäfte kann dem Prüfungsausschuss ein Prüfungsamt zur Seite gestellt werden. 
8Beschlüsse des Prüfungsausschusses werden mit Stimmenmehrheit der Mitglieder gefasst, 
bei Stimmengleichheit gibt die Stimme der oder des Vorsitzenden den Ausschlag. 9Wieder-
bestellung ist – auch mehrfach – zulässig; scheidet ein Mitglied aus, so wird das neue 
Mitglied bis zum Ende der laufenden Amtsperiode bestellt; nach Ablauf der Amtszeit bleiben 
die Mitglieder bis zur Bestellung der Neumitglieder im Amt. 
 
(2) Die Amtszeit der Mitglieder beträgt drei Jahre, die der studentischen Mitglieder ein Jahr. 
 
(3) 1Der Prüfungsausschuss achtet darauf, dass die Bestimmungen dieser Ordnung einge-
halten werden. 2Er berichtet der Fakultät regelmäßig über die Entwicklung der Prüfungen und 
der Studienzeiten einschließlich der Bearbeitungszeiten für die Master-Arbeiten sowie über 
die Verteilung der Fach- und Gesamtnoten. 3Der Prüfungsausschuss hat sicherzustellen, 
dass Leistungsnachweise und Prüfungsleistungen in den in dieser Ordnung festgelegten 
Zeiträumen erbracht bzw. abgelegt werden können. 4Zu diesem Zweck sollen die Studieren-
den rechtzeitig sowohl über Art und Zahl der zu erbringenden Leistungsnachweise und der 
zu absolvierenden Prüfungsleistungen als auch über die Termine, zu denen sie zu erbringen 
sind, und ebenso über den Aus- und Abgabezeitpunkt der Master-Arbeit informiert werden. 
5Der Prüfungsausschuss hat außerdem sicherzustellen, dass die gesetzlichen Schutzbestim-
mungen sowie die Bestimmungen des § 32 Abs. 4 Nr. 5 LHG eingehalten werden. 
 
(4) 1Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, bei der Abnahme der Prüfun-
gen beobachtend zugegen zu sein. 2Die Rektorin oder der Rektor oder eine von ihr oder ihm 
benannte Vertreterin oder ein von ihr oder ihm benannter Vertreter ist ebenfalls berechtigt, 
bei der Abnahme von Prüfungen zugegen zu sein.  
 
(5) 1Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind nichtöffentlich. 2Mitglieder des Prüfungs-
ausschusses, die sie vertretenden Personen und etwa hinzugezogene Dritte unterliegen der 
Amtsverschwiegenheit. 3Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst stehen, hat sie die oder der 
Vorsitzende zur Verschwiegenheit zu verpflichten. 
 
(6) 1Belastende Entscheidungen des Prüfungsausschusses oder seiner oder seines Vorsit-
zenden sind der Kandidatin oder dem Kandidaten unverzüglich schriftlich mit Begründung 
unter Angabe der Rechtsgrundlage mitzuteilen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu 
versehen. 2Widersprüche gegen diese Entscheidungen sind innerhalb eines Monats nach 



Amtliche Bekanntmachungen der Universität Tübingen 2017, Nr. 7, S. 250 

Bekanntgabe der Entscheidung schriftlich an den Prüfungsausschuss zu richten. 3Hilft der 
Prüfungsausschuss dem Widerspruch nicht ab, so ist dieser dem für die Lehre zuständigen 
Mitglied des Rektorats zur Entscheidung vorzulegen. 
 

§ 5  Prüferinnen und Prüfer, Beisitzerinnen und Beisitzer 
 
(1) 1Der Prüfungsausschuss bestellt Prüferinnen und Prüfer und soweit nach den Regelun-
gen dieser Ordnung notwendig Beisitzerinnen und Beisitzer für die einzelnen Prüfungen. 2Er 
kann die Bestellung der oder dem Vorsitzenden übertragen. 3Studienbegleitende Prüfungs-
leistungen finden, sofern in der Studien- und Prüfungsordnung oder im Modulhandbuch 
nichts Abweichendes geregelt ist, vor einer Prüferin oder einem Prüfer statt. 4Vorschläge der 
Kandidatin oder des Kandidaten für potentielle Prüferinnen oder Prüfer können berücksichtigt 
werden, ein Anspruch darauf besteht jedoch nicht. 5Die Beisitzerin oder der Beisitzer führt 
das Protokoll. 6Zur Beisitzerin oder zum Beisitzer kann nur bestellt werden, wer den 
Abschluss des entsprechenden Studiengangs oder einen gleichwertigen Abschluss besitzt. 
 
(2) 1Befugt zur Abnahme von Prüfungen sind nur Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer 
der Universität, Privatdozentinnen und Privatdozenten der Universität und ferner akademi-
sche Mitarbeiterinnen und akademische Mitarbeiter der Universität, denen auf Vorschlag des 
Dekanats vom Rektorat die Prüfungsbefugnis übertragen wurde. 2Sonstige Angehörige des 
wissenschaftlichen Personals wie insbesondere Lehrbeauftragte können insoweit nur dann 
ausnahmsweise als Prüferinnen oder Prüfer fungieren, wenn Prüferinnen oder Prüfer nach 
Satz 1 nicht in genügendem Ausmaß zur Verfügung stehen und wenn sie über eine dem 
Studienabschluss, zu dem die Prüfungsleistung gehört, mindestens gleichwertige Qualifika-
tion im Prüfungsfach verfügen.  
 
(3) Wird bei studienbegleitenden Prüfungsleistungen die Wiederholungsprüfung im Rahmen 
der für die jeweilige Prüfung vorgesehenen regulären Prüfungstermine durchgeführt, so ist 
dasjenige Mitglied des Lehrkörpers Prüferin oder Prüfer, welches als Prüferin oder Prüfer für 
die Prüfung an diesem regulären Prüfungstermin vorgesehen ist; wird die Wiederholungsprü-
fung nicht im Rahmen dieser Termine durchgeführt, so wird eine Prüferin oder ein Prüfer 
bestellt.  
 
(4) Für Prüferinnen und Prüfer sowie Beisitzerinnen und Beisitzer gelten § 4 Abs. 5 Sätze 2 
und 3 entsprechend. 
 

§ 6  Anrechnung von Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen 
 
(1) 1Studien- und Prüfungsleistungen, Studienabschlüsse sowie Studienzeiten, die in Stu-
diengängen an der Universität Tübingen, anderen staatlichen oder staatlich anerkannten 
Hochschulen und Berufsakademien der Bundesrepublik Deutschland oder in Studiengängen 
an ausländischen staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschulen erbracht worden sind, 
werden angerechnet, sofern hinsichtlich der erworbenen Kompetenzen kein wesentlicher 
Unterschied zu den Leistungen oder Abschlüssen besteht, die ersetzt werden. 2Die Anerken-
nung dient der Fortsetzung des Studiums, dem Ablegen von Prüfungen, der Aufnahme eines 
weiteren Studiums oder der Zulassung zur Promotion. 3Soweit Vereinbarungen und Abkom-
men der Bundesrepublik Deutschland mit anderen Staaten über Gleichwertigkeiten im Hoch-
schulbereich (Äquivalenzabkommen) Studierende ausländischer Staaten abweichend von 
Satz 1 und Satz 2 begünstigen, gehen die Regelungen der Äquivalenzabkommen vor; dar-
über hinaus sind Absprachen im Rahmen von Hochschulpartnerschaften, von Kooperations-
vereinbarungen und von Programmen über einen Doppel- oder gemeinsamen Abschluss zu 
beachten. 4Die an der Universität Tübingen oder einer anderen deutschen Hochschule 
derselben Hochschulart in dem gleichen oder verwandten Studiengang abgelegte Vor- oder 
Zwischenprüfung wird anerkannt. 
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(2) Die Teilnahme an anerkannten Fernstudieneinheiten wird wie das entsprechende Prä-
senzstudium auf die Studienzeit angerechnet. 
 
(3) 1Außerhalb des Hochschulsystems erworbene Kenntnisse und Fähigkeiten sind auf ein 
Hochschulstudium anzurechnen, wenn  

1. zum Zeitpunkt der Anrechnung die für den Hochschulzugang geltenden Voraussetzun-
gen erfüllt sind,  

2. die auf das Hochschulstudium anzurechnenden Kenntnisse und Fähigkeiten den Stu-
dien- und Prüfungsleistungen, die sie ersetzen sollen, nach Inhalt und Niveau gleich-
wertig sind und  

3. die Kriterien für die Anrechnung im Rahmen einer Akkreditierung überprüft worden 
sind.  

2Außerhalb des Hochschulsystems erworbene Kenntnisse und Fähigkeiten dürfen höchstens 
50 Prozent des Hochschulstudiums ersetzen. 3Für die Anrechnung ist insbesondere zu prü-
fen, dass die außerhalb des Hochschulsystems erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten 
hinsichtlich der erworbenen Kompetenzen in Art und Umfang den Leistungen, die ersetzt 
werden, gleichwertig sind. 4Bei der Entscheidung ist auch die Form der Vermittlung der 
Kompetenzen zu berücksichtigen. 
 
(4) 1Werden Studien- und Prüfungsleistungen anerkannt, sind die Noten, soweit die Noten-
systeme vergleichbar sind, zu übernehmen und nach dem in § 14 angegebenen Bewer-
tungsschlüssel in die Berechnung der Gesamtnote einzubeziehen. 2Bei unvergleichbaren 
Notensystemen wird der Vermerk „bestanden“ aufgenommen, in diesem Fall erfolgt keine 
Einbeziehung in die Berechnung der Modulnoten und der Gesamtnote und die für deren 
Berechnung vorgesehenen Regelungen werden unter Berücksichtigung dieser Tatsache 
entsprechend angewendet. 3Eine Kennzeichnung der Anrechnung im Transcript of Records 
ist zulässig. 4Darüber hinaus kann der Prüfungsausschuss Regelungen für die Umrechnung 
der an einer anderen Hochschule, insbesondere einer Partnerhochschule, erteilten Bewer-
tungen festlegen. 
 
(5) 1Es obliegt der Antragstellerin oder dem Antragsteller, die erforderlichen Informationen 
über die anzuerkennende Leistung bereitzustellen. 2Die Beweislast dafür, dass ein Antrag 
die Voraussetzungen für die Anerkennung nicht erfüllt, liegt bei der Stelle, die das Anerken-
nungsverfahren durchführt. 3Bei der Entscheidung über die Anerkennung ausländischer Bil-
dungsnachweise sollen die Bewertungsvorschläge der Zentralstelle für ausländisches Bil-
dungswesen beim Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der 
Bundesrepublik Deutschland (ZAB) beachtet werden. 
 
(6) Für die Anrechnung von Leistungspunkten aus Kontaktstudien auf ein Hochschulstudium 
gelten Abs. 1, Abs. 2, Abs. 4 Satz 1-3 und Abs. 5 entsprechend, wenn zum Zeitpunkt der 
Anrechnung die für den Hochschulzugang geltenden Voraussetzungen erfüllt sind.  
 

II.  Prüfungen im Master-Studiengang / Master-Prüfung 
 

§ 7  Zweck der Prüfung 
 
1Die Master-Prüfung in Molecular Medicine bildet einen weiteren, über einen ersten 
Abschluss hinausgehenden berufsqualifizierenden Hochschulabschluss auf dem Gebiet der 
Biomedizin/Molekularen Medizin. 2Mit der Master-Prüfung weisen die Studierenden nach, 
dass sie über einen solchen ersten Abschluss hinaus über ein vertieftes Grundwissen und 
eine systematische Orientierung sowie über vertiefte Kenntnisse im Gebiet Biomedi-
zin/Molekularen Medizin in selbstgewählten Spezialgebieten verfügen und die Fähigkeit 
erworben haben, wissenschaftliche Fragestellungen aus ihrem Masterfach mit den einschlä-
gigen Methoden selbständig zu bearbeiten.  



Amtliche Bekanntmachungen der Universität Tübingen 2017, Nr. 7, S. 252 

§ 8  Umfang und Art der Master-Prüfung 
 
(1) 1Die Master-Prüfung besteht neben den geforderten Studienleistungen aus studienbeglei-
tenden Prüfungsleistungen und der Masterarbeit sowie einer etwaig geforderten mündlichen 
Abschlussprüfung am Ende des Master-Studiums, mündlichen Prüfung über den Inhalt der 
Master-Arbeit und / oder dem etwaig geforderten, zur Master-Arbeit gehörigen Abschluss-
Kolloquium, sie ist bestanden, wenn diese erfolgreich erbracht wurden. 2Im Besonderen Teil 
der Studien- und Prüfungsordnung bzw. dem Modulhandbuch ist geregelt, in welchen Modu-
len endnotenrelevante studienbegleitende Prüfungsleistungen zu erbringen sind. 
 
(2) Art und Umfang der Prüfungsleistungen sowie die Prüfungsanforderungen und etwaige 
weitere, besondere Zulassungsvoraussetzungen sind im Besonderen Teil dieser Studien- 
und Prüfungsordnung bzw. im Modulhandbuch geregelt.  
 
(3) Das Modulhandbuch enthält folgende Angaben zu den einzelnen Modulen: 

1. Name des Moduls, 
2. Inhalte und Qualifikationsziele, 
3. Lehrform(en) gemäß § 4 Satz 1 des Besonderen Teils der Studien- und Prüfungsord-

nung, 
4. Teilnahmevoraussetzungen und -beschränkungen, 
5. Verwendbarkeit des Moduls und empfohlenes Semester, 
6. die gemäß dieser Ordnung festgelegten Leistungspunkte, die Voraussetzungen für 

deren Vergabe, insbesondere die Prüfungsanforderungen für die jeweilige Prüfung, 
sowie ob eine Vergabe von Noten erfolgt, 

7. Häufigkeit des Angebots, 
8. Arbeitsaufwand und Dauer der Lehrveranstaltung(en). 
 

III.  Studienleistungen und studienbegleitende Prüfungsleistungen 
 

§ 9  Erwerb von ECTS-Punkten  
 
(1) 1Die für die einzelnen Module, Lehrveranstaltungen oder sonstigen Leistungen vorgese-
henen ECTS-Punkte werden vergeben, wenn jeweils alle erforderlichen Prüfungsleistungen 
und Studienleistungen erfolgreich erbracht wurden. 2Bei benoteten Leistungen erfolgt die 
Vergabe von ECTS-Punkten unabhängig von der erteilten Bewertung, sofern diese mindes-
tens „ausreichend“ lautet.  
 
(2) 1Im Besonderen Teil der Studien- und Prüfungsordnung bzw. im Modulhandbuch ist gere-
gelt, welches die erforderlichen Prüfungsleistungen und Studienleistungen sind und in wel-
chen Modulen bzw. Lehrveranstaltungen Prüfungsleistungen zu erbringen sind. 2Ist in einem 
Modul oder einer Lehrveranstaltung eine Prüfungsleistung zu erbringen, so kann für den 
Erwerb der diesem Modul bzw. dieser Lehrveranstaltung zugeordneten ECTS-Punkte dar-
über hinaus das Erbringen von Studienleistungen erforderlich sein. 3In denjenigen Modulen 
bzw. Lehrveranstaltungen, in denen keine Prüfungsleistung zu erbringen ist, erfolgt der 
Erwerb der vorgesehenen ECTS-Punkte durch das Erbringen von Studienleistungen.  
 
(3) Art, Form, Zahl und Umfang der erforderlichen Studien- und / oder Prüfungsleistungen 
sind grundsätzlich so festzulegen, dass der für ihre Erbringung erforderliche Zeitaufwand den 
der jeweiligen Veranstaltung bzw. dem jeweiligen Modul zugeordneten ECTS-Punkten ent-
spricht. 
 

§ 10  Studienleistungen und studienbegleitende Prüfungsleistungen 
 
(1) 1Studienleistungen sind individuelle schriftliche, mündliche oder praktische Leistungen, 
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die von den Studierenden in der Regel im Zusammenhang mit Lehrveranstaltungen erbracht 
werden. 2Die Erbringung von Studienleistungen ist von der Leiterin oder dem Leiter der 
jeweiligen Lehrveranstaltung festzustellen. 
 
(2) 1Studienbegleitende Prüfungsleistungen im Sinne dieser Prüfungsordnung sind (jeweils 
einschließlich der dazugehörigen Wiederholungsprüfungen) die Modulabschlussprüfungen; 
sie können sich auch aus mehreren Komponenten zusammensetzen. 2Alle Vorschriften die-
ser Ordnung über Prüfungsleistungen gelten sinngemäß auch für jede einzelne Komponente 
einer Prüfungsleistung. 3Im Besonderen Teil dieser Studien- und Prüfungsordnung bzw. im 
Modulhandbuch ist festgelegt, in welcher Art die Modulabschlussprüfungen zu erbringen 
sind: Mündlich und / oder schriftlich und / oder praktisch. 4Der Besondere Teil dieser Studien- 
und Prüfungsordnung kann auch andere kontrollierte, nach gleichen Maßstäben bewertbare 
Prüfungsleistungen vorsehen. 5Die Master-Arbeit sowie etwa zu dieser gehörige mündliche 
Masterprüfungen, zu dieser gehörige Kolloquien und mündliche Prüfungen über den Inhalt 
der Master-Arbeit sind nicht studienbegleitend.  
 
(3) Der Zeitpunkt, die Art und der Umfang der studienbegleitenden Prüfungsleistungen bzw. 
Studienleistungen sind allen Studierenden rechtzeitig, in der Regel zu Beginn der Vorle-
sungszeit, bekannt zu geben. 
 
(4) 1Macht eine Kandidatin oder ein Kandidat durch Vorlage eines ärztlichen Attestes glaub-
haft, dass sie oder er wegen länger andauernder oder ständiger gesundheitlicher Beschwer-
den, Beeinträchtigungen oder Behinderung nicht in der Lage ist, Prüfungsleistungen ganz 
oder teilweise in der vorgesehenen Form abzulegen, so gestattet ihr oder ihm die oder der 
Vorsitzende des Prüfungsausschusses auf Antrag, die Prüfungsleistungen innerhalb einer 
verlängerten Bearbeitungszeit oder gleichwertige Prüfungsleistungen in einer anderen Form 
zu erbringen. 2Entsprechendes gilt für Studien- und sonstige Leistungen. 3Dasselbe gilt bei 
Krankheit eines von ihr oder ihm zu versorgenden Kindes. 
 
(5) 1Beurlaubte Studierende sind nicht berechtigt, Lehrveranstaltungen zu besuchen und 
Prüfungsleistungen zu erbringen. 2Beurlaubte Studierende, die gemäß § 61 Absatz 3 Lan-
deshochschulgesetz Schutzzeiten (derzeit Schutzzeiten entsprechend § 3 Absatz 1, § 6 
Absatz 1 des Mutterschutzgesetzes, Elternzeit entsprechend § 15 Absätze 1 bis 3 des Bun-
deselterngeld- und Elternzeitgesetzes oder Zeiten der Pflege von pflegebedürftigen nahen 
Angehörigen im Sinne von § 7 Absatz 3 des Pflegezeitgesetzes, die pflegebedürftig im Sinne 
der §§ 14 und 15 des Elften Buches Sozialgesetzbuch sind) in Anspruch nehmen, sind 
berechtigt, an Lehrveranstaltungen teilzunehmen und Studien- und Prüfungsleistungen zu 
erbringen. 3Regelungen in der Zulassungs- und Immatrikulationsordnung der Universität 
Tübingen in der jeweils gültigen Fassung gehen vor. 
 
(6) 1Art, Inhalt und Umfang der Studienleistungen und studienbegleitenden und sonstigen 
Prüfungsleistungen, Prüfungsanforderungen und etwaige weitere, besondere Zulassungs-
voraussetzungen können auch im Modulhandbuch festgelegt werden. 2Regelungen in der 
Studien- und Prüfungsordnung gehen den Regelungen im Modulhandbuch jedoch vor.  
 
(7) Die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses sorgt dafür, dass die jeweiligen Prü-
fungstermine rechtzeitig bekannt gegeben werden. 
 

§ 11  Meldung und Zulassung zu studienbegleitenden Prüfungsleistungen 
 
(1) Für jede studienbegleitende Prüfungsleistung müssen sich die Studierenden bis zu einem 
vom Prüfungsausschuss festgelegten Termin entsprechend den vom Prüfungsausschuss 
festgelegten Regelungen anmelden.  
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(2) 1Zu einer studienbegleitenden Prüfungsleistung kann nur zugelassen werden, wer  

1. die für die Zulassung zu diesem Studiengang geforderten Voraussetzungen erfüllt und 
an der Universität Tübingen in dem in § 1 Absatz 1 genannten Studiengang einge-
schrieben ist, und 

2. den Prüfungsanspruch (§ 32 Abs. 5 LHG) in dem in § 1 Absatz 1 genannten Studien-
gang oder in einem verwandten Studiengang mit im Wesentlichen gleichen Inhalt an 
einer Hochschule nicht verloren hat, und 

3. die gemäß dem Besonderen Teil der Studien- und Prüfungsordnung etwa weiteren 
notwendigen Voraussetzungen erfüllt.  

2Über Studiengänge, die als verwandt mit im Wesentlichen gleichen Inhalt gelten, entschei-
det der Prüfungsausschuss.  
 
(3) 1Über die Zulassung zu einer studienbegleitenden Prüfungsleistung entscheidet der Prü-
fungsausschuss. 2Wird die Zulassung abgelehnt, erhält die oder der Studierende innerhalb 
von vier Wochen hierüber einen schriftlichen Bescheid, der zu begründen und mit einer 
Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen ist. 3Die Zulassung ist zu versagen, wenn  

1.  die in Absatz 2 genannten Voraussetzungen nicht erfüllt sind, oder 
2.  die Unterlagen unvollständig sind und trotz Aufforderung nicht fristgemäß vervollstän-

digt worden sind.  
4Die Zulassung kann darüber hinaus versagt werden, wenn sich die oder der Studierende in 
dem in § 1 Absatz 1 genannten Studiengang oder in einem nach Abs. 2 verwandten Studien-
gang mit im Wesentlichen gleichen Inhalt in einem laufenden Prüfungsverfahren befindet. 
5Andere Ablehnungsgründe sind nicht zulässig.  
 

§ 12  Mündliche Prüfungsleistungen 
 
(1) 1Mögliche Formen mündlicher Prüfungsleistungen sind insbesondere mündliche Prüfun-
gen, Referate, Kolloquien, Präsentationen. 2Weitere Prüfungsformen können im Modulhand-
buch vorgesehen werden. 
 
(2) 1Durch die mündlichen Prüfungsleistungen weist die Kandidatin oder der Kandidat nach, 
dass sie oder er die Zusammenhänge des Prüfungsgebietes erkennt und spezielle Frage-
stellungen in diese Zusammenhänge einzuordnen vermag. 2Durch die mündlichen Prüfungen 
soll ferner festgestellt werden, ob die Kandidatin oder der Kandidat über ein breites 
Grundlagenwissen verfügt. 3Darüber hinaus kann der Kandidatin oder dem Kandidaten 
Gelegenheit gegeben werden, als Gegenstand mündlicher Prüfungen eingegrenzte Themen 
(Spezialgebiete) zu benennen. 4Die Dauer einer mündlichen Prüfung beträgt je Kandidatin 
oder Kandidat in der Regel zwischen 15 und 30 Minuten. 5Die mündliche Prüfung findet in 
Gegenwart einer Beisitzerin oder eines Beisitzers statt. 
 
(3) 1Die wesentlichen Gegenstände und die wesentlichen Ergebnisse der mündlichen Prü-
fung sind in einem Protokoll festzuhalten, das von der Prüferin oder vom Prüfer und, soweit 
eine solche oder ein solcher hinzuzuziehen ist, von der Beisitzerin oder dem Beisitzer zu 
unterzeichnen ist. 2Das Ergebnis der mündlichen Prüfung ist der Kandidatin oder dem Kandi-
daten im Anschluss an die mündliche Prüfung bekannt zu geben.  
 
(4) 1Die Prüfungen sind nicht öffentlich. 2Studierende, die zu einem späteren Prüfungstermin 
die gleiche Prüfungsleistung erbringen wollen, können nach Maßgabe der räumlichen Ver-
hältnisse als Zuhörerinnen und Zuhörer zugelassen werden, es sei denn, die Kandidatin oder 
der Kandidat widerspricht. 3Die Zulassung als Zuhörerin oder Zuhörer erstreckt sich nicht auf 
die Beratung der Prüfungsergebnisse und die Bekanntgabe derselben an die Kandidatinnen 
und Kandidaten. 
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§ 13  Schriftliche Prüfungsleistungen 
 
(1) 1Mögliche Formen schriftlicher Prüfungsleistungen sind insbesondere Klausuren, Hausar-
beiten, die schriftliche Ausarbeitung eines Referats, Protokolle und Laborjournale. 2Weitere 
Prüfungsformen können im Modulhandbuch vorgesehen werden. 
 
(2) 1In Klausurarbeiten und in sonstigen schriftlichen Arbeiten weist die Kandidatin oder der 
Kandidat nach, dass sie oder er in begrenzter Zeit und mit begrenzten Hilfsmitteln mit den 
Methoden des Faches ein Problem erkennen und Wege zu einer Lösung finden kann. 2Der 
Kandidatin oder dem Kandidaten können mehrere Aufgaben gestellt werden, von denen sie 
oder er eine oder mehrere zur Bearbeitung auswählt. 3Die Dauer einer Klausurarbeit soll in 
der Regel mindestens 60 und höchstens 240 Minuten betragen.  
 
(3) 1Über den Verlauf von Klausuren ist ein Protokoll anzufertigen, in dem besondere Vor-
kommnisse, insbesondere Versuche einer Kandidatin oder eines Kandidaten, das Ergebnis 
durch Täuschung oder Benutzung nicht zulässiger Hilfsmittel zu beeinflussen, festzuhalten 
sind. 2Das Protokoll ist von den Aufsichtspersonen zu unterschreiben.  
 

§ 14  Bewertung der Prüfungsleistungen 
 
(1) 1Die Noten für die einzelnen Prüfungsleistungen werden von den jeweiligen Prüferinnen 
und Prüfern festgesetzt. 2Für die Bewertung der Prüfungsleistungen sind folgende Noten zu 
verwenden: 

1 = sehr gut    = eine hervorragende Leistung; 
2 = gut  = eine Leistung, die erheblich über den 

durchschnittlichen Anforderungen liegt; 
3 = befriedigend   = eine Leistung, die durchschnittlichen 

Anforderungen entspricht; 
4 = ausreichend  = eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch 

den Anforderungen genügt; 
5 = nicht ausreichend  = eine Leistung, die wegen erheblicher Män-

gel den Anforderungen nicht mehr genügt. 
 
3Zur differenzierten Bewertung der Prüfungsleistungen können die Noten um den Wert von 
0,3 angehoben oder gesenkt werden. 4Die Noten 0,7, 4,3, 4,7 und 5,3 werden nicht verge-
ben. 
 
(2) Die Noten in den Modulen lauten: 

bei einem Durchschnitt bis 1,50 = sehr gut, 

bei einem Durchschnitt von 1,51 bis 2,50 = gut, 

bei einem Durchschnitt von 2,51 bis 3,50 = befriedigend, 

bei einem Durchschnitt von 3,51 bis 4,00 = ausreichend, 

bei einem Durchschnitt ab 4,01 = nicht ausreichend. 

 

(3) 
1
Sofern sich eine Modulabschlussprüfung aus mehreren benoteten Komponenten zusam-

mensetzt, errechnet sich die Modulnote, soweit in dieser Ordnung und insbesondere im 
Besonderen Teil dieser Studien- und Prüfungsordnung nichts Abweichendes geregelt ist, aus 
dem Durchschnitt der nach Leistungspunkten gewichteten Noten für die einzelnen Prüfungs-

leistungen. 
2
Dabei werden zwei Dezimalstellen hinter dem Komma berücksichtigt; alle weite-

ren Stellen werden ohne Rundung gestrichen. 
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(4) 1Sofern Prüfungsleistungen von mehreren Personen als Prüferinnen oder Prüfern bewer-
tet werden, ergibt sich die Note aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen. 
2Dabei gilt Absatz 2 und Abs. 3 Satz 2 entsprechend.  
 
(5) Die Bildung der Master-Gesamtnote ist in § 21 geregelt. 
 
(6) Werden Prüfungsleistungen aus anderen Studiengängen importiert, so gelten für die 
Bewertung dieser Prüfungsleistung die Bestimmungen des Studienganges, aus dem die Prü-
fungsleistung stammt.  
 

IV.  Master-Arbeit 
 

§ 15  Voraussetzungen für die Zulassung zur Master-Arbeit und etwaigen anderen, am 
Ende des Studiums zu erbringenden mündlichen Prüfungen  

 
Zur Master-Arbeit sowie einer etwaig geforderten mündlichen Abschlussprüfung am Ende 
des Master-Studiums, mündlichen Prüfung über den Inhalt der Master-Arbeit und / oder dem 
etwaig geforderten, zur Master-Arbeit gehörigen Abschluss-Kolloquium kann nur zugelassen 
werden, wer: 

1.  die Zulassungsvoraussetzungen entsprechend § 11 Abs. 2 erfüllt, 
2.  die im Besonderen Teil dieser Studien- und Prüfungsordnung etwa geforderten weite-

ren fachlichen Zulassungsvoraussetzungen erfüllt. 
 

§ 16  Zulassungsverfahren 
 
(1) 1Der Antrag auf Zulassung zur Master-Arbeit sowie der etwaig geforderten mündlichen 
Abschlussprüfung am Ende des Master-Studiums, mündlichen Prüfung über den Inhalt der 
Master-Arbeit und / oder dem etwaig geforderten, zur Master-Arbeit gehörigen Abschluss-
Kolloquium (Meldung) ist schriftlich beim Prüfungsausschuss zu stellen. 2In ihm ist der Stu-
diengang anzugeben und gegebenenfalls die von der Kandidatin oder dem Kandidaten als 
Prüferin oder Prüfer vorgeschlagene Person zu benennen. 3Dem Antrag sind beizufügen: 

1. das Studienbuch oder die an seine Stelle getretenen Unterlagen, 
2. die Nachweise über das Vorliegen der in § 15 Ziff. 1-2 genannten Voraussetzungen, 
3. eine Erklärung darüber, ob die Kandidatin oder der Kandidat den Prüfungsanspruch 

(§ 32 Abs. 5 LHG) in dem in § 1 Absatz 1 genannten Studiengang oder in einem nach 
§ 11 Abs. 2 verwandten Studiengang mit im Wesentlichen gleichen Inhalt an einer 
Hochschule verloren hat und ob sie oder er sich in einem laufenden Prüfungsverfahren 
in demselben oder einem nach § 11 Abs. 2 verwandten Studiengang mit im Wesentli-
chen gleichen Inhalt befindet. 

 
(2) Ist es der Kandidatin oder dem Kandidaten nicht möglich, eine nach Absatz 1 erforderli-
che Unterlage in der vorgeschriebenen Weise beizufügen, kann der Prüfungsausschuss im 
Einzelfall gestatten, den Nachweis auf andere Art zu führen. 
 
(3) Über die Zulassung entscheidet der Prüfungsausschuss. 
 
(4) 1Die Kandidatin oder der Kandidat gilt als zugelassen, wenn der Antrag nicht innerhalb 
von zwei Wochen abgelehnt wird. 2Der Antrag muss abgelehnt werden, wenn die Zulas-
sungsvoraussetzungen nicht erfüllt sind. 3Die Zulassung kann darüber hinaus versagt 
werden, wenn sich die oder der Studierende in dem in § 1 Absatz 1 genannten Master-
Studienganges oder in einem nach § 11 Abs. 2 verwandten Studiengang mit im Wesentli-
chen gleichen Inhalt in einem laufenden Prüfungsverfahren befindet. 4Andere Ablehnungs-
gründe sind nicht zulässig. 5Eine Ablehnung ist schriftlich zu begründen. 
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§ 17  Master-Arbeit  
 
(1) 1Die Masterarbeit ist eine Prüfungsarbeit. 2Sie soll zeigen, dass die Verfasserin oder der 
Verfasser in der Lage ist, innerhalb einer vorgegebenen Frist ein Problem selbständig nach 
wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten und die so gewonnenen Ergebnisse sachge-
recht schriftlich darzustellen. 3Das Thema ist dem Bereich der Biomedizin/ Molekularen 
Medizin zu entnehmen; es soll in der Regel von einer Prüferin oder einem Prüfer nach § 5 im 

Rahmen des Moduls „Master Thesis“ im zweiten Semester gestellt werden. 
4
Findet die oder 

der Studierende keine Themenstellung für die Masterarbeit, so sorgt die oder der Vorsit-
zende des Prüfungsausschusses auf schriftlichen Antrag dafür, dass die oder der Studie-
rende rechtzeitig ein Thema für die Masterarbeit erhält. 5Das Thema wird über den Prüfungs-
ausschuss ausgegeben, der Zeitpunkt der Ausgabe und das Thema sind aktenkundig zu 
machen. 6Der oder dem Studierenden ist Gelegenheit zu geben, Vorschläge für das Thema 
der Masterarbeit zu machen; ein Anspruch auf deren Berücksichtigung besteht jedoch nicht. 
 
(2) 1Die Bearbeitungsfrist der Master-Arbeit von der Ausgabe des Themas bis zur Abgabe 
der Arbeit beträgt sechs Monate, das Thema ist so festzulegen und die Aufgabenstellung ist 
von der Betreuerin oder dem Betreuer so zu begrenzen, dass die Master-Arbeit innerhalb 
dieser Frist angefertigt werden kann. 2Die Abgabefrist kann in begründeten Fällen auf Antrag 
vom Prüfungsausschuss verlängert werden.  
 
(3) 1Die Arbeit soll, soweit im Besonderen Teil dieser Studien- und Prüfungsordnung nichts 
Abweichendes geregelt ist, nach Wahl der oder des Studierenden in deutscher oder engli-
scher Sprache verfasst sein; über Anträge auf Abfassung in einer anderen Sprache entschei-
det der Prüfungsausschuss. 2Die fertige Masterarbeit ist innerhalb der Bearbeitungsfrist in 
einem gebundenen Exemplar beim Prüfungsausschuss und zusätzlich dort in einem vom 

Prüfungsausschuss festgelegten Dateiformat einzureichen. 
3
Der Zeitpunkt der Abgabe ist 

aktenkundig zu machen. 4Die Masterarbeit kann neben einem ausgedruckten Text auch 
multimediale Teile auf elektronischen Datenträgern enthalten, sofern die Themenstellung 
dies erfordert. 5Das Bewertungsverfahren soll spätestens 4 Wochen nach Abgabe der Arbeit 
abgeschlossen sein; die Überwachung dieser Frist ist Aufgabe des Prüfungsausschusses. 
6Bei Krankheit oder sonstiger Verhinderung von Prüferinnen oder Prüfern, die Frist einzuhal-
ten, kann der Prüfungsausschuss insoweit andere Prüferinnen oder Prüfer bestellen.  
 
(4) Die Kandidatin oder der Kandidat hat der Master-Arbeit eine persönlich unterzeichnete 
Erklärung beizufügen, in der sie oder er versichert, dass sie oder er die Arbeit selbständig 
verfasst, keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel und Quellen benutzt hat, alle wört-
lich oder sinngemäß aus anderen Werken übernommenen Aussagen als solche gekenn-
zeichnet hat und dass die Arbeit weder vollständig noch in wesentlichen Teilen Gegenstand 
eines anderen Prüfungsverfahrens gewesen ist und dass sie oder er die Arbeit weder voll-
ständig noch in wesentlichen Teilen bereits veröffentlicht hat sowie dass das in Dateiform 
eingereichte Exemplar mit eingereichten gebundenen Exemplaren übereinstimmt. 
 
(5) 1Die Masterarbeit wird von zwei Personen als Prüferinnen oder Prüfern bewertet, von 
denen eine die Betreuerin oder der Betreuer der Arbeit sein kann. 2§ 14 Abs. 1 und soweit 
eine Bewertung durch mehr als eine Person vorgesehen ist § 14 Abs. 4 gelten entsprechend. 
3Ist eine Bewertung durch mehr als eine Person vorgesehen und weichen die Einzelbe-
wertungen um mehr als eine ganze Notenstufe im Sinnes des § 14 Abs. 1 Satz 2 voneinan-
der ab oder lautet mindestens eine von ihnen „nicht ausreichend“, holt die oder der Vorsit-
zende des Prüfungsausschusses die Bewertung einer weiteren Prüferin oder eines weiteren 
Prüfers ein. 4In Ausnahmefällen kann der Prüfungsausschuss auf gesonderten Antrag des 
Kandidaten gestatten, dass die Masterarbeit von einem Hochschullehrer oder Privatdozenten 
in einer anderen Einrichtung innerhalb oder außerhalb der Universität Tübingen oder von 
einem Hochschullehrer oder Privatdozenten eines anderen Fachbereichs oder einer anderen 
Fakultät betreut wird. 
 



Amtliche Bekanntmachungen der Universität Tübingen 2017, Nr. 7, S. 258 

(6) 1Für eine etwaig geforderte mündliche Abschlussprüfung am Ende des Master-Studiums, 
mündliche Prüfung über den Inhalt der Master-Arbeit und ein etwaig gefordertes, zur Master-
Arbeit gehöriges Abschluss-Kolloquium gelten, soweit hier, im Besonderen Teil dieser 
Studien- und Prüfungsordnung oder im Modulhandbuch nichts Abweichendes geregelt ist, 
die Regelungen über mündliche Prüfungsleistungen entsprechend. 2Sie werden von einer 
Person als Prüferin oder Prüfer bewertet und finden in zusätzlicher Gegenwart einer Beisit-
zerin oder eines Beisitzers statt; für die Benotung gilt § 14.  
 

V.  Bestehen und Nichtbestehen von Prüfungen  
 

§ 18  Bestehen und Nichtbestehen von Prüfungen  
 
(1) 1Eine Prüfungsleistung ist bestanden, wenn sie mindestens mit der Note „ausreichend“ 
(4,0) bewertet wurde; eine Modulabschlussprüfung, die sich aus mehreren benoteten 
Komponenten zusammensetzt, ist bestanden, wenn die Modulnote mindestens „ausrei-
chend“ (4,0) ist und jede der Komponenten für sich genommen mindestens mit der Note 
„ausreichend“ (4,0) bewertet wurde. 2Die Master-Arbeit sowie eine etwaig geforderte mündli-
che Abschlussprüfung am Ende des Master-Studiums, mündliche Prüfung über den Inhalt 
der Master-Arbeit und ein etwaig gefordertes, zur Master-Arbeit gehöriges Abschluss-Kollo-
quium sind bestanden, wenn sie mindestens mit der Note „ausreichend“ (4,0) bewertet wur-
den; sie müssen jeweils für sich bestanden sein. 
 
(2) 1Hat die Kandidatin oder der Kandidat eine studienbegleitende Prüfungsleistung oder die 
Master-Arbeit nicht bestanden, so erteilt die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses 
ihr oder ihm hierüber Bescheid mit einer Rechtsbehelfsbelehrung, die auch darüber Auskunft 
gibt, ob und in welchem Umfang die Prüfungsleistung wiederholt werden kann. 2Außer beim 
Nichtbestehen der Master-Arbeit kann die Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses auch auf 
andere Art und Weise erfolgen. 3Für eine etwaig geforderte mündliche Abschlussprüfung am 
Ende des Master-Studiums, mündliche Prüfung über den Inhalt der Master-Arbeit und ein 
etwaig gefordertes, zur Master-Arbeit gehöriges Abschluss-Kolloquium gelten die Regelun-
gen zur Master-Arbeit in den Sätzen 1 und 2 entsprechend. 
 
(3) 1Hat eine Kandidatin oder ein Kandidat eine nach der Studien- und Prüfungsordnung erfor-
derliche studienbegleitende Prüfungsleistung endgültig nicht bestanden, wird ihr oder ihm auf 
ihren oder seinen Antrag gegen Vorlage der entsprechenden Nachweise und der Exmatriku-
lationsbescheinigung vom Prüfungsausschuss eine Bescheinigung ausgestellt, die die 
erbrachten Prüfungsleistungen und Studienleistungen und deren Noten sowie die zur jeweili-
gen Prüfung noch fehlenden Prüfungsleistungen enthält und erkennen lässt, dass die Prü-
fung nicht bestanden ist. 2Entsprechendes gilt, wenn der Prüfungsanspruch durch Ablauf 
einer Frist zur Ablegung von Studien- und Prüfungsleistungen erloschen ist. 
 
(4) Werden Prüfungsleistungen aus anderen Studiengängen importiert, so gelten für Beste-
hen und Nichtbestehen dieser Prüfungsleistung die Bestimmungen des Studienganges, aus 
dem die Prüfungsleistung stammt. 
 

VI.  Wiederholung nicht bestandener Prüfungen  
 

§ 19  Wiederholung studienbegleitender Prüfungsleistungen 
 
(1) 1Studienbegleitende Prüfungsleistungen, die nicht bestanden wurden oder als nicht 
bestanden gelten, können zweimal wiederholt werden. 2Prüfungsanmeldungen gemäß § 11 
Abs. 1 gelten zugleich als bedingte Anmeldung auch zu den entsprechenden Wiederho-
lungsprüfungen. 3Bei einer Wiederholungsprüfung werden nur die Prüfungsleistungen 
wiederholt, die beim vorangehenden Prüfungsversuch schlechter als mit einschließlich 
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„ausreichend“ (4,0) benotet wurden; die Noten der übrigen Prüfungsleistungen des vorange-
henden Prüfungsversuchs werden bei der Notenberechnung berücksichtigt. 
 
(2) 1Die Wiederholungsprüfung ist – unter Beachtung einer in der Studien- und Prüfungsord-
nung etwa vorgesehenen Frist für die Master-Prüfung – im selben Semester oder in dem auf 
die nicht bestandene Prüfung folgenden Semester, spätestens jedoch im übernächsten 
Semester nach der erstmals nicht bestandenen Prüfung abzulegen und findet in der Regel 
zeitlich und vom Inhalt her im Rahmen der für diese Prüfung vorgesehenen regulären Prü-
fungstermine statt. 2Bei Versäumnis der Frist für die Wiederholungsprüfung ist diese mit 
„nicht ausreichend“ (5,0) zu bewerten, es sei denn, die oder der Studierende hat das Ver-
säumnis nicht zu vertreten.  
 
(3) Wurde die nicht bestandene Prüfung bzw. Prüfungsleistung spätestens sechs Wochen 
vor Beginn der Vorlesungszeit des folgenden Semesters erbracht und ist das Bestehen der 
Wiederholungsprüfung Bedingung für die Zulassung zu einer Prüfungsleistung des folgenden 
Semesters oder für den Besuch einer Lehrveranstaltung des folgenden Semesters, so soll 
der oder dem Studierenden auf Antrag gegenüber dem Prüfungsausschuss Gelegenheit 
gegeben werden, die Wiederholungsprüfung so rechtzeitig abzulegen, dass sie oder er zu 
dieser Prüfungsleistung zugelassen werden kann bzw. die Lehrveranstaltung besuchen 
kann. 
 
(4) Zwischen der Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses der Erstprüfung und der Wiederho-
lungsprüfung müssen in der Regel mindestens drei Wochen liegen.  
 
(5) 1Bei einer Wiederholungsprüfung, die nicht im Rahmen der Prüfungstermine der auf die 
nicht bestandene Prüfung folgenden Semester abgelegt wird, kann die Art der zu erbringen-
den Prüfungsleistung von der in den fachspezifischen Bestimmungen und insbesondere im 
Modulhandbuch festgelegten Prüfungsart abweichen, sofern die fachspezifischen Gegeben-
heiten dies erfordern. 2Art und Umfang der in der Wiederholungsprüfung zu erbringenden 
Prüfungsleistung/en sind der oder dem Studierenden in diesem Fall spätestens zusammen 
mit dem Wiederholungstermin mitzuteilen.  
 
(6) Die Wiederholung einer bestandenen Prüfungsleistung ist nicht zulässig.  
 

§ 20  Wiederholung der Master-Arbeit sowie etwaiger anderer, am Ende des Studiums 
zu erbringender mündlicher Prüfungen  

 
(1) 1Eine Master-Arbeit, die nicht bestanden ist oder als nicht bestanden gilt, kann einmal 
wiederholt werden; eine zweite Wiederholung ist ausgeschlossen. 2Der Antrag auf Wiederho-
lung muss spätestens zwei Monate nach Bestandskraft des Prüfungsbescheides eingereicht 
werden; bei Versäumnis dieser Frist erlischt der Prüfungsanspruch, es sei denn, die oder der 
Studierende hat das Versäumnis nicht zu vertreten. 3Das Thema kann nur einmal und nur 
innerhalb der ersten 2 Monate der Bearbeitungszeit zurückgegeben werden; in diesem Fall 
beginnt die Frist für die Bearbeitung des Themas erneut von vorne zu laufen. 4Eine Rück-
gabe des Themas ist bei einer Wiederholung jedoch nur dann zulässig, wenn die oder der 
Studierende bei der Anfertigung ihrer oder seiner ersten Arbeit von dieser Möglichkeit keinen 
Gebrauch gemacht hat.  
 
(2) Die Wiederholung einer bestandenen Master-Arbeit ist nicht zulässig.  
 
(3) Für eine etwaig geforderte mündliche Abschlussprüfung am Ende des Master-Studiums, 
mündliche Prüfung über den Inhalt der Master-Arbeit und ein etwaig gefordertes, zur Master-
Arbeit gehöriges Abschluss-Kolloquium gelten jeweils die Vorschriften des Abs. 1 Satz 1, 2 
und Abs. 2 entsprechend. 
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VII.  Master-Gesamtnote  
 

§ 21  Bildung der Master-Gesamtnote  
 
(1) Ist die Master-Prüfung bestanden, so wird eine Master-Gesamtnote gebildet, wobei als 
Berechnungsgrundlage jeweils die entsprechenden Dezimalnoten anzusetzen sind. 
 
(2) 1Die Berechnung der Master-Gesamtnote ergibt sich aus dem Besonderen Teil dieser 
Studien- und Prüfungsordnung. 2Für die Master-Note gelten, soweit in dieser Ordnung und 
insbesondere im Besonderen Teil dieser Ordnung nichts Abweichendes geregelt ist, § 14 
Abs. 2 und § 14 Abs. 3 Satz 2 entsprechend.  
 

VIII.  Prüfungszeugnis, Urkunde, Bescheinigung  
 

§ 22  Zeugnis und weitere Nachweise  
 
(1) 1Hat die Kandidatin oder der Kandidat die Master-Prüfung bestanden, so erhält sie oder 
er ein Zeugnis. 2In das Zeugnis wird die Master-Gesamtnote und das Thema der Master-
Arbeit eingetragen. 3Das Zeugnis wird von der Dekanin oder dem Dekan der Medizinischen 
Fakultät und von der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses unterzeichnet. 4Es 
trägt das Datum des Tages, an dem die letzte zur Master-Prüfung gehörende Prüfungsleis-
tung erbracht worden ist. 5Es wird in deutscher Sprache ausgestellt, zudem wird eine Über-
setzung in englischer Sprache ausgehändigt. 
 
(2) 1Die Hochschule stellt ein Diploma Supplement (DS) entsprechend dem „Diploma 
Supplement Modell“ der Europäischen Kommission, des Europarats und der UNESCO, wel-
ches das Profil des Studiengangs darstellt, sowie eine Leistungsübersicht (Transcript of 
Records), jeweils in deutscher Sprache, aus; zudem wird eine Übersetzung in englischer 
Sprache ausgehändigt.  
2Die Leistungsübersicht enthält folgende Angaben: 

- die im Laufe des Master-Studiums belegten Module sowie ihre Komponenten und ihre 
ECTS-Punkte, 

- die Modulnoten, 
- die Note der Master-Arbeit und einer etwaig vorgesehenen mündlichen Abschlussprü-

fung am Ende des Master-Studiums, einer etwaig vorgesehenen mündlichen Prüfung 
über den Inhalt der Master-Arbeit bzw. eines etwaig geforderten, zur Master-Arbeit 
gehörigen Abschluss-Kolloquiums. 

3Die Notenangaben erfolgen dabei jeweils in Form von Dezimalnoten. 
 
(3) 1Die Gesamtnote wird auf Grundlage des European Credit Transfer and Accumulation 
System ergänzt durch eine relative Note. 2Dies kann insbesondere entsprechend dem ECTS 
Users‘ Guide durch eine ECTS-Einstufungstabelle (Angabe der statistischen Verteilung der 
Noten in von Hundert bestimmter Prüfungskohorten) in der Leistungsübersicht bzw. im 
Diploma Supplement erfolgen. 3Einzelheiten zur Angabe der relativen Note legt der Prü-
fungsausschuss unter Berücksichtigung der europäischen Rahmenvorgaben fest.  
 

§ 23 Urkunde 
 
(1) 1Gleichzeitig mit dem Zeugnis der Master-Prüfung erhält die Kandidatin oder der Kandidat 
eine Master-Urkunde mit dem Datum des Zeugnisses. 2Darin wird die Verleihung des akade-
mischen Mastergrades nach § 2 beurkundet. 3Zudem wird auch eine englische Übersetzung 
der Urkunde ausgehändigt. 
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(2) Die Master-Urkunde wird von der Dekanin oder dem Dekan und von der oder dem Vorsit-
zenden des Prüfungsausschusses unterzeichnet und mit dem Siegel der Universität 
versehen. 
 
(3) Der akademische Grad darf erst nach der Aushändigung der Urkunde geführt werden.  
 

§ 24  Bescheinigung bei Nichtbestehen der Gesamtprüfung  
 
(1) Studierende, die die Master-Prüfung endgültig nicht bestanden haben, erhalten hierüber 
vom Prüfungsausschuss einen schriftlichen Bescheid, der mit einer Rechtsbehelfsbelehrung 
zu versehen ist.  
 
(2) 1Hat die oder der Studierende die Master-Prüfung endgültig nicht bestanden, so wird ihr 
oder ihm auf Antrag eine von der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses unter-
zeichnete schriftliche Bescheinigung ausgestellt, die die erbrachten Prüfungsleistungen und 
ggf. Studienleistungen enthält und erkennen lässt, dass die Master-Prüfung insgesamt end-
gültig nicht bestanden ist. 2Entsprechendes gilt, wenn der Prüfungsanspruch durch Ablauf 
einer Frist zur Erbringung der Leistungen für die Master-Prüfung erloschen ist.  
 

IX.  Schlussbestimmungen  
 

§ 25  Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß  
 
(1) 1Eine Prüfungsleistung gilt als mit „nicht ausreichend“ bewertet, wenn die Kandidatin oder 
der Kandidat zu einem Prüfungstermin ohne triftige Gründe nicht erscheint, ohne dass sie 
oder er sich in der vom Prüfungsausschuss festgelegten Form fristgerecht von diesem abge-
meldet hat oder wenn sie oder er nach Beginn der Prüfung ohne triftige Gründe von der Prü-
fung zurücktritt. 2Dasselbe gilt, wenn eine schriftliche oder praktische Prüfungsleistung nicht 
innerhalb der vorgegebenen Bearbeitungszeit erbracht wird. 3Die Abmeldung von einer 
schriftlichen oder praktischen Prüfungsleistung oder der Master-Arbeit ohne Angabe von 
Gründen ist bis einschließlich am fünften Werktag (ohne Samstage) vor dem ersten Tag der 
Prüfung möglich. 4Bei mündlichen Prüfungsleistungen muss die Abmeldung spätestens ein-
schließlich am fünften Werktag (ohne Samstage) vor dem ersten Tag des betreffenden Prü-
fungstermins erklärt werden. 
 
(2) 1Die für den Rücktritt oder das Versäumnis geltend gemachten Gründe müssen dem Prü-
fungsausschuss unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. 2Bei 
Krankheit der Kandidatin oder des Kandidaten oder eines von ihr oder ihm zu versorgenden 
Kindes kann die Vorlage eines ärztlichen Attestes verlangt werden. 3Werden die Gründe 
anerkannt, so wird ein neuer Termin anberaumt. 4Die bereits vorliegenden Prüfungsergeb-
nisse sind in diesem Fall anzurechnen. 
 
(3) 1Versucht eine Kandidatin oder ein Kandidat, das Ergebnis ihrer oder seiner Prüfungsleis-
tung durch Täuschung oder Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, so gilt 
die betreffende Prüfungsleistung als mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet. 2Eine Kandidatin 
oder ein Kandidat, die oder der den ordnungsgemäßen Ablauf der Prüfung stört, kann von 
der jeweiligen Prüferin oder dem jeweiligen Prüfer oder von der aufsichtführenden Person 
von der Fortsetzung der Prüfungsleistung ausgeschlossen werden; in diesem Fall gilt die 
betreffende Prüfungsleistung als mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet. 3In schwerwiegenden 
Fällen der Sätze 1 und 2 kann der Prüfungsausschuss die Kandidatin oder den Kandidaten 
von der Erbringung weiterer Prüfungsleistungen ausschließen.  
 
(4) 1Über die Anerkennung der Gründe für Versäumnis und Rücktritt entscheidet der Prü-
fungsausschuss. 2Die Kandidatin oder der Kandidat kann innerhalb einer Frist von einem 
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Monat verlangen, dass Entscheidungen nach Absatz 3 vom Prüfungsausschuss überprüft 
werden. 
 
(5) Werden Prüfungsleistungen aus anderen Studiengängen importiert, so gelten für die 
Abmeldung, Versäumnis, Rücktritt, Täuschung und Ordnungsverstoß hinsichtlich dieser Prü-
fungsleistungen die Bestimmungen des Studienganges, aus dem die Prüfungsleistung 
stammt. 
 

§ 26  Schutzbestimmungen  
 
(1) 1Die Möglichkeit der Inanspruchnahme der Schutzfristen des Mutterschutzgesetzes sowie 
der Fristen für die Elternzeit nach Maßgabe des jeweils gültigen Gesetzes zum Elterngeld 
und zur Elternzeit (Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz – BEEG) wird gewährleistet; der 
Prüfungsausschuss entscheidet auf Antrag über die Fristverlängerung und deren Dauer. 2Die 
Möglichkeit der Wahrnehmung von Familienpflichten nach § 32 Abs. 4 Nr. 5 LHG wird 
gewährleistet; der Prüfungsausschuss entscheidet auf Antrag über die Fristverlängerung und 
deren Dauer. 
 
(2) 1Studierende, die, ohne studierunfähig zu sein, wegen länger andauernder Krankheit oder 
wegen länger andauernder oder ständiger körperlicher Behinderung nicht in der Lage sind, 
die Lehrveranstaltungen regelmäßig zu besuchen oder die erwarteten Studien- bzw. Prü-
fungsleistungen zu erbringen, sind auf Antrag beim Prüfungsausschuss hin berechtigt, die 
Masterprüfung innerhalb einer angemessenen Frist nach Ablauf der in dieser Prüfungs-
ordnung etwaig hierfür vorgesehenen Frist abzulegen. 2Die oder der Studierende hat anzu-
geben, um welchen Zeitraum eine Verlängerung der Frist beantragt wird, der Prüfungsaus-
schuss entscheidet über die Dauer der Verlängerung. 3Dem Antrag sind entsprechende 
Nachweise, insbesondere ärztliche Atteste, beizulegen. 4Die oder der Studierende ist ver-
pflichtet, Änderungen in den Voraussetzungen unverzüglich mitzuteilen. 5Der Prüfungsaus-
schuss hat zu prüfen, ob die vorstehend genannten Voraussetzungen vorliegen und teilt das 
Ergebnis sowie gegebenenfalls die neu festgesetzten Prüfungsfristen der oder dem Studie-
renden unverzüglich mit.  
 
(3) Eine Tätigkeit als gewähltes Mitglied in gesetzlich vorgesehenen Gremien oder satzungs-
mäßigen Organen der Hochschule oder des Studierendenwerks während mindestens eines 
Jahres kann bei der Berechnung der Prüfungsfristen bis zu einem Studienjahr unberücksich-
tigt bleiben; die Entscheidung darüber trifft die Rektorin oder der Rektor. 
 

§ 27  Ungültigkeit einer Prüfung bzw. Prüfungsleistung  
 
(1) 1Hat die Kandidatin oder der Kandidat bei einer Prüfungsleistung getäuscht , so kann, 
auch wenn diese Tatsache erst nach der Aushändigung des Zeugnisses bekannt wird, die 
Note der Prüfungsleistung, bei deren Erbringung die Kandidatin oder der Kandidat getäuscht 
hat, berichtigt werden. 2Soweit dadurch erforderlich können in diesen Fällen durch den Prü-
fungsausschuss auch die weiteren Noten, Prüfungsleistungen und Prüfungen, auf die sich 
die Änderung dieser Note bei der Berechnung von Noten auswirkt, entsprechend berichtigt 
und soweit dadurch erforderlich für „nicht ausreichend“ (5,0) erklärt werden und soweit 
dadurch erforderlich durch den Prüfungsausschuss die Master-Gesamtnote entsprechend 
berichtigt und soweit dadurch erforderlich für „nicht ausreichend“ und die Master-Prüfung für 
nicht bestanden erklärt werden. 
 
(2) 1Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer Prüfung oder Prüfungsleistung 
nicht erfüllt, ohne dass die Kandidatin oder der Kandidat hierüber täuschen wollte, und wird 
diese Tatsache erst nach Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so wird dieser Mangel 
durch das Bestehen der Prüfung bzw. Prüfungsleistung geheilt. 2Hat die Kandidatin oder der 
Kandidat die Zulassung vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, so können die Noten der Prüfungs-
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leistungen, auf die sich die Täuschung bezog, für „nicht ausreichend“ erklärt und entspre-
chend berichtigt werden, bei aus mehreren Komponenten bestehenden Prüfungsleistungen 
auch die Noten der Gesamt-Prüfungsleistung entsprechend berichtigt werden und soweit 
dadurch erforderlich in diesen Fällen für „nicht ausreichend“ erklärt und soweit dadurch erfor-
derlich die Master-Prüfung für nicht bestanden erklärt werden. 
 
(3) 1Der Kandidatin oder dem Kandidaten ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zur Äuße-
rung zu geben. 2Die Möglichkeit einer Entziehung des akademischen Mastergrades nach 
den gesetzlichen Bestimmungen besteht unbeschadet der Abs. 1 und 2.  
 
(4) 1Das unrichtige Prüfungszeugnis sowie ein etwaiges unrichtiges Transcript of Records ist 
einzuziehen und gegebenenfalls ein neues zu erteilen. 2Mit dem unrichtigen Zeugnis ist auch 
die Master-Urkunde einzuziehen, wenn die Prüfung bzw. Prüfungsleistung aufgrund einer 
Täuschungshandlung nach Absatz 1 oder Abs. 2 Satz 2 für nicht bestanden erklärt wurde. 
3Eine Entscheidung nach Absatz 1 und Absatz 2 Satz 2 ist nach einer Frist von fünf Jahren, 
gerechnet vom Datum des Prüfungszeugnisses, ausgeschlossen. 
 
(5) Die Absätze 1-4 gelten für Studienleistungen entsprechend.  
 

§ 28  Einsicht in die Prüfungsakten  
 
(1) Nach Abschluss der Master-Prüfung wird der Absolventin oder dem Absolventen auf 
Antrag innerhalb eines Jahres Einsicht in ihre oder seine Master-Arbeit und die darauf bezo-
genen Gutachten und ebenfalls innerhalb eines Jahres in die Protokolle zu einer etwaig 
geforderten mündlichen Abschlussprüfung am Ende des Master-Studiums, mündlichen 
Prüfung über den Inhalt der Master-Arbeit bzw. zu einem etwaig geforderten, zur Master-
Arbeit gehörigen Abschluss-Kolloquium gewährt.  
 
(2) 1Für die Einsichtnahme in studienbegleitende schriftliche Prüfungsleistungen bzw. in Prü-
fungsprotokolle zu studienbegleitenden mündlichen Prüfungsleistungen gilt in der Regel eine 
Frist von vier Wochen nach Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses. 2Darüber hinaus können 
zusätzlich allgemeine Termine zur Einsichtnahme in bestimmte Prüfungsleistungen angebo-
ten werden.  
 
(3) 1Entsprechende Anträge sind schriftlich bei der oder dem Vorsitzenden des Prüfungs-
ausschusses zu stellen. 2Der Prüfungsausschuss bestimmt Ort und Zeit der Einsichtnahme.  
 

§ 29  Inkrafttreten und Übergangsregelungen 
 
1Diese Studien- und Prüfungsordnung tritt am Tag nach der Veröffentlichung in den Amtli-
chen Bekanntmachungen der Universität Tübingen in Kraft. 2Sie gilt erstmals für das Winter-
Semester 2017/2018. 3Studierende, die ihr Master-Studium im Master-Studiengang 
Molecular Medicine an der Universität Tübingen vor dem vorstehend genannten Semester 
aufgenommen haben, legen die Master-Prüfung in Molecular Medicine an der Universität 
Tübingen nach den bislang geltenden Regelungen ab.  
 
 
 
Tübingen, den 15. Mai 2017 
 
 
 
 

Professor Dr. Bernd Engler 
Rektor
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Studien- und Prüfungsordnung der Universität Tübingen für den Studiengang 

Molecular Medicine mit akademischer Abschlussprüfung Master of Science 

(M. Sc.) – Besonderer Teil –  

 
Aufgrund von §§ 19 Abs. 1 Satz 2 Ziffer 9, 32 Abs. 3 Landeshochschulgesetz (LHG) (GBl. 
2005, 1) in der Fassung vom 1. April 2014 (GBl. S. 99), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 23. Februar 2016 (GBl. S. 108, 118), hat der Senat der Universität Tübingen 
in seiner Sitzung am 11. Mai 2017 den nachstehenden Besonderen Teil der Studien- und 
Prüfungsordnung der Universität Tübingen für den Studiengang Molecular Medicine mit 
akademischer Abschlussprüfung Master of Science (M. Sc.) beschlossen. 
 
Der Rektor hat seine Zustimmung am 15. Mai 2017 erteilt. 
 
 
 
Inhaltsverzeichnis:  
 
Besonderer Teil  
 
§ 1  Geltung des Allgemeinen Teils 
I.  Ziele, Inhalte und Aufbau des Studiums 
§ 2  Studieninhalte und Studienziele, Regelstudienzeit, Studienumfang, Studienbeginn 
§ 3  Studienaufbau 
II.  Vermittlung der Studieninhalte 
§ 4  Arten von Lehrveranstaltungen innerhalb der Module 
§ 5  Studien- und Prüfungssprachen 
§ 6  Arten von Prüfungsleistungen 
III.  Organisation der Lehre und des Studiums 
§ 7  Studienumfang 
IV.  Master-Prüfung und Master-Gesamtnote 
§ 8  Art und Durchführung der Master-Prüfung 
§ 9  Masterarbeit 
§ 10  Bildung der Master-Gesamtnote 
V.  Schlussbestimmungen 
§ 11  Inkrafttreten und Übergangsregelung 
 

§ 1  Geltung des Allgemeinen Teils 
 
Die Studien- und Prüfungsordnung der Universität Tübingen für den Studiengang Molecular 
Medicine mit akademischer Abschlussprüfung Master of Science (M. Sc.) - Allgemeiner Teil - 
ist in der jeweils geltenden Fassung Bestandteil dieser Ordnung, soweit hier keine speziel-
leren Regelungen getroffen werden. 
 

I.  Ziele, Inhalte und Aufbau des Studiums 
 

§ 2  Studieninhalte und Studienziele, Regelstudienzeit, Studienumfang, Studien-
beginn  

 
(1)  1

Der Master-Studiengang ist ein konsekutiver und forschungsorientierter Studiengang. 
2Das Studium des M.Sc. in Molekularer Medizin dient der Aneignung langfristiger, auf 
systematische kritische Erkenntnisgewinnung und Erkenntnisfortschritt gerichteter wissen-
schaftlicher Qualifikationen, die eine allgemeine wissenschaftlich fundierte berufsbezogene 
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Qualifikation der Studierenden im Bereich der Biomedizin/Molekularen Medizin begründen; 
der Studiengang baut auf einem ersten Hochschulabschluss fachlich auf und erweitert 

erworbene Kompetenzen. 
3Das Fach umfasst verschiedene Schwerpunktfächer, die von den 

vier Forschungsschwerpunkten des Universitätsklinikums der Universität Tübingen gebildet 
werden: Infektiologie, Immunologie, Neurowissenschaften und Onkologie. 4

Die Studierenden 
sollen gründliche Kenntnisse auf dem Gebiet der Humanmedizinischen Forschung erwerben. 
5
Sie sollen dazu befähigt werden, selbstständig, kreativ, kritisch und verantwortungsbewusst 

Probleme vor allem in Forschung, Entwicklung und Management mit den methodischen und 
experimentellen Möglichkeiten dieses Fachs zu lösen.  
 

(2) 
1
Die Regelstudienzeit im Master-Studiengang Molecular Medicine ist in § 1 Abs. 5 des 

Allgemeinen Teils dieser Ordnung geregelt. 
2
Der Erwerb von insgesamt 60 Leistungs-

punkten ist Voraussetzung, um diesen M.Sc.-Studiengang erfolgreich abzuschließen. 3Der 
Beginn des Studiums (Winter- bzw. Sommersemester) ist in der Zulassungs- und Imma-
trikulationsordnung der Universität Tübingen in ihrer jeweils gültigen Fassung geregelt.  
 
(3) 1Voraussetzung für das Studium im Masterstudiengang ist ein Bachelor- Abschluss im 
Fach Molekulare Medizin oder ein gleichwertiger Abschluss mit insgesamt 240 ECTS-
Punkten und mit mindestens einschließlich der Note 3,0. 2Über die Gleichwertigkeit eines 
Abschlusses entscheidet der Prüfungsausschuss. 3Er kann die Entscheidung widerruflich auf 
die Vorsitzende oder den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses übertragen. 4Im Falle 
einer festgelegten Zulassungszahl kann durch Satzung vorgesehen werden, dass statt-
dessen die für das jeweilige Auswahlverfahren gebildete zuständige Auswahlkommission 
darüber entscheidet. 5Näheres kann in der Auswahlsatzung geregelt werden. 
 
(4) 1Weitere Voraussetzung für das Studium im Masterstudiengang sind Kenntnisse der 
englischen Sprache auf einem Niveau von mindestens entsprechend C1 nach dem Gemein-
samen europäischen Referenzrahmen für Sprachen (GER). 2Über das Vorliegen der Voraus-
setzung nach Satz 1 entscheidet der Prüfungsausschuss. 3Er kann die Entscheidung wider-
ruflich auf die Vorsitzende oder den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses übertragen. 4Im 
Falle einer festgelegten Zulassungszahl kann durch Satzung vorgesehen werden, dass statt-
dessen die für das jeweilige Auswahlverfahren gebildete zuständige Auswahlkommission 
darüber entscheidet. 5Näheres kann in der Auswahlsatzung geregelt werden. 
 

§ 3  Studienaufbau  
 

(1) 
1
Das Master-Studium Molecular Medicine gliedert sich in zwei Studienhalbjahre. 

2
Es 

schließt mit der Masterprüfung ab.  
 

(2) 
1
Die Studierenden absolvieren ein Programm von 60 Leistungspunkten, welches aus den 

folgenden Modulen besteht:  
 
Modul-
Nummer 
(vorbehalt-
lich etwai-
ger Ände-
rungen, 
siehe 
Modulhand-
buch) 

 

Pflicht / 
Wahlpflicht 
 

Modulbezeichnung  

Empfohlenes 
Fachsemester  
(vorbehaltlich 
Angebot und 
etwaiger Ände-
rungen, siehe 
Modulhand-
buch) 

ECTS-
Punkte 

1  Advanced Lectures in Molecular Medicine 1 Σ 6 

1.1 Wahlpflicht  Advanced Immunology 1 3 
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1.2 Wahlpflicht  Advanced Neurosciences 1 3 

1.3 Wahlpflicht  Advanced Oncology 1 3 

1.4 Wahlpflicht  Advanced Infection Biology 1 3 

2  Laboratory Rotation A 1 Σ 12 

2.1 Wahlpflicht  Laboratory Rotation Immunology A 1 12 

2.2 Wahlpflicht  Laboratory Rotation Neurosciences A 1 12 

2.3 Wahlpflicht  Laboratory Rotation Oncology A 1 12 

2.4 Wahlpflicht  Laboratory Rotation Infection Biology A 1 12 

3  Laboratory Rotation B 1 Σ 12 

3.1 Wahlpflicht  Laboratory Rotation Immunology B 1 12 

3.2 Wahlpflicht  Laboratory Rotation Neurosciences B 1 12 

3.3 Wahlpflicht  Laboratory Rotation Oncology B 1 12 

3.4 Wahlpflicht  Laboratory Rotation Infection Biology B 1 12 

4 Pflicht  Seminar Meet the Expert 1+2 3 

5 Pflicht  Master Thesis 2 27 

 
2Die Studierenden wählen zwei Schwerpunktfächer aus den Fächern Immunology, Neuro-
sciences, Oncology und Infection Biology und belegen im Bereich 1 (Module Nr. 1.1-1.4) 
zwei Vorlesungen in diesen beiden Schwerpunktfächern mit einem Gesamtumfang von 6 
ECTS. 
3Passend zu den gewählten Schwerpunktfächern und den beiden Vorlesungen aus Bereich 1 
muss im Bereich 2 (Module Nr. 2.1-2.4) und im Bereich 3 (Module Nr. 3.1-3.4) jeweils ein 
Praktikum („Laboratory Rotation“) belegt werden. 4Die beiden Praktika können wahlweise 
beide in einem Schwerpunktfach oder jeweils in einem der beiden verschiedenen Schwer-
punktfächer absolviert werden. 
 

II.  Vermittlung der Studieninhalte 
 

§ 4  Arten von Lehrveranstaltungen innerhalb der Module 
 
1
Lehrveranstaltungen insbesondere der folgenden Arten können angeboten werden: 

1.  Vorlesungen 
2.  Seminare und Kolloquien 
3.  Übungen und Praktika / Laborpraktika 
4.  Exkursionen 
5.  Tutorien.  
 
2
Für Lehrveranstaltungen, die ganz oder überwiegend aus Elementen der Veranstal-

tungstypen von Satz 1 Ziffer 2 bis 5 bestehen, können im Rahmen von § 30 Abs. 5 Satz 1 
LHG zahlenmäßige Zugangsbeschränkungen festgelegt werden, wenn ansonsten eine 
ordnungsgemäße Ausbildung nicht gewährleistet werden könnte oder die Beschränkung aus 
sonstigen Gründen der Forschung, Lehre oder Krankenversorgung erforderlich ist. 3In diesen  
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Lehrveranstaltungen sollen insbesondere fachspezifische Arbeitstechniken und auch über-

fachliche berufsfeldorientierte Qualifikationen vermittelt werden. 
4
Außerdem sollen die 

Studierenden die Gelegenheit haben, in kleineren Gruppen die Fähigkeit zu entwickeln, 
erarbeitete Kenntnisse mündlich und schriftlich wiederzugeben. 5Im Rahmen von § 30 Abs. 5 
Satz 1 LHG kann das Recht zur Teilnahme an Lehrveranstaltungen darüber hinaus 
beschränkt werden oder der Zugang zu einem Studienabschnitt von dem Erbringen 
bestimmter Studienleistungen abhängig gemacht werden, wenn ansonsten eine ordnungs-
gemäße Ausbildung nicht gewährleistet werden könnte oder die Beschränkung aus sonsti-
gen Gründen der Forschung, Lehre oder Krankenversorgung erforderlich ist. 
 

§ 5  Studien- und Prüfungssprachen 
 
1Die Studien- und Prüfungssprache im Masterstudiengang Molecular Medicine ist englisch. 
2Lehrveranstaltungen und Prüfungen finden in englischer Sprache statt; es wird voraus-
gesetzt, dass die Studierenden über ausreichende englische Sprachkenntnisse verfügen.  
 

§ 6  Arten von Prüfungsleistungen 
 
Die konkret in den einzelnen Modulen geforderten Prüfungsleistungen sind in § 3 bzw. im 
Modulhandbuch angegeben.  
 

III.  Organisation der Lehre und des Studiums 
 

§ 7  Studienumfang 
 
Der erforderliche Studienumfang ergibt sich aus dem Allgemeinen Teil der Studien- und 
Prüfungsordnung, der Studienaufbau und die Module insbesondere aus § 3 des Besonderen 
Teils der Studien- und Prüfungsordnung bzw. aus dem Modulhandbuch.  
 

IV.  Master-Prüfung und Master-Gesamtnote 
 

§ 8  Art und Durchführung der Master-Prüfung 
 
Fachliche Zulassungsvoraussetzung für die Master-Arbeit und etwaige andere am Ende des 
Studiums zu erbringende mündliche Prüfungen nach § 15 des Allgemeinen Teils ist neben 
den im Allgemeinen Teil dieser Ordnung genannten Voraussetzungen: 

- das erfolgreiche Erbringen von insgesamt mindestens 18 ECTS-Punkten aus Veran-
staltungen der Module Nr. 1-4 (vgl. Übersicht § 3).  

 

§ 9  Masterarbeit 
 
Die Masterarbeit ist in § 17 des Allgemeinen Teils dieser Ordnung geregelt. 
 

§ 10  Bildung der Master-Gesamtnote 
 
Die Gesamtnote der Masterprüfung ergibt sich unter Berücksichtigung der weiteren Rege-
lungen in § 21 des Allgemeinen Teils dieser Ordnung aus dem nach Leistungspunkten 
gewichteten Durchschnitt der Noten des Moduls „Master Thesis“ (Master-Arbeit und even-
tuell für dieses Modul vorgesehene weitere Leistungen) und der übrigen benoteten Module. 
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V.  Schlussbestimmungen 
 

§ 11  Inkrafttreten und Übergangsregelungen 
 
1Diese Ordnung tritt am Tag nach der Veröffentlichung in den Amtlichen Bekanntmachungen 
der Universität Tübingen in Kraft. 2Sie gilt erstmals für das Winter-Semester 2017/2018. 
3Übergangsregelungen ergeben sich gegebenenfalls aus dem Allgemeinen Teil dieser 
Studien- und Prüfungsordnung. 
 
 
 
Tübingen, den 15. Mai 2017 
 
 
 
 

Professor Dr. Bernd Engler 
Rektor 
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Zweite Satzung zur Änderung der Studien- und Prüfungsordnung der Univer-

sität Tübingen für den Studiengang Medizinische Strahlenwissenschaften / 

Medical Radiation Sciences mit akademischer Abschlussprüfung Master of 

Science (M. Sc.) – Besonderer Teil – 

 
Aufgrund von §§ 19 Abs. 1 Satz 2 Ziffer 9, 32 Abs. 3 des Landeshochschulgesetzes (LHG) 
(GBl. 2005, S. 1) in der Fassung vom 1. April 2014 (GBl. S. 99), zuletzt geändert durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 23. Februar 2016 (GBl. S. 108, 118), hat der Senat der 
Universität Tübingen in seiner Sitzung am 11. Mai 2017 die nachfolgende Änderung der 
Studien- und Prüfungsordnung der Universität Tübingen für den Studiengang Medizinische 
Strahlenwissenschaften / Medical Radiation Sciences mit akademischer Abschlussprüfung 
Master of Science (M. Sc.) – Besonderer Teil – (Amtliche Bekanntmachungen der Universität 
Tübingen Nr. 11/2013 vom 28. Juni 2013, S. 475 ff.), zuletzt geändert durch Satzung vom 
6. Juni 2016 (Amtliche Bekanntmachungen der Universität Tübingen Nr. 12/2016, S. 269 ff.), 
beschlossen.  
 
Der Rektor hat seine Zustimmung am 15. Mai 2017 erteilt. 
 
 
 

Artikel 1 
 
In § 2 Absatz 3 Satz 1 wird die Zahl „3,0“ durch die Zahl „2,5“ ersetzt. 
 

Artikel 2 
 
Diese Satzung tritt am Tag nach der Veröffentlichung in den Amtlichen Bekanntmachungen 
der Universität Tübingen in Kraft. 2Sie gilt erstmals für Studierende, die ihr Studium in diesem 
Studiengang zum Wintersemester 2017/18 aufnehmen. 
 
 
 
Tübingen, den 15. Mai 2017 
 
 
 
 

Professor Dr. Bernd Engler 
Rektor 
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Zweite Satzung zur Änderung der Studien- und Prüfungsordnung der Universi-

tät Tübingen für den Studiengang Physik mit akademischer Abschlussprüfung 

Master of Science (M. Sc.) 

 
Aufgrund von § 19 Abs. 1 Satz 2 Ziff. 9 und § 32 Abs. 3 LHG (GBl. 2005, 1) in der Fassung 
vom 01.04.2014 (GBl. S. 99), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 23.02.2016 
(GBl. S. 108, 118), hat der Senat der Universität Tübingen in seiner Sitzung am 11.05.2017 
die nachfolgende Zweite Satzung zur Änderung der Studien- und Prüfungsordnung der 
Universität Tübingen für den Studiengang Physik mit akademischer Abschlussprüfung 
Master of Science (M. Sc.) beschlossen.  
 
Der Rektor hat seine Zustimmung am 15.05.2017 erteilt.  
 
 
 

Artikel 1 
 
1.  Im Besonderen Teil der Studien- und Prüfungsordnung der Universität Tübingen für 

den Studiengang Physik mit akademischer Abschlussprüfung Master of Science 
(M. Sc.) wird in § 2 „Studieninhalte und Studienziele, Regelstudienzeit, Studien-
umfang, Studienbeginn“ Absatz 3 wie folgt neu gefasst:  

 
„(3) 1Voraussetzung für das Studium im Masterstudiengang ist ein Bachelor-Abschluss im 
Fach Physik oder ein gleichwertiger Abschluss mit jeweils mindestens einschließlich der 
Note 3,3 und der Nachweis über Mindestkenntnisse und Mindestleistungen in folgenden 
Bereichen:  

- Leistungen in theoretischer Physik (Quantenmechanik, Thermodynamik, Statistische 
Physik, klassische Feldtheorie) im Umfang von insgesamt mindestens 12 ECTS-
Punkten und  

- Leistungen in experimenteller Physik (Astronomie und Astrophysik, Kern- und Teil-
chenphysik, Atom- und Molekülphysik, kondensierte Materie, Nanostrukturen) im 
Umfang von insgesamt mindestens 18 ECTS-Punkten und  

- Leistungen in physikalischen Praktika im Umfang von insgesamt mindestens 9 ECTS-
Punkten.  

2Weitere Voraussetzung für das Studium im Masterstudiengang sind außerdem Kenntnisse  

- entweder der deutschen Sprache auf dem Niveau entsprechend DSH-2 der 
„Deutschen Sprachprüfung für den Hochschulzugang“ (DSH)  

- oder der englischen Sprache auf dem Niveau entsprechend der Stufe B2 des Gemein-
samen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen.  

 

3Über die Gleichwertigkeit eines Abschlusses und über den Nachweis der in Satz 1 und Satz 
2 genannten Mindestkenntnisse und Mindestleistungen entscheidet der Prüfungsausschuss. 
4Er kann die Entscheidung widerruflich auf den Vorsitzenden oder die Vorsitzende des Prü-
fungsausschusses übertragen. 5Im Fall einer festgelegten Zulassungszahl kann durch Sat-
zung vorgesehen werden, dass stattdessen die für das jeweilige Auswahlverfahren gebildete 
zuständige Auswahlkommission darüber entscheidet.“  
 
2.  Im Besonderen Teil der Studien- und Prüfungsordnung der Universität Tübingen für 

den Studiengang Physik mit akademischer Abschlussprüfung Master of Science 
(M. Sc.) wird § 5 „Studien- und Prüfungssprachen“ wie folgt neu gefasst:  
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„§ 5  Studien- und Prüfungssprachen  
 
1Die Studien- und Prüfungssprachen im Masterstudiengang Physik sind Deutsch und 
Englisch. 2Lehrveranstaltungen und Prüfungen können in deutscher und in englischer Spra-
che abgehalten werden, Prüfungen werden in der Regel in derjenigen Sprache abgehalten, 
in der auch die dazugehörige Lehrveranstaltung stattfindet; es wird vorausgesetzt, dass die 
Studierenden über ausreichende deutsche und englische Sprachkenntnisse verfügen. 3In 
Veranstaltungen zur Vermittlung von Fremdsprachenkenntnissen können Lehrveranstaltun-
gen und Prüfungen auch in der jeweiligen Fremdsprache abgehalten werden.4Der Abschluss 
im Studiengang kann auch durch die in englischer Sprache angebotenen Teile des Studien-
programms erworben werden, indem in englischsprachigen Lehrveranstaltungen genügend 
Leistungspunkte für einen Abschluss erworben werden können, alle Pflichtveranstaltungen in 
englischer Sprache gehalten werden und in diesen vorstehend genannten englischsprachi-
gen Lehrveranstaltungen und Pflichtveranstaltungen die Studien- und Prüfungsleistungen in 
englischer Sprache absolviert werden können.“  
 

Artikel 2 – Inkrafttreten 
 
1Diese Satzung tritt am Tag nach der Veröffentlichung in den Amtlichen Bekanntmachungen 
der Universität Tübingen in Kraft. 2Sie gilt erstmals für das Wintersemester 2017/2018.  
 
 
 
Tübingen, den 15.05.2017  
 
 
 
 

Professor Dr. Bernd Engler  
Rektor 
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VOLLZUG VON BESCHLÜSSEN DES VORSTANDES UND AUFSICHTSRATS DES 

UNIVERSITÄTSKLINIKUMS TÜBINGEN 

 

Änderung der Organisationsgliederung des UKT:  

1.  Department für Pathologie und Neuropathologie: 

a) Auflösung der Abteilung Molekulare Pathologie 

b) Umbenennung der Abteilung Allgemeine Pathologie und Pathologische 
Anatomie 

2.  Umbenennung der Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapie im 
Kindes- und Jugendalter  

 

1. Department Pathologie und Neuropathologie 

 
die Abteilung Molekulare Pathologie soll aufgelöst und ihre Tätigkeiten als Bereich in die 
Abteilung Allgemeine Pathologie und Pathologische Anatomie (Ärztl. Direktor Prof. Fend) 
überführt werden.  

Mit der Auflösung einer eigenständigen Abteilung für Molekulare Pathologie soll die Zustän-
digkeit für diesen Bereich zukünftig im Rahmen der Abteilung Allgemeine Pathologie sichtbar 
werden. Daher soll der Abteilungsnamen geändert werden in „Allgemeine und Molekulare 
Pathologie und Pathologische Anatomie“. 
 

2. Abteilung Psychiatrie und Psychotherapie im Kindes- und Jugendalter  

 
Herr Prof. Renner, Ärztlicher Direktor der Abt. Psychiatrie und Psychotherapie im Kindes- 
und Jugendalter an der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie, bittet um Umbenennung 
seiner Abteilung in „Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie im Kindes- und Jugend-
alter“ (Ergänzung um die Psychosomatik). Die neue Namensgebung wurde im Vorfeld mit 
den benachbarten Abteilungen (Allgemeine Psychiatrie; Innere Med. VI – Psychosomatische 
Medizin und Psychotherapie; Kinder- und Jugendklinik) abgestimmt.  
 
Gem. § 7 Abs. 1 UKG ist bei der Errichtung, Aufhebung und Veränderung von Abteilungen, 
der Bestellung und Abberufung von Abteilungsleitern sowie den allgemeinen Regelungen der 
Organisation des Universitätsklinikums das Einvernehmen der Medizinischen Fakultät erfor-
derlich.  

Gemäß § 6 Abs. 2 Satzung UKT entscheidet der Klinikumsvorstand im Einvernehmen mit 
dem Fakultätsvorstand über die Bezeichnung der Organisationseinheiten. 

Die Beschlussfassung von Klinikumsvorstand und Dekanat zur Auflösung der Abteilung 
Molekulare Pathologie und Umbenennung der Abteilung Allgemeine Pathologie erfolgte in 
deren Sitzungen vom 24.01.2017.  

Die Beschlussfassung von Klinikumsvorstand und Dekanat zur Umbenennung der Abteilung 
Psychiatrie und Psychotherapie im Kindes- und Jugendalter erfolgte in deren Sitzungen vom 
21.02.2017.  
 
Gem. § 25 Abs. 1 Ziffer 2 LHG bedarf die Bildung, Veränderung und Aufhebung von Ein-
richtungen der Fakultät der Zustimmung des Fakultätsrats. Gem. § 7 Abs. 1 Satz 2 UKG ist 
bei der Errichtung, Aufhebung und Veränderung von Abteilungen … das Einvernehmen der 
Medizinischen Fakultät erforderlich. 

Die Beschlussfassung des Fakultätsrats zur Auflösung der Abteilung Molekulare Pathologie 
und Umbenennung der Abteilung Allgemeine Pathologie erfolgte in dessen Sitzung vom 
24.01.2017.  
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Die Beschlussfassung des Fakultätsrats zur Umbenennung der Abteilung Psychiatrie und 
Psychotherapie im Kindes- und Jugendalter erfolgte in dessen Sitzung vom 21.02.2017.  
 
Gem. § 9 Abs. 1 Ziffer 1 UKG und § 4 Abs. 3 Ziffer 2 Satzung UKT entscheidet der Aufsichts-
rat über die Änderung der Satzung und die Grundsätze der Gliederung des Universitätsklini-
kums.  

Die Beschlussfassung des Aufsichtsrats zur Auflösung der Abteilung Molekulare Pathologie 
und Umbenennung der Abteilung Allgemeine Pathologie erfolgte in dessen Sitzung vom 
27.03.2017.  

Die Beschlussfassung des Aufsichtsrats zur Umbenennung der Abteilung Psychiatrie und 
Psychotherapie im Kindes- und Jugendalter erfolgte in dessen Sitzung vom 27.03.2017.  
 
Gem. § 19 Abs. 1 Ziffer 7 LHG entscheidet der Senat über die Einrichtung und Änderung von 
Hochschuleinrichtungen.  

Die Beschlussfassung des Senats der Universität zur Auflösung der Abteilung Molekulare 
Pathologie und Umbenennung der Abteilung Allgemeine Pathologie erfolgte in dessen 
Sitzung vom 11.05.2017.  

Die Beschlussfassung des Senats der Universität zur Umbenennung der Abteilung Psychia-
trie und Psychotherapie im Kindes- und Jugendalter erfolgte in dessen Sitzung vom 
11.05.2017.  
 
Die Genehmigung des MWK zur mit o.g. Änderung der Organisationsgliederung des UKT 
einhergehenden Satzungsänderung des UKT gem. § 13 Abs. 2 Satz 4 UKG liegt mit 
Schreiben vom 22.05.2017 vor.  

 

 

 

Tübingen, den 30.05.2017 

 

 

 

 

Prof. Dr. Michael Bamberg Gabriele Sonntag 

Leitender Ärztlicher Direktor Kaufmännische Direktorin 
 

 


